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Deutsches Sängerbnndesfest: Begrüßung der Sänger

durch den Präsidenten aus Anlaß des Festes (1530).

Bundesregierung: Zuschrift des Bundeskanzlers, betr. die

Betrauung des Ministers für soziale Verwaltung Dr. Josef

Resch mit der Vertretung des Bundesministers für Heeres¬

wesen Karl Vaugoin (1530).

Zuschriften der Bundesregierung: Mitteilung des

Bundeskanzleramtes, Auswärtige Angelegenheiten, betr.

den Verkauf einer der ehemaligen österreichisch-ungarischen

Monarchie gehörigen Realität in Skutari — Finanz- und

Budgetausschuß (1471);

Vorlage einer Nachweisung seitens des Bundesministers

für Land- und Forstwirtschaft über die aus dem Bölker-

bundkredit für Molkereizwecke angesprochenen, bewilligten

und ausbezahlten Darlehen mit dem Staude vom

30. Juni 1928 — Finanz- und Budgetausschuß (1471).

Verhandlungen: 1. Dritte Lesung des Bundesgesetzes,

betr. den Verkauf des Hauses Ebendorferstraße 7, E. Z. 217,

Grundbuch für den I. Bezirk in Wien (1471);

2. Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung über

die Regierungsvorlage (B. 94), betr. die Kranken-, Ünfall-

und Invalidenversicherung der Land- und Forstarbeiter

(Landarbeiterversicherungsgesetz) (B. 200) — General¬

debatte — Berichterstatter Birbaumer (1471), Schnee¬

berger (1474), Födermayr (1479), Strießnig (1481),
Duda (1485), Fahrner (1487), Bundesminister Dr. Resch

(1490), Zangel (1493), Eldersch (1496), Duscher (1501)

— Spezialdebatte über die 1. Gruppe — Bichl (1503),

Seidel Amalie (1505), Mayrhofer (1508) — Ab¬

stimmung über die 1. Gruppe (1510) — Spezialdebatte

über die 2. Gruppe — Berichterstatter Birbaumer

(1510 u. 1513), Witzany (1510) — Abstimmung über die

2. Gruppe (1513) — Spezialdebatte über die 3. Gruppe —

Berichterstatter Birbaumer(1513 u. 1518), Laser (1514),

Pirchegger (1516) — Abstimmung über die 3. Gruppe

(1518) — Annahme des Gesetzes in 3. Lesung (1518);

3. Bericht des Strafrechtsausschusses über die Regierungs¬

vorlage (B. 8), betr. ein Bundesgesetz über die Behandlung

junger Rechtsbrecher (Jugendgerichtsgesetz) (B. 163) —

Berichterstatter Dr. Waiß (1518 u. 1529), Justizministec

Dr. Slama (1519), Dr. Eisler (1522), Seidel Amalie

(1527) — Annahme des Gesetzes 2. u. 3. Lesung (1530).

Tagesordnung: Ergänzung der Tagesordnung (1471).

Ein gebracht wurde:

Antrag: Dr. Schönbauer, Dewaty, Bichl, Ammann,
betr. die Errichtung einer Stelle zur Förderung des Absatzes

landwirtschaftlicher Produkte (170/A).

Verteilt wurde:

Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung B. 200.

Präsident Miklas eröffnet die Sitzung um

10 Uhr 15 Min. vorm.

Das Biindeskanzleraint, Auswärtige Angelegen¬

heiten, bringt in Entsprechung des Gesetzes vom

17. März 1920, St. G. Bl. Nr. 115, womit die

Staatsregierung zur Veräußerung von Gebäuden

ehemals österreichisch-ungarischer Vertretungen und

Anstalten int Ausland ermächtigt wird, im Einver-

nehnien niit dcni Bundesministerium für Finanzen

zur Kenntnis, daß eine der ehemaligen österreichisch-

ungarischen Monarchie gehörige Realität in Skutari,

die seinerzeit den Schulbrüdern für Zwecke eines

Waisenhauses überlassen worden war, deni dortigen

Erzbischof Miedia verkauft worden ist. Diese Zuschrift

wird dem Finanz- und Budgetausschuß zugewiesen.

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft

überniittelt eine Nachweisung über die aus dem

Völkerbundkredit für Molkereizwecke angesprochenen,

bewilligten und ausbczahlten Darlehen mit dem

Stande vom 30. Juni 1928. Diese Nachweisnng

wird dem Finanz- und Budgetausschuß zugewiescn.

Über Vorschlag des' Präsidenten wird gemäß

§ 33, E, der Geschäftsordnung beschlossen, den

Bericht des Strafrechtsausschusses über die Regierungs¬

vorlage (B. 8), betr. ein Bundesgesetz über die

Behandlung junger Rechtsbrecher (Jugendgcrichts-

gesetz) (B. 163), als dritten Punkt auf die Tages¬

ordnung zu stellen.

Es wird zur Tagesordnung übergegangen. Der

erste Punkt ist die dritte Lesung des Bundesgesctzes,

betr. die Veräußerung des Hauses Ebendorfer¬

straße 7, E. Z. 217, Grundbuch für den I. Bezirk

in Wien (B. 197).

Das Gesetz wird in dritter Lesung angenommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der

Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung über

die Regierungsvorlage (B. 94), betr. die Kranken-,

Unfall- und Invalidenversicherung der Land- und

Forstarbeiter(Landarbeiterversicherungsgesetz)(B.200).

Es wird in die Generaldebatte eingegangen.

Berichterstatter Birbaumer: Hohes Haus! Ich

habe die Ehre, über die Regierungsvorlage, betr.

die Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung der

Land- und Forstarbeiter (Landarbeiterversicherung),

zu berichten. Das Gesetz bemüht sich, alle jene

Arbeiter, die in der Land- und Forstwirtschaft be¬

schäftigt sind, in einer Versicherung zusammenzufassen,
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auch solche Arbeiter, die bisher der industriellen

oder gewerblichen Versicherung unterlagen. Es war

verständlich, daß sich hier gewisse Härten zeigten,

und der Gesetzgeber mußte sich eben bemühen, diese

Härten zu beseitigen.

Wir stoßen schon beim § 1, lit. d, auf eine Schwierig¬

keit, worin enthalten ist, daß die Arbeiter bei

Erwerbs- und Wirtschaftsgenvssenschaften hier ein¬

bezogen werden. Die Regierungsvorlage sah diese

Bestimmung nicht vor. Das vorliegende Gesetz sieht

vor, daß nur jene Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

schastcn einbezogcn werden, wo nicht mehr als fiinf

Arbeiter beschäftigt sind und wo der Betrieb nicht

fabriksmäßig geführt wird. Es ist verständlich, daß

diesen Arbeitern der Anspruch auf die Arbeitslosen¬

versicherung nicht genommen werden kann. Da diese

Arbeiter den Anspruch ans die Arbeitslosenversicherung

erhalten, ist es verständlich, daß sie auch die Alters-

sürsvrgerente nach den Bestimmungen der Arbeits¬

losenversicherung erhalten.

Im 8 3 wurde eine Änderung, betr. die Familien¬

angehörigen, vorgcnommen. Die Familienangehörigen

werden vorweg als versichernngspflichtig erklärt, doch

sieht das Gesetz vor. daß sie durch die Abgabe

einer Erklärung an die Landwirtschaftskrankenkasse

von der Versicherungspflicht befreit werden können,

und zwar sowohl hinsichtlich der Kranken- als auch

der Unfall- und Invalidenversicherung.

Die nächste Änderung finden tvir sin § 9 hin¬

sichtlich der Lohnklasseneinteilung. Es ist hier

gleichfalls auf die alten Rechte Rücksicht genommen

worden, die sich gewisse Ärbeiterkrcise erworben

haben. Hier mußte in erster Linie an die Forst-

arbeitcr gedacht werden, die schon seit dem Jahre 1924

in die Unsallversichcrnng einbezogcn sind. Es mußten

daher den bestehenden sieben Lohnklassen zwei neue

Lohnklassen hinzugefügt werden mit einer unteren

Tagesverdienstgrenze von 4'80 8 und 6 8. Hier

bemerken Sie in dem Gesetz zum erstenmal, daß

ein Unterschied gemacht tvird zwischen den Arbeitern,

die in der Hausgemeinschaft mit dem Besitzer leben

oder die Verpflegung haben, und jenen, die das

nicht haben, ein Unterschied, der sich in dem Gesetze

öfters wiederholt.

Im 8 48 wurde das Krankengeld erhöht, in der

7. Lohnklasse von 2°80 8 ans 3 8, für die

8. Lohnklasse auf 3'80 8, für die 9. ans 4'20 8.

Besonders heiß umstritten war der 8 53 über

die Mutterhilfc. Die Regierungsvorlage hat hier

vorgesehen, daß für die Wöchnerin ein einmaliger

Pauschalbetrag ini Mindestansmaß des 20 fachen

der 4. Lohnklasse gegeben wird. Hier war ins Auge

zu fassen, daß auch ältere Rechte vorhanden sind,

und es mußte eine Unterscheidung vorgenvmmen

werden zwischen jenen weiblichen Versicherten, die

in der Hausgemeinschast leben oder die Verpflegung

haben, und jenen, die nicht in der Hausgemeinschaft

leben, also den Versicherten in den Großbetrieben.

Diese werden die Mutterhilfe nach den Bestinl-

mnngen der Arbeiterversicherung bekommen.

Im 8 54 wurde das Bcgräbnisgeld vom 30fachen

des Krankengeldes ans das 40 fache erhöht.

Der §55 war ebenfalls heiß umstritten. Es

wurde beantragt, für die versicherten Landarbeiter

auch die Familienversicherung einzuführen. Nun

haben mir in unserer Republik Österreich leider den

Zustand, daß die Krankenversichernng seit der Auf¬

hebung der 7. Novelle so grundverschieden dnrch-

gesührt wird, und cs wäre vielleicht schwer gewesen,

gleich im Gesetze die Familicnversichernng als Pflicht¬

versicherung festznlcgen. Man mußte einen anderen

Ausweg Ivählen, und es wurde der Weg beschritten

und vorgeschlagcn, daß durch die Satzung die

Familienversichernng eingeführt werden kann und

den Familienangehörigen jene Rechte znkommen, die

sonst bei der Pflichtversicherung gewährt werden,

das heißt Krankcngcldbezng schon vom ersten Tage

an, Erhöhung des Krankengeldes für Familien¬

väter, Erhöhung des Begräbnisgcldes vom 40fachen

auf das 50 fache, Ausdehnung des Krankcngeld-

beznges von 26, beziehungsweise 52 ans 78 Wochen.

Besonders schwer war cs auch, über die Bestim-

nlungen, betr. die Unfallversicherung, hinwegzukommcn

und hier einen Weg zu finden, der wenigstens

annähernd alle Kreise, die in Betracht kommen, be¬

friedigen kann.

Die Vorlage bestimmt, daß die kleinen Renten,

die bisher gegeben worden sind, bis zu 15 Prozent

Erwerbsunfähigkeit nicht mehr gegeben werden. Von

15 Prozent bis zu einem Drittel Erwcrhsnnfähigkeit,

also 33V» Prozent, wird eine einmalige Abfertigung

ansbezahlt und erst über ein Drittel Erwerbs¬

unfähigkeit die Rente. Hier mußte ebenfalls die

Ausnahnie gemacht und eine Änderung der ursprüng¬

lichen Bestimmung vorgenommen werden, auch

wegen der Forst- und Sägcarbciter, die ältere An¬

sprüche haben. In diesem Paragraphen ist festgelegt,

daß für Forst- und Sägearbeiter der Rcntcnbczug

schon bei einem Fünftel Erwerbsunfähigkeit, also

bei 20 Prozent, eintretcn kann.

Eine Änderung und Verbesserung wurde auch im

8 65 vorgenommen, nach welchem für die Unfall¬

versicherung für Jugendliche nicht mehr die 4. Lohn¬

klasse als Untergrenze der Bemessnngsgrundlage gilt,

sondern jene Lohnklasse, in die ein volljähriger Ar¬

beiter in dem gleichen Gebiete eingereiht wird.

Schwer war cs auch, über die Bestimmung, betr.

die Zusammensetzung der Verwaltungskörper, hinweg-

znkommen. Die ursprüngliche Vorlage sieht die Parität

vor. Die drei in Betracht kommenden Paragraphen

waren ebenfalls heiß umstritten. Schließlich hat

man sich geeinigt, und cs liegt dem hohen Hause

der Vorschlag vor, die Verwaltungskörper in der
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landwirtschaftlichen Krankenkasse nach dem bisherigen

Verhältnis, drei Fünftel Arbeitnehmer und zwei

Fünftel Arbeitgeber, zufammenzusetzcn.

Umstritten ist auch der § 153, Träger der Ver¬

sicherung, die Landarbeiterversicherungsanstalten. Ur¬

sprünglich war eine Anstalt vorgesehen; nun sollen

mehrere, fünf Gruppen solcher Anstalten gemacht

werden.

Umstritten war auch der Abschnitt über die Auf¬

bringung der Mittel. Auch darüber wurden lange

Diskussionen im Unterausschüsse, ebenso im Aus¬

schuß geführt, und es wurde ein Weg gefunden,

von dem man meint, daß er alle Teile wenigstens

annähernd besriedigt. Es ist festgelegt worden, daß

für die Beiträge der Krankenversicherung Arbeit¬

nehmer und Arbeitgeber die Hälfte beitragen, für

Unfallversicherung ein Drittel die Arbeitgeber, zwei

Drittel die Arbeitnehmer, zur Invalidenversicherung

50 Prozent die Arbeitnehmer und 50 Prozent die

Arbeitgeber.

Benierkenswert ist auch der § 188, der die

Möglichkeit der Pauschalierung gibt, die Einhebung

der Beitrüge für diese Anstalten im Pauschalwege.

Neu eingebaut wurden in das Gesetz Bestim¬

mungen über die Altersfürsorgerente, so daß nun

auch in der Landwirtschaft die Alterssürsorgerenten

eingesührt und durchgeführt werden, und zwar auch

nicht so, wie es ursprünglich gedacht war, einheitlich

mit 25 8, sondern es werden nach der Lohnklasse,

in die der Versicherte eingereiht wird, mindestens

18, höchstens 40 8, dort, wo eine landwirtschaftliche

Krankenkasse nicht besteht, eine einheitliche Reute

mit 25 8 pro Monat gegeben und ein einheitlicher

Beitrag von 30 g pro Woche eingehoben.

Schwierigkeiten verursachten auch die alten Un¬

fallrentner, wenn die territorialen Unfallversiche¬

rungsanstalten nicht beibehalten werden können, weil

nicht mehr das Kapitaldcckungsvcrsahrcn besteht

wie früher, sondern das Auslageverfahren. Nun

wurde der Weg gesucht und gefunden, daß die

neuen Landarbeitervcrsicherungsanstalten die Alt¬

rentner übernehnien, aber auch einen Anteil an dem

Gesamtvermögen bekommen müssen.

Bei Durchführung des Gesetzes ist der halbe

Betrag an die neuen Anstalten abzuführen.

Bemerkenswert ist auch der § 238, der Beitrags¬

zeiten analog wie bei der Arbeiterversicherung an¬

rechnet. Dort wurden 100 Wochen angerechnet, hier

werden, nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist,

150 Wochen dem Versicherten zur Anrechnung ge¬

bracht.

8 244 sieht vor, daß in Ländern, wo Land¬

wirtschaftskrankenkassen noch nicht bestehen, andere

Institutionen mit der Durchführung der Kranken¬

versicherung betraut werden können. Das betrifft die

Gemeindekrankcnkasse und hier möchte ich vorweg

als Berichterstatter feststellen, daß durch einen Irr¬

tum in den 8 244 einige Worte hineinkamen, nämlich

daß diese Betrauung nur über Antrag des be¬

treffenden Landeshauptmanns zu erfolgen hat. Der

Berichterstatter beantragt daher die Worte „auf

Antrag der betreffenden Landeshauptmänner" aus

der Vorlage zu streichen.

Was nun das Inkrafttreten der Versicherung an¬

belangt, so wird in jenen Ländern, wo Landwirt-

schastskrankenkasscn bestehen, wie im Lande Wien,

Niederösterreich, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, die

Krankenversicherung am 1. Jänner 1929 in Kraft

treten. Dort wird auch die Unfallversicherung und

die Bestimmungen über die Altersfürforgerente am

1. Jänner 1929 in Kraft treten. In jenen Ländern,

wo das nicht der Fall ist, wie im Burgenlande,

Steiermark, Oberöstcrreich und Salzburg, soll die

Versicherung längstens am 1. Jänner 1930 in Kraft

treten. Über Antrag der Landesregierung kann das

schon in einem früheren Zeitpunkte geschehen.

Ich bin nun mit meinen Ausführungen zu Ende

und möchte nur noch einmal sagen, daß der Bericht¬

erstatter sehr genau weiß, daß das Gesetz nicht alle

Wünsche erfüllt, die da laut geworden sind. In einer

Zeit, die so hart und so schwer ist wie die heutige,

gibt es doch der Wünsche so viele. Diese Wünsche,

die noch an das Gesetz zu stellen sind, finden auch

ihren lebhaften Ausdruck in den eingebrachten

Minderheitsanträgen. Sic sind gewiß in vieler Hin¬

sicht berechtigt, der Berichterstatter meint aber, be¬

antragen zu sollen, daß diese Minderheitsanträge

als derzeit zu weitgehend abgelehnt werden.

Hohes Haus! Verehrte Damen und Herren!

Nehmen Sie es nicht übel auf, wenn jetzt einmal ein

Alter ein klein wenig über die Stränge schlägt, die

das Parteilcbcn in diesein hohen Hause zieht, wenn ich

die Gelegenheit benutze, um einige Worte des Dankes

an alle jene zu sagen, die mit dazu bcigetragen

haben, daß dieses Gesetz in letzter Stunde noch ge¬

macht werden konnte. Das erste Wort des Dankes

gilt den Gegnern. Ich danke den Herren des sozial¬

demokratischen Klubs und insbesondere jenen Herren,

die im Unterausschuß und Ausschuß tätig waren,

voran dem Obmann Richter, den: Präsidenten El-

dersch, den Kollegen Schneeberger und Smitka. Ich

meine, wenn man tagelang, wochenlang in ange¬

strengter, mühevoller Arbeit Schulter an Schulter

und Aug an Auge beisammensitzt und wenn uian

überall, wenn man nur will, die gleiche Sorge um

die, die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt

sind, wahrnehmen kann, hat inan schon auch das

Bedürfnis, dem Gegner ein paar herzliche, oder,

wenn Sie wollen, ein paar liebe Worte zu sagen.

Danken will ich auch den Mchrheitsparteien, voran

den Kollegen Fahrner und Strießnigg, natürlich auch

dem Obmann des Unterausschusses Kletzmayr und

nieinem Freund Pirchegger, danken dafür, daß sie

es dem Berichterstatter möglich gemacht haben, eine
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Reihe von Verbesserungsanträgen zu diesem Gesetz

durchzubringen. Ich danke Ihnen allen so recht vom

Herzen und möchte noch zum Schlüsse der Hoffnung

und dem Wunsche Ausdruck geben, daß dieses Gesetz

seinen Segen in jedes Bauernhaus hiucintragcn

möge, daß dieses Gesetz aber auch einen Schimmer

von Freude und Glück, von neuem Glauben und

neuem Hoffen auf die Zukunft dorthin tragen möge,

wo die Armen und die Kleinen, vielleicht die Ärmsten

und die Kleinsten in unserem Volke, die Landarbeiter

wohnen und hausen. (Lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen.)

Schneeberger: Hohes Haus! Nach langen

schweren und vielfach leidenschaftlich geführten Kämpfen

unter den Parteien des hohen Hauses soll nun heute

die Landarbeiterversicherung, das ist das Gesetz über

die Kranken-, Unfall- und Altersversicherung der

land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter verabschiedet

werden. Schon im Jahre 1888 ist die Sozialver¬

sicherung der Landarbeiter in diesem Hause zur

Diskussion gestanden. Damals waren die Vertreter

der Agrarier nicht nur stark, sondern auch rücksichtslos

genug, um zu verhindern, daß das, was für die

industriellen und gewerblichen Arbeiter geniacht

wurde, auch für ihre Arbeiter, für die Arbeiter der

Land- und Forstwirtschaft, Geltung haben soll. Und

damit, meine Herren, war das Schicksal der Laud-

arbciterversicherung für Jahrzehnte besiegelt. Erst

das Parlament der Republik hat diese Frage wieder

aufgegriffcn und im Jahre 1921 ein Krankenver-

sichcruugsgesetz für die laud- und forstwirtschaftlichen

Arbeiter geschaffen. Der Durchführung dieses Gesetzes

sind große Schwierigkeiten entgegengestanden, weil

ein Teil der Bauernführer — und dies gilt ins¬

besondere von den Herren des Landbundes — es

vorgezogen hat, anstatt vernünftige Aufklärung über

dieses Gesetz unter der Landbevölkerung zu leisten,

gegen dieses Gesetz eine Hetze zu entfachen, die ihre

letzte Konsequenz in dem Akte der Salzburger

Landesregierung gefunden hat, beim Berfassungs-

gerichtshof die Anfechtung wegen verfassungsmäßiger

Inkompetenz einzubringen.

Der Verfassungsgerichtshof mußte nach dem

danmligcn Stande der Verfassung erklären, daß in

diesem Augenblick noch die Länder für die Regelung

der Krankenversicherung und Sozialversicherung der

land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter zuständig

sind. Er hat aber eine Frist von sechs Monaten

gesetzt. Das Urteil ist im Juli 1924 erflossen, aber

erst am 6. Februar 1925 in Kraft getreten. Bei

gutem Willen wäre also Zeit genug gewesen, durch

eine Ergänzung der Verfassung die bundesgesetzliche

Regelung der Krankenversicherung der Land- und

Forstarbeiter durchzuführcu. Aber durch den Einspruch

beim Vcrfassungsgerichtshof wollten die Herren nicht

die Verfassungsftage klären, sondern ihnen war es

darum zu tun, die mit so viel Mühsal und

Schwierigkeiten im Aufbau begriffene Landarbeiter-

Versicherung wieder zu zerschlagen. Es ist zu keinem

Buudesgesetz mehr gekommen und nach dem 5. Fe¬

bruar 1925 haben sich daun die bürgerlichen Mehr¬

heiten der Landtage wie die Aasgeier über das zu

Tode gehetzte Wild hergestürzt, die Laudarbeitervcr-

sicherung in Fetzen zerrissen und Gesetze beschlossen,

die zur Folge hatten, daß mehr als 100.000 Land¬

arbeiter in Österreich durch diese landesgesetzliche

Regelung um ihre Versicherung gekommen sind und

mehr als 100.000 eine erbärmliche Scheiuvcr-

sicherung hatten.

Es war daher eine Selbstverständlichkeit, daß

unsere Partei bei der Ergänzung der Bundesver¬

fassung unbedingt darauf bestehen mußte, daß die

gesamte Sozialversicherung der land- und forstwirt¬

schaftlichen Arbeiter in die Kompetenz des Bundes

verlegt wird. Durch diesen Erfolg, den wir im

Kampfe um die Ergänzung der Verfassung errungen

haben, war erst der Weg freigemacht, wieder ein

Buudesgesetz über die Sozialversicherung der Land¬

arbeiter zu machen. Die Novelle zur Bundesver¬

fassung ist am 31. Juli 1925 hier im Hause be¬

schlossen worden und am 1. Oktober 1925 in Kraft

getreten. Aber erst eineinhalb Jahre später am Ende

deS Jahres 1926, hat die Regierung ihre Pflicht

erfüllt und einen Gesetzentwurf über die Kranken¬

versicherung der Landarbeiter dem Parlament vor¬

gelegt.

Dieser Gesetzentwurf wurde einem Unterausschuß

zugewiesen, der ihn in einer Anzahl von Sitzungen

durchberaten hat. Durch die Ausschreibung von Neu¬

wahlen im Frühjahr 1927 wurden die Beratungen

über die Landarbeiterversicherung überhaupt unter¬

brochen und soniit ist auch dieser Gesetzentwurf nicht

zu seinem Ziele gekommen.

Die Regierung hat dann noch, als schon der Wahl¬

kampf im besten Gauge war, eine Vorlage über die

Kranken-, Unfall- und Altersversicherung unterbreitet,

aber allen interessierten Kreisen war cs vollständig

klar, daß die Vorlage eines Gesetzentwurfes in dem

Augenblicke, als die Tore des Nationalrates ge¬

schlossen wurden, nichts anderes zu bedeuten hat, als

den Mehrheitsparteien einen Wahlschlager in die

Hand zu geben. Der Ausgang der Wahlen des

Jahres 1927 hat mit einem Mißerfolge der Ein¬

heitsliste geendet, die dadurch in ein Abhängigkeits-

Verhältnis zum Landbund gekommen ist. Der Land¬

bund ist bekanntlich jene Partei, die in diesen

Fragen nicht nur reaktionär eingestellt ist, sondern —

ich muß es auch hier offen aussprechen — in

manchen Arbeiterfragen nicht nur reaktionäre, sondern

sogar gehässige Töne angeschlagen hat. Im Landbund

ist die Sammelstelle, wo alles zusammengetragen

wird, um den Kampf gegen die Rechte und Er¬

rungenschaften der land- und forstwirtschaftlichen

Arbeiter zu führen.
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Im Mai 1927 wurde die neue, die jetzige Re¬

gierung gebildet, aber 'erst im Dezember, also sieben

Monate nachher, hat die Regierung, die kurz vor

den Neuwahlen dem Hause eine Vorlage über die

Sozialversicherung unterbreitet hat, diese Vorlage

eingebracht, sie brauchte also von den Neuwahlen

an sechs Monate zur Ausarbeitung einer solchen

Vorlage. Auch diese Vorlage ist wieder eincni

Unterausschuß zur Beratung zugewiesen worden. Der

Unterausschuß hat vom 5. bis zum 28. März

Sitzungen abgehalten. In der letzten Sitzung am

28. März hat die Regierung und haben die Re¬

gierungsparteien erklärt, daß unmittelbar nach den

Osterfeiertagen die Parteienverhandlungen über die

strittigen Punkte, die der Unterausschuß aus seinen

Beratungen ausgeschieden hat, werden veranstaltet

werden, und der Minister für soziale Verwaltung

hat auch das Versprechen gegeben, die Formulierungen

über die Altersfürsorgercnte sofort nach den Ostcr-

seiertagen den Parteien und dem Hause vorzulegen.

Pfingsten sind gekommen, ohne daß die Mehrheits¬

parteien und die Regierung diese Versprechungen erfüllt

Hütten. Wir sahen uns im Interesse der Versicherung

und des. Fortganges der Beratungen über diese

Regierungsvorlage gezwungen, im Hause eine dring¬

liche Anfrage an die Regierung zu stellen, warum

denn die Versprechungen, die in der Sitzung des

Unterausschusses am 28. März abgegeben wurden,

nicht eiugehalten werden. Der Herr Minister

Dr. Resch hat in der Beantwortung unserer dring¬

lichen Anfrage ganz freimütig erklärt, daß innerhalb

der Regierungsparteien noch keine Übereinstimmung

in diesen wichtigen und strittigen Punkten der Re¬

gierungsvorlage hergestellt werden konnte. Der

Minister hat wortwörtlich erklärt, daß noch Probleme

unter den Mehrheitsparteien zu losen sind. Erst atn

13. Juli konnte die „Reichspost" feierlich verkünden,

daß nun endlich innerhalb der Mehrheitsparteicn

der Weg für die Gesetzwerdung der Versicherung

sreigemacht werden konnte, und es wird dort aus¬

drücklich hervorgehobcn, daß die Schwierigkeiten im

Fortgang der Beratungen hauptsächlich bei einer der

Regierungsparteien gelegen waren — gemeint ist

wohl hier der Landbund.

Hohes Haus! Wir haben nach Einbringung dieser

Regierungsvorlage die Erklärung abgegeben, daß sie

für unsere Partei unannehmbar ist. Wenn nun heute

der Nationalrat diese Vorlage verabschiedet, so halten

wir cs für notwendig, zu rechtfertigen, warum wir

der Verabschiedung dieser Vorlage nun zustimmen.

Wenn nian verstehen will, warunr sich die Beratun¬

gen noch in der letzten Zeit so schwierig und kom¬

pliziert gestaltet haben, so umß nian die einstige

Regierungsvorlage mit der Vorlage vergleichen, wie

sie jetzt nach diesen Beratungen und Känipsen den,

Nationalrat vorliegt.

Schon beim § 1 ist ein heftiger Kampf über

jene Bestimmung der Regierungsvorlage entbrannt,

die besagte, daß die Arbeiter der Unternehmungen

von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in die

Landarbeiterversicherung cinbezogen werden sollen.

Hier kommen wohl vornehmlich die Arbeiter der

Lagerhäuser, der Molkereien und ähnlicher Unter¬

nehmungen in Frage. Diese Arbeiter, ungefähr 10.000

bis 12.000 an der Zahl, sind bisher nach der

Arbeilerversicherung versichert. Wir hatten ihre Ein¬

beziehung in die Landarbeitcrversichcrung mit der

Begründung abgelehnt, daß diese Arbeiter mit der

landwirtschaftlichen Produktion unniittelbar gar nichts

zu ttln haben, daß ihre Überführung in die Laud-

arbciterversicherung eine weitgehende Verschlechterung

in allen Zweigen der Versicherung und einen Raub

au wohlerworbenen Rechten bedeuten würde. Der

Unterausschuß war nicht in der Lage, ein Einver¬

nehmen über diese Bestimmung der Regierungsvor¬

lage herzustellen. Erst in den Parteienverhaudlungen

und Beratungen des Ausschusses für soziale Ver¬

waltung ist es gelungen, die Regierungsparteien zur

Nachgiebigkeit zu bewegen. Der erste Vorschlag, den

die Regierung gemacht hat, war der, daß nur jene

Erwerbs- und Wirtschaftsgcnossenschaften in die Laud¬

arbeiterversicherung kommen, die nicht inehr als zehn

ständige Arbeiter im Jahresdurchschnitt beschäftigen.

Wir mußten darauf aufmerksam niachen, daß dieses

Zugeständnis der Mehrheitsparteien unzureichend sei,

weil in diesen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

schasten die Zahl der ständigen Arbeiter in der

Regel im Jahresdurchschnitt nicht viel größer ist als

zehn, und daß die Festlegung des Begriffes der

ständigen Arbeiter zur Folge haben würde, daß die

Arbeiter solcher Betriebe auch dann, wenn vorüber¬

gehend 15, 20, 30 und noch mehr Arbeiter be¬

schäftigt werden, nach der Landarbeiterversicherung

versichert wären. Die Regierungsparteien mußten ein-

sehcn, daß sie hier noch einen Schritt zurückgehen

müssen, und es konnte dann letzten Eudes durch¬

gesetzt werden, daß nur die Arbeiter jener Unter¬

nehmungen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffen-

schasten in die Landarbeitcrversicherung kommen, die

ständig im Jahresdurchschnitt nicht mehr als fünf Ar¬

beiter beschäftigen und nicht fabriksmäßig betrieben

werden. Das zeigt wohl, hohes Haus, daß unser

Kampf gegen diese Bestimmung der Regierungsvor¬

lage den Erfolg gezeitigt hat, daß viele Tausende

solcher Arbeiter davor bewahrt bleiben, daß ihnen
durch die Überführung in die schlechtere Landarbeiter-

Versicherung ivohlcrworbene Rechte geraubt werden.

Es konnte im Unterausschuß eine Verbesserung

in dem Lohnklassenschema durchgesetzt werden. Die

Regierungsvorlage hat sieben Lohnklassen mit einer

Untergrenze von 3'60 8 in der siebenten Lohnklasse

festgesetzt. Der Unterausschuß hat beschlossen, noch

eine achte Lohnklasse mit einer Untergrenze von
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4'80 8 anzufügen und für die berufsmäßigen Forst-

nnd Sägearbeiter noch eine neunte Lohnklasse mit

einer Unterverdienstgrenze von 6 8.

Diese Vermehrung der Lohnklassen hat natur¬

gemäß zur Folge, daß auch das Krankengeld steigt.

Die Regierungsvorlage hat ein Höchstkrankengeld von

2‘80 8 vorgesehen. Nach der Vorlage, wie sie jetzt

dem Hause vorliegt, wird das Krankengeld in der

achten Lohnklasse 3'60 8, in der neunten Lohnklasse

4'20 8 sein. Diese Erhöhung der Lohnklassen wirkt

aber nicht nur auf die Erhöhung des Krankengeldes,

sondern hat auch ihre Auswirkung auf die Bc-

niessung der Unfall-, Jnvalidittits- und Altersfür¬

sorgerente.

Ein heißunistrittener Paragraph der Regierungs¬

vorlage war der § 53 über die Mutterhilfe. Hier

hat die Regierungsvorlage vorgesehen, daß die Ar¬

beiterinnen der Land- und Forstwirtschaft im Gegen¬

sätze zu den Arbeiterinnen der Industrie und des

Gewerbes im Falle der Entbindung uiit einem

Bauschbctrage abgefertigt werden sollen, der das

Zwanzigfache der Untcrgrenze der vierten Lvhnklasse,

also 36 8, betragen sollte. Es sind im Unterausschuß,

in den Parteienverhandlnngcn und im Ausschuß

langwierige Kämpfe gegen diese Bestimniung der

Regierungsvorlage geführt worden. Es ist uns ge¬

lungen, durchzusetzen, daß wenigstens jene Arbeiterin¬

nen, die in den Groß- und Mittelbetrieben der

Landwirtschaft arbeiten, die einen selbständigen Haus¬

halt haben und im Falle der Schwangerschaft und

Entbindung auf das angewiesen sind, was ihnen die

Krankenkasse gibt, so behandelt werden wie nach der

Arbeiterversicherung, das heißt, diese Arbeiterinnen

bekommen jetzt sechs Wochen vor und sechs Wochen

nach der Entbindung das Krankengeld als Schwan¬

geren-, beziehungsweise Wöchncrinnenunterstützung.

Dieser Betrag macht bei der vierten Lohnklasse 134 8

aus, also, hohes Haus, im Verhältnis zu den 36 8

der Regierungsvorlage gewiß ein ganz gewaltiger
Erfolg.

Das Wichtigste ist aber, daß die Gewährung dieser

Unterstützung von der Arbeitsenthaltung abhängig

gemacht wurde, denn nur dadurch kann der wirkliche

Zweck der Mutterhilfe erreicht werden.

Auch beim Bcgräbnisgcld konnte eine Verbesserung

durchgcsetzt werden. Der Unterausschuß hat beschlossen,

anstatt dem dreißigfachen Krankengeld, wie es in der

Regierungsvorlage vorgesehen war, das vierzigfache

Krankengeld zu bewilligen.

Über die Entschädigungen aus der Unsallversichernng

hat der Kampf bis in die letzten Stunden der Be¬

ratung der Vorlage- gedauert. Die Regierungsvor¬

lage wollte nämlich gegenüber dem bisherigen Rechts¬

zustande gewaltige Einschränkungen vornehmen. Die

Regierungsvorlage hat bestimmt, daß bei einer Er¬

werbsverminderung von 15 Prozent oder weniger

überhaupt keine Entschädigung gegeben wird. Tie

Regierungsvorlage hat weiter bestimmt, daß bei einer

Erwerbsvermindernng von 33^/z Prozent oder weniger

keine Rente gegeben wird. Die Regierungsvorlage

bestimmte weiter, daß die Bemessung der Rente für

Unfälle von Jugendlichen nach der Untergrenze der

vierten Lohnklasse festgesetzt werde.

Es ist im letzten Stadium der Verhandlungen im

Ausschuß und unter den Parteien gelungen, einige

dieser Bestimmungen der Regierungsvorlage aus deni

Gesetze hinauszubringen. Die Regierungsparteien muß¬

ten letzten Endes einsehcn, daß sie es den Forst-

arbcitern nicht zumuten können, die jetzt schon nach

den bestehenden Unsallversichcrungsgesetzen versichert

sind, daß sie nun nach dem neuen Gesetz so viele

und so weitgehende Verschlechterungen ihrer bisheri¬

gen Versicherung in Kauf uehuien. Es ist in den

letzten Parteienverhandlungen gelungen, jene Bestim¬

mung, die festlegt, daß bei einer Erwerbsverminde¬

rung von 33^/g Prozent oder weniger keine Rente

gegeben wird, zu beseitigen.

Es ist weiter gelungen, die barbarische und un¬

menschliche Bestimmung über die Berechnung der

Rente von Unfällen Jugendlicher aus der Vorlage

wenigstens für die berufsmäßigen Forst- und Säge¬

arbeiter, die heute schon eine bessere Versicherung

haben, hinauszubringen.

Es ist in den Verhandlungen über die Unfallver¬

sicherung auch gelungen, die Bestimmungen der Re¬

gierungsvorlage so abzuändern, daß die Gefahr be¬

seitigt wird, daß die Altrentner, die von den terri¬

torialen Unfallversicherungsanstaltcn jetzt in die

Landarbeiterversicherungsanstalten überführt werden.

Rechte, die sie erworben haben, durch diese Über¬

führung verlieren.

Ein Kampfobjekt in den ganzen Verhandlungen

war auch die Zusammensetzung der Verwaltungs¬

körper. Die Regierungsvorlage bestimmte, daß Arbeit¬

geber und Arbeitnehnier in den Verwaltungskörpern

paritätisch vertreten sein sollen. Daniit wollte man

erreichen, daß in allen diesen Vcrsicherungszweigcn

nichts geschehen könne, tvozu nicht die Unternehmer

ihre Zustimmung geben. Nach langen leidenschaftlich

erbitterten Kämpfen mußten auch hier die Regierungs¬

parteien zurückweichen und in der neuen Versicherung

wenigstens jenen Rechtszustand Herstellen, der jetzt

besteht, das heißt, daß die Arbcitnehmcrvertretung

im Vorstand und in der Delegiertenversammlung

drei Fünftel, die Arbcitgcbervertretung zwei Fünftel

beträgt.

Es konnte schließlich noch eine ganz nennenswerte

Verbesserung in der Festsetzung der Altersfürsorge¬

rente durchgesetzt werden. In den ersten Erklärungen

der Regierung und der Vorlage des Ministeriunls

war festgelegt, daß die höchste Altersfürsorgerentc

25 8 ausmacht. Es ist gelungen, durchzusetzen, daß

nun die Altersfürsorgerente für jene Arbeiter, die

schon krankenversichert sind, nach den Lohnklassen
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berechnet wird, das heißt, daß die Möglichkeit besteht,

daß Altersfürsorgerenten bis zn 40, beziehungsweise

46 8 ausbezahlt werden können.

Das, hohes Hans, zeigt, daß der Kampf, den

wir in den Beratungen dieser Vorlage führten, nicht

ergebnislos geblieben ist. Nur die Erfolge, die wir

in diesem zähen Kampf erreichten, geben die Mög¬

lichkeit, dieses Gesetz heute zu verabschieden.

Damit soll aber keineswegs gesagt werden —

und das hat auch der Berichterstatter zngestanden —,

daß mit diesem Gesetz alle berechtigten Forderungen

und Wünsche der land- und forstwirtschaftlichen Ar¬

beiter nicht befriedigt sind. Den: Gesetze haften schwere

Mängel und Fehler an.

So ist cs zum Beispiel nicht gelungen, in die

Landarbciterversichernng wie in die Arbeiterversiche¬

rung die obligatorische Familicnvcrsichcrung aufzu¬

nehmen. Das, hohes Haus, wird seine Folgen haben.

Wenn kein Anspruch auf Arzt und Medikamente für

die Familienangehörigen besteht, wird begreiflicher¬

weise mit der Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe,

mit der Inanspruchnahme von Medikamenten in der

Regel so lange gewartet werden, bis es zu spät ist,

und ich möchte hier den Mehrheitsparteien zu be¬

denken geben, daß die Folgen ihrer Ilnnachgiebigkeit

in dieser Hinsicht, die furchtbaren Folgen, die die

Nichtaufnahme der Familienversichcrung in dieses

Gesep zeitigen wird, die Ersparungen, die sie damit

erreichen, nicht rechtfertigen. Diese Unnachgiebigkeit der

Mehrheitsparteien werden tausende Frauen, Kinder,

Angehörige der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter

niit lebenslänglichem Siechtum und mit Tod zu be¬

zahlen haben (lebhafter Beifall), und ich möchte Sie

darauf aufmerksam machen, daß alle die, die sich hier

gegen die Ausnahuie der Familienversicherung in das

Gesetz zur Wehre setzen, mittelbar zu Mördern an

tausenden und tausenden Personen werden, die da¬

durch nicht in die Lage versetzt werden, heilbringende

Medikamente und ärztliche Hilfe in Anspruch zu

nehmen.

Es ist nicht gelungen, für alle Arbeiterinnen in

der Land- und Forstwirtschaft die Mutterhilfc ein¬

zuführen, wie sie in der Arbeiterversicherung besteht.

In den bäuerlichen Betrieben wird der berühmte

Bauschbetrag von 36 8 zur Anwendung gelangen,

und es tvird hier nicht eine Verbesserung, sondern

eine Verschlechterung des bisherigen Rechtszustandes,

wie er in Niederösterreich und auch in anderen

Ländern besteht, cintreten. Jetzt gelten die Bestim¬

mungen der III. Novelle des Krankenversichcrungs-

gesetzes, jetzt ist die Gewährung einer Unterstützung

von der Arbeitsenthaltung abhängig. In Hinkunft

wird das Wegfällen, die sage und schreibe 36 8

werden nichts anderes sein als eine Prämie für das

Kinderkriegen, und es tvird der Zweck der Wöchne¬

rinnen- und Mutterhilfe dadurch vollständig aufge¬

hoben werde».

Es ist bei der Unfallversicherung nicht gelungen,

alle Verschlechterungen der Regierungsvorlage gegen¬

über den bisherigen Rechtsverhältnissen zu beseitigen.

Die Regierungsparteien einschließlich der Arbeiter-

Vertreter sind auf dem Standpunkte beharrt, daß bei

einer Erwerbsvcrmindernng von weniger als 15 Pro¬

zent keine Entschädigung gewährt werden darf. Diese

Bestimmung wird ab 1.Jänner zur Anwendung kommen

und bedeutet für die Forstarbeiter eine einschneidende

Verschlechterung, den Raub eines Rechtes, das sie

sich bisher durch gesetzliche und freiwillige Versicherung

erworben haben. Es wird in der Landwirtschaft der

Zustand eingcführt werden, daß für Unfälle, die eine

Erwerbsverminderuug von 33 VzProzent oder weniger

zur Folge haben, keine Rente, sondern nur eine Ab¬

fertigung gegeben wird, und es wird in der Land¬

wirtschaft die Schande bestehen bleiben, daß für

Jugendliche, die einen Unfall erleiden, die Rente

nach dem Verdienst, den die jugendlichen Arbeiter

haben, bemessen wird, und diese Krüppel, denen das

Schicksal in ihren jungen Jahren so schlimm mit-

gcipielt hat, werden zeitlebens mit dieser schlechten

Rente ihr kümmerliches Dasein fristen müssen.

Es ist weiters nicht gelungen, bei den Waisenrenten

die Bestimmungen der Arbeitcrversicherung durchzu-

setzen. Während in der Arbciterversicherung die
Waisenrente bis zum 16., beziehungsweise 18. Lebens¬

jahr gegeben wird, wird in der Landarbeitcrversiche-

rung bestimmt werden, daß die Waisenrente nur bis

zum 14., beziehungsweise 16. Lebensjahr gegeben

wird.

Auch die Bestimmungen über die Alterssürsorge-

rente sind so abgefaßt, daß sie gegenüber den indu¬

striellen und gewerblichen Arbeitern eine gewaltige

Benachteiligung zur Folge haben. Nach der Arbeiter¬

versicherung hat auf die Altersfürsorgerente derjenige

Anspruch, der mindestens das 60. Lebensjahr zurück¬

gelegt hat und nicht ein Drittel dessen verdienen

kann, . . . usw. In der Land- und Forstwirtschaft

wird nur derjenige Anspruch auf die Altersfürsorge-

rcnte haben, der das 65. Lebensjahr überschritten

hat, und auch nur dann, wenn er in den letzten

vier Jahren, das heißt vom 61. bis zum 65. Lebens¬

jahr, mindestens zwei Jahre in einer Versicherungs-

Pflichtigen Beschäftigung gestanden ist. Das wird zur

Folge haben, daß insbesondere in den landwirtschaft¬

lichen Groß- und Mittelbetrieben, aber ganz besonders

in den forstwirtschaftlichen Betrieben, wo die alten

Arbeiter in einem solchen Alter nicht mehr in einer

versicherungspflichtigen Beschäftigung stehen, die Ar¬

beiter 65 Jahre alt werden und dann erst keine

Altersfürsorgcrente bekommen, weil sie in den letzten

vier Jahren nicht mehr die Möglichkeit gehabt haben,

zwei Jahre in einer vcrsichcrungSpflichtigen Beschäfti¬

gung zu stehen.

Auch die Bestimmungen über das Inkrafttreten

der einzelnen Versichernngszweige sind solche, daß
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man sie absolut nicht gutheißen kann. Es ist hier

der Vorgang gewählt worden, daß in Oberösterreich,

Salzburg, Steiermark und im Burgenland, also in

jenen Ländern, wo gar keine oder eine schlechte

Krankenversicherung besteht, die Krankenversicherung

längstens am 1. Jänner 1930 in Kraft tritt, in

allen andern Ländern aber, wo sie jetzt schon besteht,

am 1. Jänner 1929. Das hat zur Folge, daß wohl

die Verschlechterungen der jetzigen Versicherung, die

mit diesem Gesetz verbunden sind, schon am 1. Jänner

1929 in Kraft treten, die Verbesserungen aber, die

durch dieses Gesetz eingeführt werden sollen und die

hauptsächlich in den Ländern mit schlechter oder ohne

Versicherung zur Geltung kommen werden, erst ein

Jahr später, ^fft am 1. Jänner 1930 in Kraft
treten.

Der ganze organisatorische Aufbau der Versiche¬

rung ist so gewählt worden, daß nicht nur Ver-

sicherungsfachmänncr, sondern auch Laien die schwersten

Bedenken gegen diesen organisatorischen Aufbau haben.

Durch dieses Gesetz sollen die Gemeindekrankenkassen,

die in Oberösterreich eingerichtet worden sind, die in

Salzburg bestehen, sanktioniert und ihnen das Leben

verlängert werden. Die Ermöglichung zur Errichtung
von fünf Rentenanstalten in dem kleinen Österreich
ist ein Unikum, wie mau es sich kaum ärger ans¬

denken könnte. Sogar das kleine Ländle Kärnten

mit kaum 30.000 Versicherungspflichtigen wird die

Möglichkeit haben, sich eine eigene Rentenanstalt zu

errichten. Es ist uns klar, warum diese Bestimmungen

getroffen wurden. Nicht aus versicherungstechnischen

Gründen, nicht nach einem fachmännischen Urteil,

sondern lediglich aus politischen Bedürfnissen der

Mehrheitsparteien (Zustimmung), ohne daß sie sich

darum kümmern, ob die Befriedigung Ihrer politi¬

schen Bedürfnisse nicht zur Folge hat, daß die ganze

Einführung aller dieser Versicherungszweige in der

Land- und Forstwirtschaft au dein organisatorischen
Aufbau der Versicherung scheitert.

Die ganze Konstruktion der Selbständigen- und

Freiwilligenversichernug ist so gewählt worden, daß

sie kein Mensch versteht, sich die wenigsten Menschen

auskennen und begreifen, warum ein solcher Weg
gewählt worden ist. Unter allen Parteien hat Über¬

einstimmung darüber geherrscht, daß den Landwirten,

insbesondere den kleinen Bauern, die nicht in der

Lage sind, wenn sie selbst oder ihre Familienange¬

hörigen erkranken oder einen Unfall erleiden, den

Arzt, die Medikamente ufw. zu bezahlen, das Recht

eingeräumt werden soll, freiwillig dieser Versicherung

beizutreten. So war es auch in der ursprünglichen

Regierungsvorlage vorgesehen. Nun haben Sie einen

komplizierten und unverständlichen Weg gewählt. Die
Angehörigen mit Ausnahme der Gattin sind von

vornherein versicherungspflichtig, sie können aber ver¬

sicherungsfrei gemacht werden, wenn der Arbeitgeber,

der Familienerhalter, eine Erklärung der Landwirt¬

schaftskrankenkasse überreicht, in der er verlangt, daß

seine Familienangehörigen nicht versichert sind. Diese

Erklärung der Landwirte kann aber wieder durch

einen Beschluß der landwirtschaftlichen Hauptkörper-

schasten über Antrag des Landeshauptmannes durch

Verordnung des Ministers für soziale Verwaltung

aufgehoben werden, indem angevrdnct wird, daß es

für dieses Land keine Befreiung gibt.

So wie bei der Versicherung der Familienange¬

hörigen, so kompliziert und umständlich ist der Weg

und die ganze Konstruktion dieser Selbständigcn-

versichcrung. Wir haben schon unsere Meinung darüber

gesagt: Wir haben die schwersten Bedenken, wir

fürchten, daß dieser Weg, den da die Mehrheits-

Parteien vielleicht gegen das bessere Anraten ihres

Ministeriums gehen, verhängnisvolle Folgen für die

ganze Versicherung in der ganzen Land- und Forst¬

wirtschaft zeitigen wird. Die Beiträge sollen nicht

durch das Gesetz, sondern durch die Satzungen fest¬

gesetzt werden, was ein großer Mangel des Gesetzes

ist, weil nirgends die Gefahr einer Unterversicherung

so groß ist wie in der Laich- und Forstwirtschaft

und die Möglichkeit der Festsetzung der Beiträge

durch die Satzung eine Gelegenheit mehr ist, die

Unterversicherung ins Unendliche zu treiben.

Zusammeugefaßt möchte ich über die Mängel und

Fehler des Gesetzes sagen, daß in bezug auf den

organisatorischen Ausbau und die Konstruktion der

Selbständigen- und Freiwilligenversichernug ein ver¬

brecherischer Unsinn begangen wird und in vielen

anderen Bestimmungen es nichts anderes ist als ein

frecher Raubzug gegen erworbene und selbstverständ¬

liche Rechte der in der Land- und Forstwirtschaft

beschäftigten Arbeiter. Und das berechtigt wohl zu

der Feststellung, daß mit der Verabschiedung dieses

Gesetzes das Problem der Sozialversicherung in der

Land- und Forstwirtschaft nicht gelöst ist, sondern

daß die Sozialversicherung der land- und forstwirt¬

schaftlichen Arbeiter durch die Verabschiedung dieses

Gesetzes nur eine neue Station auf dem langen,

langen Leidensweg erreicht hat, den die Landarbeiter-

Versicherung zu gehen hat. Und das alles nur des¬

halb, damit die Unstimmigkeiten in der Koalition,

Einheitsliste-Landbund, nicht vergrößert werden. So

wird niit der Not, dem Elend von tausenden und

zehnrausenden Krüppeln, Witwen, Waisen, Schwan¬

geren, Wöchnerinnen, Invaliden und Altersinvaliden

der Kirt bereitet, um damit diese brüchige Bürger-

blockregicruug zusaninienzuleimen. (Lebhafter Beifall.)

Die Land- und Forstarbeitcr werden so die Opfer
dieses Regicrungssystems.

Durch diese Vorlage ist schwarz auf weiß be¬

wiesen, was Sie mit einer Sondervcrsicherung für

die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter erreichen

wollten. Dcni Berichterstatter Abg. Birbaumer kann

ich nur mein Beileid aussprechen, daß gerade er,

der ehenialige Arbeiter, es sein mußte, der alle
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diese reaktionären und arbeiterfeindlichen Bestim¬

mungen dieser Regierungsvorlage, vielleicht gegen

seine bessere Überzeugung, vertreten und verteidigen

mußte. Aber auch für das Bundesministerium für

soziale Verwaltung wird dieses Gesetz kein Ruhmes¬

blatt in seiner Geschichte werden, sondern nur ein

großer schwarzer Fleck, in dem ohnehin sehr be¬

schmutzten Schild. (Heiterkeit.) Hoffentlich ziehen

die Land- und Forstarbeiter, die, die cs angeht, aus

den ganzen Vorgängen, die sich nun da abgespielt

haben, die wichtige Lehre. Hoffentlich ist dadurch die

Zahl derer größer geworden, die erkannt haben, daß

man sich nicht auf Gnade, nicht auf die vielgepriesene

Nächstenliebe und schon gar nicht auf die christlich-

soziale Arbeitervertretung verlassen darf, sondern

nur auf die eigene Kraft. Dieses Gesetz ist der beste

Beweis dafür, wie Arbeiter behandelt werden, die

sich nicht entsprechend zur Wehre setzen können. Wir

haben 14 Anträge, wo die Mehrheitsparteicn im

Ausschuß unnachgiebig geblieben sind, als Miudcr-

heitsanträge gestellt. Diese Minderheitsanträge werden

nun zur Abstimmung gelangen. Und die Abstimmung

wird zeigen, wo die Freunde und wo die Feinde der

Land- und Forstarbeiter zu suche» sind. (Lebhafter

Beifall und Händeklatschen.)

Födermayr: Hohes Haus! Wir begrüßen den

heutigen Tag (Zwischenrufe), weil der Schlußstein

in .ein bedeutungsvolles Gesetz gelegt werden soll.

(Lebhafter Beifall.) Es wird heute durch die Be¬

schlußfassung hier ine hohen Hause ein für die
Landwirtschaft wichtiges sozialpolitisches Gesetz ge¬

schaffen werden. Wenn die Beratung dieses Gesetzes

lange Zeit in Anspruch genommen hat, weil — und

da stimme ich mit dem Koll. Schneebcrger überein —

große Meinungsverschiedenheiten über den ganzen

Ausbau dieses Gesetzes bestanden haben, Meinungs¬

verschiedenheiten schon in bezug aus die verfassungs¬

mäßige Zuständigkeit der Krankenversicherung für die

Landwirtschaft, so beweist dies eben die Schwierig¬

keit der ganzen Materie. Die Meinungsverschieden¬

heiten unter den interessierten Kreisen, auch in jenen

Kreisen, die nicht unmittelbar an diesem Gesetze

interessiert sind, haben selbstverständlich bei der Be¬

ratung eine große Rolle gespielt. Diese Meinungs¬

verschiedenheiten sind nun, soweit es mit Rücksicht

auf die Verhältnisse möglich war, beseitigt, und cs

liegt uns hier ein Gesetzesantrag vor, der sicherlich

die Zustininiung des hohen Hauses, wenn auch nicht

alle Wünsche erfüllt sind, bckonuuen wird. Ich glaube,

es liegt auch in der Natur der Sache, daß nicht

alle Wünsche erfüllt werden konnten. Nicht Bosheit,

nicht mangelnder Wille war schuld, nein, hohes

Haus, dies gewiß nicht, und schon gar nicht bei

der Bauernschaft, sondern die unmöglichen Verhält¬

nisse der Landwirtschaft (Zustimmung) haben uns

so manche Beschlüsse hier diktiert, und es war uns

nicht möglich, so weit zu gehen, wie wir selbst gehen

wollten, weil wir eben ein Gesetz schaffen wollten,

das sich in der Zukunft auswirken kann, nicht aber

ein Gesetz, das über die Leistungsfähigkeit der Land¬

wirtschaft hinausgeht und daher nur für kurze Zeit

Geltung haben könnte, nach der wir wieder einen

Schritt zurück gegenüber den heute gefaßten Be¬

schlüssen machen müßten. Wir wollen dieses Gesetz

in der Zukunft gewiß reformieren, und zwar in

dem Sinne, daß wir es weiter ausbaucn und nicht

vielleicht, gezwungen durch die unmöglichen Ver¬

hältnisse in der Landwirtschaft, in seinen Begünsti¬

gungen abbaucn. Das ist unser Vorsatz, und es ist

unser fester Wille, diesem Gesetze auch in der Zukunft

unsere Aufmerksamkeit zu schenken und es entsprechend

der- Situation der Landwirtschaft mit besseren Be¬

stimmungen und Bedingungen zu versehen.

Hohes Haus! Es hat den Anschein, als ob gerade
nur dieses Landarbciterversicherungsgesetz Schwierig¬

keiten begegnet wäre. Das Arbeiterversicherungsgesetz

wurde genau so lange beraten, und seiner Durch¬

führung haben sich ebenso große Schwierigkeiten

entgegengesetzt, und heute noch sind wir ja selbst bei

dem allgemeinen Arbeiterversicheruugsgesetze nicht so

weit, um sagen zu können: cs ist ein vollkommenes

Werk. Auch bei der Arbeiterversicherung wird cs
noch so manche Änderung geben, genau so wie beim

Landarbeiterversicherungsgesetz.

Hohes Haus! Ich lege Wert darauf, ausdrücklich

festzustelleu, daß die Landwirtschaft die Fürsorge für

die Landarbcitcrschaft im Falle der Krankheit, der

Invalidität und des Alters längst vorgesehen hat,

und zwar durch Landesgesetze, durch landesgesetzliche

Bestimmungen. Schon viel früher, als die indu¬

strielle Arbeiterschaft sich dieser Wohltat erfreut, hat

die Landwirtschaft selbst diese Fürsorge eingeführt.

Wenn Sie heute diese alten guten Verhältnisse kriti¬

sieren — nun, hohes Haus, fragen wir so manche

alte Leute, wie sic die Versorgung im Alter selbst

eiuschätzen.

Fragen wir einen alten Einleger draußen auf dem

Lande und fragen wir irgendeinen alten Mann

oder eine alte Frau in einem Armenasyl, einem

großen städtischen Armenhaus, wer von ihnen sich

glücklicher fühlt in seinen alten Tagen — ich bin

überzeugt, daß Sie genau so wie wir wiederholt

wahrnehnien konnten, daß so mancher alte Mann in

einem großen Altersheim, in dem gewiß einheitlich

vorgesorgt ist, sich seelisch niedergeschlagen fühlt, sich

fremd und verlassen fühlt, weil er seinen Bekannten¬

kreisen voll entrückt, während draußen der Einleger

sich inmitten seines alten Freundes- und Bekannten¬

kreises und seines früheren Wirkungskreises befindet.
Ich darf ohne Überhebung seststellen, daß die Bauern¬

schaft diese alten Arbeiter geehrt, geachtet und unter¬

stützt hat, auch wenn sie in der Einlage waren.

(Abram: Sehr selten!) Dieses „sehr selten" gebe

ich Ihnen zu, aber nur für die Fälle, in denen es
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leider nicht fo war, wie es die weit überwiegende

Masse der Bauernschaft selbst will. Es gibt eben

Ausnahmefälle hier, aber ebenso Ausnahmefälle dort!

Wir könnten Ihnen Beispiele aufzählen, wo es mit

der Versorgung in diesen großen Häusern, die da

von Ihnen errichtet wurden, auch nicht so bestellt

war und ist, wie Sie selbst es wahrscheinlich wünschen
würden.

Daß nunmehr durch diese Gesetzesvorlage die Bestim¬

mungen über die Krankenversicherung eine einheitliche

Lösung erfahren, wird gewiß der Krankenversicherung

der Landarbeiterschaft sehr zum Vorteil gereichen.

Wir hoffen zuversichtlich, daß mit Rücksicht auf diese

einheitliche gesetzliche Regelung nun auch draußen

die Einheitlichkeit der Durchführung hergcstellt werden

kann. Die größte Bedeutung aber kommt der Unfall¬

versicherung, der Jnvaliditäts- und der Altersver¬

sorgung zu. Hier stimmen die Landarbeiter mit uns

überein, daß diese Bestimmungen des Gesetzes für

sie von größtem Werte sind, wobei ihnen die Aus¬

dehnung der Unfallversicherung auf alle Unfälle, die

in der Landwirtschaft borkommen, und der Alters¬

und Jnvaliditätsversicherung am meisten ani Herzen
liegt, daß die Fürsorgerente nun auch schon vom

1. Jänner 1929 an an die alten landwirtschaftlichen

Arbeiter ausbezahlt werden kann, ist sehr zu begrüßen

und bietet diesen alten, braven Landarbeitern gewiß

eine Rente, die, mit 25 8 festgelegt, ihnen

ihre alten Tage wesentlich erleichtern kann. Dieser

Belastung steht auf der andern Seite wieder eine

Art Entlastung der Landgemeinden gegenüber, indem

diese alten Leute nunmehr durch ihren Rentenbezug

ihr Auskonmien finden und die sogenannten Fürsorgc-

armenlasten in der Gemeinde dadurch eine Schmäle¬
rung erfahren.

Wir wünschen natürlich genau so wie Sie, daß

dieses Gesetz in bezug auf die Jnvaliditäts- und

Altersversicherung sehr bald in Kraft tritt. Aber

wieder müssen wir Ihnen sagen so wie bei der

Arbeiterversicherung selbst, daß die Verhältnisse selbst¬

verständlich die Zeit bedingen werden, wo diese

gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten können.

Wir als Bauern, die Landwirtschaft als solche

wünscht nichts sehnlicher, als daß die wirtschaftliche

Lage so weit gebessert werden kann, weil ja der

Bauer selbst das größte Interesse daran hat und
die großen Schwierigkeiten im Kampfe um die

Existenz der Landwirtschaft dann als beseitigt gelten
können.

Daß wir bestrebt waren, die Forstarbeiter in die

Landarbeiterversicherung einznbeziehen, entspringt aus

der Natur der Sache selbst. Wo soll die Grenze

gezogen werden zwischen dem Landarbeiter und dem

Forstarbeiter, wo doch in den gemischten Betrieben

die Arbeiter sowohl als Landarbeiter wie auch, als

Forstarbeiter Dienste leisten? Die Forstarbeiter haben

ja insofern eine bessere Berücksichtigung im Gesetz

erfahren, als bei ihnen schon eine 20prozentige

Verminderung der Arbeitsfähigkeit als Voraussetzung

für einen Rentenbezng genügt, während die Land¬

arbeiter bei einer 33Vsprozentigen Verminderung

der Arbeitsfähigkeit eine Rente erhalten. Auch hier,

meinen wir, sind wir den tatsächlichen Verhältnissen

auf dem Lande draußen vollkommen gerecht geworden,

denn in der Landwirtschaft wird der Verlust eines

Fingers oder einiger Glieder an den Fingern nicht

von so großer Bedeutung sein und jene Verminderung

der Arbeitsfähigkeit mit sich bringen wie in ver¬

schiedenen anderen Betrieben. Wenn Sie draußen

ans dem Lande Umschau halten, so finden Sie bei

den heikelsten Dienstesverrichtnngen Leute in voller

Beschäftigung, die trotz 30prozentiger, 40prozentigcr,

ja sogar — wir können Ihnen solche Fälle auf¬

zeigen — bei 50- und 60 prozentiger Invalidität

die verschiedensten Arbeiten voll verrichten.

Bezüglich der Verwaltung ist ja den einzelnen

Wünschen Rechnung getragen tvorden und wir haben

uns damit begnügt, daß die landwirtschaftlichen

Arbeitgeber eine Zweisünftel- und die Arbeiter eine

Treifünstelvertretung im Vorstande erhalten. Wir

haben dieser Frage nicht eine so große Bedeutung

beigemessen, wie es von seiten der sozialdemokratischen

Partei geschehen ist, weil wir meinen, daß in den

Verwaltuugskörpern der Landarbeiterversicherung der¬

selbe gute Wille zum gegenseitigen Einvernehmen

bestehen wird, wie er schon bisher immer zwischen

Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Landwirtschaft

bestanden hat, und weil wir uns eine Kampfstellung

beider Teile, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, nicht

denken könnten, wenn überhaupt beide Teile von

vornherein auf das gute Gedeihen und die gute

Durchführung dieses Gesetzes bedacht sein wollen.

Daher meinen wir, daß die Frage der Besetzung

der Verwaltuugskörper nicht von der großen Be¬

deutung ist, wie es manche hervorheben wollen,

sondern, daß man dort mit gutem Willen beisammen¬

sitzen und das Gesetz durchführen und nach der

Richtung hin ansbauen wird, wie cs eben die Ver¬

hältnisse auf dem Laude draußen gestatten.

Ich möchte sagen, dieses Gesetz ist so eigentlich

recht daS Spiegelbild unserer wirtschaftlichen Lage

in der Landwirtschaft. Wenn hier die minderen

Leistungen usw. kritisiert werden, so möchte ich eben

dieses Spiegelbild aufzeigen und sagen, daß darin

die Wirtschaftsnot der Landwirtschaft zum Ausdruck

kommt. Die Situation in der Landwirtschaft — das

wird niemand bestreiten — ist nach wie vor ernst

und schwer, und ich habe schon früher ausgeführt,

daß wir ihre Leistungsfähigkeit- nicht überspannen

dürfen, und das wollen wir auch nicht. Deshalb

wollen wir etwas vorsichtig sein und den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechende Verfügungen treffen, um

eben ein Gesetz auf Dauer zu schaffen.
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Bezüglich der Organisation hat der Herr Kollege

Schneeberger ausgeführt, daß er sich gar nicht denken

kann, warum wir zum Beispiel vorgesehen haben,

daß fünf Rentenanstalten in Österreich errichtet werden

sollen. Wer die Bestimmungen der Vorlage genau

durchlieft, wird finden, daß die Schaffung bloß einer

einheitlichen Anstalt in, Gesetze vorgesehen ist und

daß die anderen Anstalten erst über Antrag der

Landesregierungen errichtet werden können. Seien

Sie versichert: wir werden uns die Errichtung dieser

Rentenanstalten sehr wohl und sehr gut überlegen.

Es sind schon Stimmen laut geworden und ich

kann cs Ihnen rnhig verraten, daß an eine Zu

sammculcgung sehr ernstlich gedacht wird. Wir wollten

uns aber die Möglichkeit offenlassen, daß in den

einzelnen Ländern, vielleicht für mehrere Länder

zusammen, dann eine derartige Rentenanstalt errichtet

wird. Anträge sind ja bisher noch nicht gestellt

worden und vielleicht werden sie in gar nicht so

großer Zahl gestellt werden. Tatsache ist, daß man

rechtzeitig zu dieser Frage wird Stellung nehmen

müssen.

Wenn der Kollege Schneeberger über die Mängel

und Fehler des Gesetzes gesprochen hat, so möchte

ich doch entschieden eine Behauptung zurückweisen,

daß es sich hier um verbrecherische Angriffe, um

einen Raubzug auf erworbene Rechte nnd um

reaktionäre Maßnahmen handelt. Von einem ver¬

brecherischen Angriff oder von einem Raubzug ans

erworbene Rechte kann doch hier unmöglich gesprochen

werden. Das Gesetz enthält Verpflichtungen, die

über das bisher Gebotene weit hinausgehcn, und

wenn jemand niehr leistet, so ist das doch kein

Raubzug und kein verbrecherischer Angriff gegen

irgendeine Gruppe.

Wir stimmen mit ihm sicherlich darin überein,

wenn er sagt, daß durch dieses Gesetz die volle Lö¬

sung der Sozialversicherung in der Landwirtschaft

nicht erweicht wird. Wir haben auch niemals be¬

hauptet, daß dieses Gesetz ein vollkommenes Werk

der Sozialversicherung ist. Auch wir betrachten dieses

Gesetz nicht als ein unabänderliches Gesetz, sondern

wir glauben, daß mit der Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Situation der Landwirtschaft eine weitere

Berücksichtigung von Wünschen der einzelnen Jn-

teressentengruppen in der Zukunft möglich sein wird.

Wir' betrachten dieses Gesetz als den Beginn der

Lösung der Sozialversicherung in der Landwirtschaft,

und haben den festen Willen, am Ausbau dieses

Gesetzes wciterzuarbeiten, natürlich — ich halte nicht

zurück das offen zu erklären — mit der Einschrän¬

kung : entsprechend der Möglichkeit und der wirt¬

schaftlichen Situation in der Landwirtschaft.

Hier möchte ich ein ernstes Wort an die Herren

Kollegen der sozialdemokratischen Partei richten.

Immer dann, wenn die Bauernschaft hier Wünsche

aus Verbesserung ihrer Situation durch Zollgesctze

oder Handelsverträge erhebt, wird uns vorgeworfen,

daß wir nur die Verteuerung wünschen. Hier muß

der Hebel angesetzt werden. Wenn Sic uns in bezug

auf unsere gute Absicht, an der Sozialversicherung

der Landwirtschaft weiterzuarbeiten, richtig verstehen

und wenn Sie selbst wünschen, daß in bezug auf

die Sozialversicherung der Landarbeiterschaft in Zu¬

kunft weitere Fortschritte erreicht werden, dann können

Sic nicht anders als mit uns auch dann' stimmen,

wenn wir hier Gesetze schaffen und Maßnahmen

treffen wollen, die die Existenz nnd Leistungsfähig¬

keit des. Bauernstandes kräftigen und die Situation

der Landwirtschaft verbessern sollen. (Lebhafter Bei¬

fall imcl Händeklatschen.)

Ich werde in der Spezialdcbatte zum 11. Ab¬

schnitt, der von den Gebühren und Steuern handelt,

einen Antrag stellen. Wir werden im § 230, in

dem die Bestimmungen über die Stempel- und Ge¬

bührenpflicht sestgelegt sind, beantragen, daß der

Absatz 3 des 8 230 gestrichen wird, jund daß für

die Fälle der freiwilligen Versicherung, die iur § 6

sestgelegt sind, auch die Gebühren und Steuerfreiheit

gesetzlich geregelt wird. Der 3. Absatz hätte also zu

entfallen und cs bekäme dann der Absatz 4 die Bc-

zeichnnng 3. Absatz. Im 8 231 hätte der 1. Absatz

zu lauten: „Die Versicherungsträger sind körpcr-

schaftsstcucrfrei.'" Im 3. Absätze haben die Worte

„mit Ausnahme jener ans der Versicherung nach

8 6" zu entfallen.

Wir glauben diesen Antrag uni so berechtigter

stellen zu können, weil die Versicherungsanstalten,

beziehungsweise die Versicherungsträger kein auf

Gewinn aufgebautes Unternehmen sind, sondern es

sich hier um ein Sozialversicherungsgesetz, wie in

vielen anderen Fällen, handelt.

Ich bitte das hohe Haus, zu diesem Anträge, den

ich in der Spezialdebatte übergeben werde, Stellung

zu nehmen und ihm dann die Zustimmung zu erteilen.

Ich möchte nur noch den Wunsch aussprechen, daß

es der Zusammenarbeit aller gelingt, daß dieses

Gesetz zum Segen der ganzen Landwirtschaft und

damit der gesamten Bevölkerung Österreichs werde.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Strießnigg: Hohes Haus! Mit der Inkraft¬

setzung dieses sozialpolitischen Gesetzes wird einer-

großen Gruppe von Arbeitern, nämlich den Ar¬

beitern der Landwirtschaft, die Sozialversicherung

zuteil. Die Materie dieses Gesetzes mit seinen

247 Paragraphen ist sehr umfangreich. Man mußte

einerseits, um den Wünschen der Arbeiter zu ent¬

sprechen, die Leistungen dieses Gesetzes, soweit es

möglich war, der Arbeiterversichernug anpassen,

anderseits wieder der dadurch entstandenen Mehr¬

belastung in der Landwirtschaft Rechnung tragen.

Diese Mehrbelastung ist in der Landwirtschaft um

so empfindlicher, weil wir sie nicht überwälzen, nicht

beim Verkauf unserer Produkte einen Aufschlag
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machen können, weil also, so wie bei der Kranken¬

versicherung, den Großteil der Prämien die Arbeit¬

geber tragen werden.

Im Ausschuß sür soziale Verwaltung ist darauf

hingewiesen worden, daß die Notlage in der Land¬

wirtschaft übertrieben wird, daß es auch der In¬

dustrie und dein Gewerbe schlecht geht. Gerade diese

Erwägungen sind ein Beweis, daß die Landwirtschaft

in allen Belangen finanziell schon lange nicht so

schlecht gestellt war wie heute. Wenn man behauptet,

daß es der Industrie und dem Gewerbe sehr schlecht

geht, so ist dies unserer Meinung nach selbstver¬

ständlich, weil gerade die Landwirtschaft der größte

Abnehmer der Industrie und des Gewerbes ist.

Wir machen ununterbrochen die Erfahrung, daß

gerade dadurch, daß die Landwirte unfähig sind,

Produkte zu kaufen, alle übrigen Berufsstände be¬

einträchtigt werden. Wenn behauptet wird, daß es

der Industrie und dem Gewerbe, was ja richtig ist,

schlecht geht, muß daraus eben die Schlußfolgerung

gezogen werden, daß die Notlage der Landwirtschaft,

des Fundamentes unserer Volkswirtschaft, schuld daran

ist, wenn es den anderen Berufsgruppen nicht bester

geht.

Wenn wir die Beiträge, die hier aus der Sozial¬

versicherung hervorgehen, und wenn wir die sür uns

in Betracht kommenden Lohnklassen einer Berück¬

sichtigung unterziehen, wenn wir ferner die verschie¬

denen Beiträge sür Kranken-, Unfall-, Alters- und

Invalidenversicherung zusaninienziehen, so scheu wir,

daß die Belastung durch dieses sozialpolitische Gesetz

für die Landwirtschaft groß sein wird, trotzdem wir

uns bemüht haben, die Leistungen auf ein erträg¬

liches Maß herabzumindern. Wir sehen zum Beispiel,

daß die Gcsamtbclastung inklusive des Zuschlages

sür die Altersfürsorgcrcnte iu der 3. Lohnklasse pro

vier Wochen 3 8 20 g, in der 4. Lohnklasse 4 8

80 g, iu der 5. Lohnklasse 6 S 24 g, in der 0. Lohn¬

klasse 7 S 80 g und in der letzten für uns noch

in Betracht kommenden Lohnklasse 9 8 36 g be¬

tragen wird. Das sind gewiß keine niedrigen Bei¬

träge, und Sie müssen uns verstehen, wenn wir uns

bemüht haben, daß die Sachleistungen auf das

äußerste herabgedrückt werden, weil ja gerade die

Landwirtschaft diese stlrchtbare Belastung sehr schwer
tragen wird.

Die Herren der sozialdemokratischen Partei werden

sagen: Ja, das ist ja die Gcsamtbelastung, das sind

die gesamten Beitrage, das Gesetz sieht aber vor,

daß einen Teil dieser Beträge auch die Arbeiter

zu bezahlen haben. Nun, die Verhältnisse in der

Landwirtschaft können auch hier nicht mit jenen in

der Industrie und im Gewerbe verglichen werden.

In der Praxis wird es so sein, daß diese gesamten

Beiträge die Landwirtschaft zu zahlen haben wird.

Ich möchte hier ganz besonders auf die Erfahrungen

verweisen, die wir in jenen Ländern, wo die Kranken¬

versicherung bereits besteht, mit der Leistung der

Prämien gemacht haben. Wenn hier eine Teilung

vorgesehen war, so war sie nur am Papier, der

Landwirt war es, der die gesamten Beiträge zu

zahlen gehabt hat, weil ja bekanntlich der Dienstbote

sagt: Ich verlange monatlich soundso viel Schilling,

außerdem fordere ich die Beiträge für die Kranken¬

versicherung; jetzt wird er eben sagen: und für die

gesamte Sozialversicherung.

Die Verhältnisse, wie sie in der Landwirtschaft

sind, müssen doch endlich einmal anerkannt werden.

Wir haben im Ausschuß für soziale Verwaltung

wiederholt die Wahrnehmung machen müssen, daß

man die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft tat¬

sächlich verkennt. -Man stellt immer nur Forderungen

auf, man war von seiten der Opposition immer

bestrebt, die Leistungen hinaufzuschrauben, soviel als

möglich zu verlangen, aber es wurde nicht gefragt,

ob cs möglich sein wird, daß die Landwirtschaft

diese soziale Belastung auch ertragen kann. Nun ist

es sehr einfach, wenn man nur zu verlangen braucht

und wenn man es der Landwirtschaft überläßt, die

Mittel aufzubringen.

Es ist auch wiederholt vom Raub an unfern Ar¬

beitern gesprochen worden, es wurde gesagt, es sei

ein Skandal, daß man unsere Arbeiter als Arbeiter

zweiter Güte einschätzt. Man vergißt auch hier wieder,

wie ganz verschieden die Verhältnisse in der Land¬

wirtschaft sind. Man vergleicht die Arbeiterversicherung

immer mit der Versicherung der Landwirtschaft, ob¬

wohl die Verhältnisse grundverschieden sind. Man

vergißt immer, daß in der Landwirtschaft ein Groß¬

teil, vielleicht 60 Prozent und noch mehr, des Lohnes

in der Verpflegung besteht; man vergißt immer, daß

wir für unsere landwirtschaftlichen Arbeiter iu den

Landarbeiterordnungcn vorgesorgt haben, daß sie im

Krankheitsfalle bis zu sechs Wochen Lohn und Ver¬

pflegung weiter erhalten. Wenn man berücksichtigt,

daß in einem großen Teil der Krankheitsfälle die

Dauer weniger als sechs Wochen beträgt, so ist es

wohl hinfällig, zu behaupten, daß hier durch die

Schaffung anderer Bestimmungen ein Raub an unseren

landwirtschaftlichen Arbeitern begangen wird. Unsere

Aufgabe ist es, hier Leistungen festzulegen, die unsere

Berufsgenosten verstehen und ertragen können. Ich

muß auch bei dieser Gelegenheit wieder auf die Er¬

fahrungen verweisen, die wir mit der 7. Novelle

zum Krankenversicherungsgesetz vom Jahre 1921

gemacht haben. Wie war es denn damals. Kein

Mensch in der Landwirtschaft hat es verstanden, daß

man diese Novelle den Bestimmungen des Arbeiter-

vcrsicherungsgesetzes abgepaßt hat, und die Folge

davon war, daß man einfach über diese Bestim-

mungen hinweggegangen ist.

Es kann auch der Landwirtschaft nicht, wie es

vor Jahren geschehen ist, Rückständigkeit vorgeworfen

werden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ganz
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besonders daraus verweisen, daß sich die Landwirtschaft
vor allem in den letzten Jahren ernstlich bemüht

hat, ihre Produktion 'zu steigern, soweit es möglich
war. Ich möchte hier die Behauptung nufstellen, daß
es vielleicht ein Fehler war, wenn wir mit der
Steigerung in vielen Belangen zu weit gegangen
sind. Wir können hier in Wien eine förmliche Milch¬

schwemme konstatieren, wir sehen, daß unsere Berufs¬
genossen in den Alpenländern ihre Butter gar nicht
mehr an den Mann bringen, wir sehen diese niederen
Preise. Obwohl wir die Produktion soweit als
möglich gesteigert haben, hat die Landwirtschaft einen
Niedergang zu verzeichnen, wie er schon seit vielen

Jahren nicht mehr festzustellen war.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit ans einen Zweig

der Landwirtschaft verweisen, der besonders für die

kleinen und mittleren Besitzer in Betracht kommt.

Der Landbund ist an die Regierung mit einem Not-

programm hcrangetreten. Wir haben auf die Auf¬
triebsverhältnisse verwiesen, die auf dem Wiener

Markt bei Fleischschweinen herrschen. Wir sehen, daß

unsere Forderungen, besonders in den letzten Monaten,

nicht die geringste Berücksichtigung erfahren haben.
Wir haben in diesem Notprogramm die Regierung
um Hilfe gebeten und müssen fcststellen, daß wir bis

heute nichts erreichen konnten. Wenn wir die Auf¬

triebsverhältnisse vom Mai d. I. bis zum 23. Juni
betrachten, so sehen wir, daß zum Beispiel Polen
in der Zeit vom 13. bis 19. Mai rund 65 Pro¬

zent des gesamten Wiener Schweineanftriebes eingc-

führt hat, und wir sehen, daß trotz unseres Not¬

programms in der Zeit vom 17. bis 23. Juni eine

weitere Steigerung erfolgt ist. In der Woche vom

13. bis 19. Mai betrug der Anteil Polens, wie ich

schon erwähnte, 65 Prozent, und in der Woche vom

17. bis 23. Juni 90 Prozent.

Hohes Haus! ES ist selbstverständlich unniöglich,

daß wir eine solche Verschlechterung ans dem

Schweinemarkt, wie sie ganz besonders heuer eintrat,

auf die Dauer ertragen können. Die Preise haben

einen Tiefstand erreicht, wie er seit dem Bestände

der Republik noch nicht da war. Es ist daher

dringend notwendig, daß hier Abhilfe geschaffen wird

und besonders für jene kleinen und mittleren Be¬

sitzer, die hier am nieistcn in Mitleidenschaft gezogen

werden.

Nun zur Vorlage selbst. Wie ja schon Herr Kollege

Schneeberger erwähnte, haben wir zu 8 1, betr. die

Versicherungspflicht, gefordert, daß unsere Erwerbs¬

und Wirtschaftsgenvssenschasten als Versicherungs-

Pflichtige Unternehnumgen in die Bestimmungen des

ß 1 ausgenommen werden. Nun von sozialdemokra¬
tischer Seite wurde ununterbrochen nur auf die
Arbeiter verwiesen, welche in diesen Betrieben be¬

schäftigt sind, man erwähnte, das seien Arbeiter, die

dem Gewerbe und der Industrie angehören, man

hat aber immer vergessen, darauf zu verweisen, daß

1488

gerade diese Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

zu den Unternehmungen der Landwirtschaft gehören.

Wenn hier der Herr Kollege Schneeberger gesagt

hat, diese Genossenschaften hätten mit der landwirt¬

schaftlichen Produktion nichts zu tun, so muß ich

erwidern: Das ist unrichtig. Wir sind ja ohnedies

in dieser Bestimmung hier auf ein Mindestausmaß

von fünf ständigen Arbeitern zurückgcgangen, das

heißt, wir wollen nur jene Genossenschaften in diesen

Bestimmungen haben, die tatsächlich zur Landwirtschaft

gehören und die nicht fabriksmäßig betrieben werden.

Wenn der Herr Kollege die Behauptung aufgestellt

hat, daß diese Genossenschaften mit der Produktion

der Landwirtschaft nichts zu tun haben, dann nmß

ich erwidern, daß dazu doch alle Weidegenossenschaften

gehören, unsere Entsumpfnngsgcnossenschaften, unsere

Viehzuchtgenossenschaften, lauter Genossenschaften, in
welchen rein landwirtschaftliche Arbeiter beschäftigt

sind, daher die Forderung, die wir erhoben haben,

wohl begründet ist.

Eine längere Beratung hat auch der 8 89, betr.

die Festsetzung der Lohnklassen und die Einreihung

in dieselben, zur Folge gehabt. Hier handelte es sich

anfangs um die Definition „bäuerliche und nicht-

bäuerliche Betriebe". Wir waren ursprünglich der

Meinung, es werde in einer Definition möglich sein,
die verschiedenen Kategorien der Landwirtschaft unter
dieser Definition feflzusetzen, die Erfahrung hat jedoch
gezeigt, daß es unmöglich war. Wir haben deshalb

von dieser Definition abgesehen und waren der

Meinung, daß der Begriff „Verpflegung und Haus¬

gemeinschaft" besser ist als die Definition „bäuerliche

und nichtbäuerliche Betriebe".

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch ans ein

Unrecht verweisen, welches, wenn wir diese Definiffon

so geschaffen hätten, entstanden wäre. Der ursprüng¬

liche Gedanke war doch der, daß man rein bäuer¬

liche Betriebe von den Herrschaftsbetrieben, von
jenen Betrieben, die eine höhere Prämie bezahlen

können, trennen wollte. Damit hängt jedoch auch die

Größe des Besitzes zusammen, und es wäre ja ein

Unrecht gewesen, wenn wir zum Beispiel in den
Alpenländcrn die größeren landwirtschaftlichen Be¬
triebe, die sich rein mit der Landwirtschaft beschäftigen,
anders gestellt hätten als die kleinen und niittleren
Betriebe. Im Gegenteil, wir alle sind der Überzeugung,
daß es gerade der größeren Landwirtschaft mit Rück¬

sicht auf die soziale Belastung, auf den größeren
Dienstbotcnstand usw. finanziell nicht besser, eher

schlechter geht als den kleinen und mittleren Besitzern.
Zum 8 53, Mutterhilfc, muß ich bemerken: Es

war hier notwendig, daß man den Forderungen der
Landwirtschaft Rechnung getragen hat. Es wurde in
8 53 ebenfalls wie bei den Lohnklasscn die Unter¬

scheidung zwischen Arbeiterinnen, die in der Ver¬
pflegung des Dienstgebers stehen und mit ihm in
Hausgemeinschaft leben, gegenüber den anderen
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aufrechterhalten, weil wir der Meinung sind, daß ge¬

rade auch in bezug auf die Mutterhilfc ein Unter¬

schied zwischen jenen Frauen, die beim Besitzer in

Hausgemeinschaft und Verpflegung sind, und jenen,
die, wie wir sagen, ohne Verpflegung und Haus-

geineiuschaft arbeiten, gemacht werden muß. Ich muß

hier wieder auf die VII. Nvvelle verweisen. Damals,

als diese Novelle geschaffen wurde, haben es unsere

Landwirte nicht verstanden, daß die Bestimmungen

des Arbeitervcrsicherungsgesetzes über die Mutterhilfe

übernommen wurden. Es ist unbedingt notwendig,

daß hier ein Unterschied gemacht wird. Wenn von

sozialdemokratischer Seite immer wieder darauf ver¬

wiesen wird, daß das ein Raub an unseren schwan¬

geren Frauen und Mägden ist, so muß ich bemerken,

daß die Verhältnisse in der Landwirtschaft doch ganz

andere sind. Unsere Frauen arbeiten oft bis zur

letzten Stunde im Betrieb, die Mägde ebenso, und

ist dann auch notwendig, daß mau einer Magd, die

ihre Verpflegung und ihren Lohn weiterbekommt,

eine andere Mutterhilfe als die im Gesetz vorgesehene

angedeihcn läßt, eine solche, wie sie eben notwendig

ist. Es ist in dieser Bestimmung des § 53 auch

vorgesehen, daß jenen Arbeiterinnen, die nicht in

Verpflegung und Hausgemeinschaft stehen, die Mutter¬

hilfe nach den Bestimmungen des Arbeitcrversichernngs-
gesetzes zuteil wird.

Auch die Behandlung des 8 63 über die Ver¬

letztenrente hat eine längere Zeit in Anspruch ge¬

nommen, und cs wurde von sozialdemokratischer

Seite ununterbrochen ans die Bestimmungen des

Arbeiterversichernngsgesetzes verwiesen. Ter § 63

sieht vor, daß bei einer Minderung der Erwerbs-

sähigkeit unter 15 Prozent eine Vergütung nicht erfolgt,

daß für die Landwirtschaft bei einer Verminderung

der Erwcrbsfähigkeit von 15 bis 3 3 Vs Prozent eine

Abfertigung und darüber hinaus eine Rente gegeben

wird. Die Verhältnisse in der Landwirtschaft sind

einmal anders. In der Landwirtschaft ist es möglich,

daß Leute oft trotz eines schweren Unfalls, den sie

erlitten haben, noch voll und ganz beschäftigt werden

können, daß sie auch noch ihren Lohn so wie früher

bekommen. Es ist daher notwendig, daß die Ver¬

hältnisse in der Landlvirtschaft, wie sie wirklich sind,

entsprechend berücksichtigt' werden.

Zu 8 159, Träger der Versicherung: In der

Rcgiernngsvorlagc und im Ansschußbericht ist eine

Hanplanstalt in Wien vorgesehen. Jedoch ist es

möglich, daß auch in den Ländern, und zwar für

Wien, Niederösterreich und Bnrgenland eine, dann

für Oberösterreich, Steiermark, Kärnten je eine und

für Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine eigene

Rentenanstalt errichtet wird. Wenn von festen der

sozialdemokratischen Partei gesagt wurde, es könnten

da Zwerganstaltcn errichtet werden, und wenn man

der Meinung ist, daß sich diese Anstalten unmöglich

werden halten können, so muß ich sagen: Wir werden

mindestens den Versuch machen, unsere Selbständig¬
keit zu wahren, soweit es möglich ist.

Ich mochte insbesondere darauf verweisen, wie

es uns in der letzten Zeit mit der Arbeiternnfall-
versichcrung für Steiermark und Kärnten ergangen

ist. Man hat uns ununterbrochen vorgercchnct, daß
die Unfallversicherung in der Land- und Forstwirt-

schust passiv ist. Ich werde später Gelegenheit habe»,
nachzuweiscn, daß dies nicht der Fall ist. Wir sind

deshalb der Meinung, machen wir niindestens den

Versuch, selbständige Rentenanstalten zu errichten.
Ich glaube, wir werden wohl eine schwere Arbeit

zu verrichten haben, aber es wird uns gelingen,
die Anstalt aufrcchtzucrhalteu. Wir sind auch der

Meinung, daß niemand für uns, auch wenn nur

eine Hauptanstalt in Wien bestehen würde, die Bei¬
träge bezahlen wird.

Bezüglich der Verwaltung müssen wir feststellen,

daß die Verwaltung der landwirtschaftlichen Ver¬

sicherung nicht mit jener vom Jahre 1888 ver¬

glichen werden kann. Damals waren die Verhältnisse

ganz andere. Damals hat cs sich um die Versicherung
in der Industrie und im Gewerbe gehandelt, und

man hat noch keine Ahnung gehabt, wie sich die
Verhältnisse in der Landwirtschaft nach 40 Jahren
gestalten werden. Hier müssen wir sagen: Wenn wir

schon einmal zum Zahlen verurteilt werden, dann

wollen wir auch in der Verwaltung einen ent¬

sprechenden Einfluß ausüben. Wie schon Kollege

Födermayr erwähnt hat, ist cs uns weniger um die

Parität als hauptsächlich darum zu tun, daß wir

einmütig zusammen arbeiten, und aus dieser Erwägung

heraus haben wir uns mit ciper Zweifünftelvertretüng
begnügt.

Zum Z 232, „Übergang der Unfallversicherung",
muß ich bemerken, daß nach den Bestimmungen
dieses Paragraphen die neuen Anstalten die Alters-

rentner zu übernehnien haben. Es ist daher mit

einer Aufteilung des Gcsanstvermögens dieser Anstalten

zu rechnen. Dazu muß ich schon bemerken, daß wir

in den Ausschüssen wiederholt darauf verwiesen

haben, daß uns die Jahresberichte und die ver¬

schiedenen anderen Feststellungen der Unfallvcr-

sicherungsanstalt in Graz nicht genügen. Wir waren

der Meinung, diese Abschlüsse geben uns nicht das

wirkliche Vermögen dieser Anstalt bekannt. Wir

haben daher im Klub alle diese Berichte der Unfall-

versichernugsanstalt in Graz überprüfen lassen.

Gestatten Sic mir, hohes Haus, daß ich Ihnen
einen Teil dieser Prüfungsergebnisse mitteile (liest):

„Die vorgelegtcn Tabellen der Arbciterunsallversiche-

rnngsanstalten, die den Nachweis liefern sollen, daß

die Unfallversicherung in der Land- und Forstwirt¬

schaft bisher passiv war, können ebensowenig wie

die Bilanzen der Unfallvcrsichernngsanstalten zur
Grundlage irgendwelcher Verhandlungen genommen

werden. Wie wenig stichhaltig die Ziffern sind.
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beweisen die amtlichen Berichte, - Tabellen und

Bilanzen der Arbeitcrnnfallversichernngsanstalten selbst.

Es ist sehr interessant, in den gedruckten amtlichen

Berichten der Grazer Unfallversicherungsanstalt für

das Verwaltungsjahr 1925 auf Seite 3 die ans-

gewiesenen Beitragseinnahmcu mit jenen Ziffern zu

vergleichen, die in den Tabellen ausgewiesen sind,

welche dieselbe Anstalt im Henrigen Jahr vorgelegt

hat. Im amtlichen Bericht vom Jahre 1925 werden

die vorgeschriebenen Gesamtbciträge von der Unfall-

vcrsicherungsanstalt mit 4,601.638 8 beziffert. Die

Beiträge, die von der Land- und Forstwirtschaft

und Jagd hiezu geleistet wurden, werden in diesem

Berichte mit 435.641 8 angegeben. Nach den aus-

gewiescnen Ziffern hat die Land- und Forstwirtschaft

9'47 Prozent, Bergbau, Industrie und Gewerbe

9053 Prozent zu den Gesamtbeitragseinnahnien

beigetragen." In diesem Bericht heißt cs wörtlich:

„Im Zusammenhalte damit dürfte cs aber auch

von Interesse sein, daß den Beitrügen der Land-

nnd Forstwirtschaft und Jagd im Jahre 1925 im

Betrage von 435.641 8 28 § eine Belastung durch

Entschädigungen in der Höhe von rund 482.457 8

gegenübersteht. Es hat also nicht die Land- und

Forstwirtschaft für die Industrie, sondern umgekehrt

letztere den Ausfall bei Land- und Forstwirtschaft

zu zahlen gehabt."

Die Beitragseinnahmen ans der Land- und Forst¬

wirtschaft im Jahre 1925 werden in den Tabellen

mit 947.469 8 ausgewiesen. Auch nach den hoch

bezifferten Gesamteinnahmen betragen die von Land-

nnd Forstwirtschaft geleisteten Beiträge 19'86 Prozent.

Die Differenz, die sich ans dem amtlichen Bericht

vom Jahre 1925 und ans den hier vorgelegten

Tabellen ergibt, beträgt mehr als 100 Prozent. Den

ausgewiesenen Beitragseinnahnien ans dem Jahre

1925 aus der Land- und Forstwirtschaft im Be¬

trage von -947.469 8 gegenüber weist die Unfall-

Versicherungsanstalt in Graz an ausbezahlten Ent¬

schädigungen 540.649 8 aus. Während also im

amtlichen Bericht vom Jahre 1925 ein Passivnm

von rund 50.000 8 ausgewiesen wird, weisen die

Tabellen der Anstalt für das gleiche Jahr einen

Überschuß von rund 400.000 8 aus. Wenn sich die

vorgelegten Berichte der Arbeiterunfallversichernngs-

anstalt derart widersprechen, kann man kein Ver¬

trauen zu den vorgelegten Ziffern haben.

Wie die Bilanzen der Arbeiterunfallversichernngs-

anstalten zu bewerten sind, geht aus nachstehendem

hervor: Die Bcstandsrxchnnng am 31. Dezember

1926 weist unter IV, Liegenschaften, folgende Be¬

träge ans: „1. Haus Hans-Sachs-Gasse Nr. 1 in

Graz 45.000 8, 2. Haus Hans-Sachs-Gasse Nr. 3

in Graz 67.500 8, 3. Orthopädische Heilstätte in

Graz^l33.000 8, 4. Baugrund in Graz 4000 8,

5. 7 Arbeiterwohnhäuser und Gartenanlagen in

Eggenberg bei Graz 19.620 8 (Hört!), 6. 15 Ar-

beiterwohnhänser, 1 Badehans und Gartenanlagen

in Leoben 55.100 8, 7. 14 Arbeiterwohnhäuser in

Klagenfnrt 49.170 8 und 8. Landwirtschaft in

Fölling bei Graz 82.700 8."

Die 37 Häuser wurden also mit den großen

Gartenanlagen und Schrebergärten mit 2800 bis

3500 8 bewertet. (Hört! Hört!)

Sie sehen daher, daß unser Mißtrauen, welches

wir dieser Unfallversicherungsanstalt entgegengebracht

haben, begründet war. Wenn man sich (Lichtbilder

vorweisend) diese Photographien ansieht und wenn

man berücksichtigt, daß alle diese großen Häuser mit

2000 bis 3500 8 bewertet werden, dann ist cs

selbstverständlich, daß in der Landwirtschaft eine

große Unzufriedenheit einreißen muß. (Zustimmung

und lebhafter Beifall.) Es ist daher dringend not¬

wendig, daß lvir die Regierung bitten, daß hier

Ordnung gemacht wird (Sehr richtig!), daß hier

durch die Einsetzung einer unparteiischen paritätischen

Kommission das Gesamtvermögen dieser Anstalt sest-

gestellt wird. (Zustimmung.) Dann, sehr Verehrte,

sind >vir bereit, die Altrentner zu übernehmen, aber

es kann uns gewiß niemand verargen, daß wir hier

eine gerechte Teilung verlangen, um so mehr, als die

Landwirtschaft gerade in dieser Zeit, wo sie durch

Sozialvcrsichernngsgesetze in eine weitere wirtschaft¬

liche Notlage gerät, berechtigt ist, zu fordern, was

ihr gebührt. (Lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen. — Während vorstehender Rede hat

Präsident Dr. Waber den Vorsitz übernommen.)

Duda: Hohes Haus! Das Gesetz über die Land¬

arbeiterversicherung naht seiner Verwirklichung. Es

ist im letzten Augenblick gelungen, noch so.manche

Schwierigkeiten zu überwinden und das Gesetz zu

verbessern. Trotz alledem besteht die Befürchtung,

daß eine ziemlich große Gruppe schwerarbeitender

Menschen von den Wohltaten dieses Gesetzes aus¬

geschlossen bleibt. Ich spreche da von Leuten, die

kleine Waldbanern, Wald- oder Forstarbeiter sind

und die man bei uns in Niederösterreich unter dem

Sammelnamen Pccher kennt. Es gibt sicherlich keinen

Stand von Arbeitern oder, besser gesagt, keinen

Stand unter den Schwerarbeitern, die sich so muhen

und plagen müssen wie die Pechcr, ob sic jetzt

Ganz-(Zins-) oder Halbpechcr sind. Es ist keine

geringe Leistung, die diese Leute vollbringen. Nach

einer Berechnung von Fachleuten steigt so ein armer

Teufel in der Saison nicht tveniger als 80.000 mal

auf die Pechbäume bis zu 15 Meter in die Höhe,

während der Saison hat er eine Arbeitszeit von

16 vollen Stunden im Tag. Das Arbeitseinkommen

der Pccher setzt sich eigenartig zusammen. Der

Pecher kennt weder die Wohltaten der Arbeiterschutz¬

gesetze, noch hat er die Möglichkeit, an dpn Arbeit¬

geber, der ja auch ein ganz armer Kleinhäusler

oder Kleinwaldbcsitzer ist, größere Forderungen zu

stellen, um seine Lebenshaltung zu verbessern. Die
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Halbpecher, das sind die Arbeitnehmer, die auch zu

einem Großteil Kleinbauern sind, und die Ganz-

öder Zinspecher, das sind die Klcinwaldbesitzer, die

Besitzer von Schwarzföhrenbeständen, wo das Roh¬

harz gewonnen wird, bilden zusammen eine einzige

Gruppe des Elendes. Seit Jahr und Tag kämpfen

sie um eine Verbesserung ihrer Lage, die einzig und

allein nur dadurch möglich wäre, daß uian den

Absatz der aus dem Rohharz erzeugten Harzproduktc

soweit wie möglich fördert. Und diese Gebirgsbauern,

diese Pecher haben eine ziemlich große Entschlossen¬

heit an den Tag gelegt, sie haben in den letzten

Jahren eine Genossenschaft gegründet und sind heute

in der Lage, den heimischen Bedarf an Kolophonium

und an Terpentinöl vollkommen zu decken, wenn

nur die Möglichkeit bestehen würde, das Absatzgebiet

vollständig in die Hand zu bekommen. Es ist ein

Wunsch der Pecher — und darin sind alle, die so¬

genannten Arbeitnehmer unter den Pechern mit den

Arbeitgebern, den Zinspecher», einer Meinung —,

es ist ein alter Wunsch dieser armen Leute, den sie

seit Jahr und Tag hegen, in die Sozialversicherung

einbezogen zu werden. Sic sind heute weder gegen

Krankheit noch gegen Unfall versichert, und bei dieser

Arbeit, bei der man im Jahre 80.000 Bäume bis

zu einer beträchtlichen Höhe besteigen muß, bei der

man allen Gefahren ausgesetzt ist, ist ein Unfall

durchaus keine Seltenheit, ist auch eine Krankheit

keine Seltenheit.

Es ist also ein selbstverständlicher Wunsch, daß

das hohe Haus, wenn das Gesetz seine Wohltaten

auf die gesamte Landarbeiterschast ausstrahlt, auch

Vorsorge dasür treffe, daß im Verordnungswege

auch die Pecher, die Halbpecher wie die Zinspecher,

in die Landarbeiterversicherung einbezogen werden,

in einer Art und Weise, tvic ich sie dann durch

einen Resolutionsantrag spezialisieren werde. Es ist

draußen niemand dagegen, weder die Halbpecher

noch die Zinspecher. Der Herr Berichterstatter weiß

das ganz genau. Es ist ein allgemeiner Wunsch,

an den Wohltaten der Versicherung teilzunehmen.

Warum wünschen wir, daß dieser schwerarbeitende

Stand die Wohltaten der Versicherung endlich ge¬

nießt? Die Harzindustrie Österreichs ist, so klein sie ist,

ein äußerst wichtiger Bestandteil unserer Volkswirt¬

schaft. Sie ist heute in der Lage, unseren Bedarf

vollständig zu decken. Trotzdem sieht man, daß eine

Unmenge amerikanischer Harzprodukte zu Schleuder¬

preisen nach Österreich eingeführt wird. Wir haben

seinerzeit bei den Zollverhandlungen dazu beigetragen,

durch die Einführung von Zöllen auf Kolophonium

und Terpentinöl die heimische Rohharzerzeugung und

die Raffinerien, mithin auch die ganze Pecherschaft

zu schützen. Leider haben es die Amerikaner leichter

als wir. Ter Zoll, der seinerzeit beschlossen wurde,

ist heute nicht mehr maßgebend, er kommt nicht

mehr zur Auswirkung. Der Zoll beträgt zuni Bei¬

spiel bei Kolophonium 15 8 bei Terpentinöl 40 8.

Im Jahre 1926 hatte das amerikanische Kolopho¬

nium einen Preis von 94 8 35 g und das Ter¬

pentinöl 203 8. Mittlerweile ist ein Preisrückgang

von 34 8 beim Kolophonium und von 78 8 75 §

beim Terpentinöl eingetreten. Das bedeutet einen

35- bis 40prozentigen Preisrückgang, so daß sich

unsere Zölle nicht mehr auswirken und die ganze

heimische Harzindustrie heute am Boden liegt.

Meine Herren, es gibt hier in diesem hohen

Hause Fachleute. Ich konstatiere hier, daß der Pecher

ohne Ausnahme, der Ganz- und der Halbpecher, bei

seiner schweren Arbeit einen Stundenlohn ins Ver¬

dienen bringt, der — man niuß sich schämen, das

zu konstatieren — im besten Falle 25 bis 30 g

beträgt. Mehr verdient er heute nicht, mit ganz

wenigen Ausnahmen. Man muß ja immer den

Durchschnitt nehmen. Man muß doch die lange Ar¬

beitszeit in Betracht ziehen, man muß mit einer

16stündigen Arbeitszeit und nicht mit acht Stunden

Arbeit rechnen, weil die Pecher 16 Stunden arbeiten

müssen. Ihr Lohn beträgt daher nicht mehr als

25, 27, 30 g für die Arbeitsstunde. Es ist daher

notwendig, daß man den Pechern hilft.

Es haben sich in diesem hohen Hause Abgeordnete,

die auf dem Lande gewählt sind, schon mit den

Pechern besaßt. Es wurde im Jahre 1921 oder

1922 ein Antrag eingebracht, der verlangte, daß das

ungeheuer große Steinfeld Niederösterreichs, unser

ehemaliger Artillerieschießplatz, anfgeforstet werde.

Dieses Steinfeld hat ein Ausmaß von ungefähr

30.000 Hektar. Der Antrag wurde in die Schub¬

lade gelegt, liegt heute noch dort, nichts wurde unter¬

nommen. Die Bauernkammer von Wiener Neustadt

hat sich in einer Sitzung einmal mit der Frage be¬

faßt und die Sache wieder ad acta gelegt. Derselbe

Antrag wurde im niederösterreichischen Landtag an¬

genommen, getan wurde auch nichts. Es wurde dort

ein Gesetz beschlossen, das vorsieht, das; die Schwarz¬

föhrenwaldbesitzer durch die Forstaufsichtsbehörden

dazu gedrängt werden können, ihre pechreifen Schwarz¬

föhren der Bearbeitung zuzuführen. Aber es kümmert

sich niemand um das Gesetz. Die Herren, die sich

mit der Durchführung dieses Gesetzes bei den Bezirks¬

hauptmannschaften draußen zu befassen hätten, haben

andere Sorgen. Es wäre sehr verlockend, näher

darüber zu sprechen, aber es wird besser sein, man

unterläßt es. Ich will nur mit einem Worte darauf

Hinweisen, daß die Durchführung dieses Gesetzes

einfach sabotiert wird, weil man sich mit einzelnen

großen Waldbesitzern, hohen Herren von anno dazu¬

mal, nicht verfeinden will.

Im allgemeinen wäre zu der Sache noch zu

sagen, daß unter allen Umständen Sorge getragen

werden müßte, daß unsere Harzindustrie nicht zu¬

grunde geht. Es handelt sich mn 5000 Köpfe, etwa

l 200 Familien. Dieses arme Waldbauernvolk ver-
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dient es, daß ihm geholfen wird, und nachdem bereits

Vertreter und Abgeordnete verschiedener politischer

Parteien, insbesondere der beiden großen Parteien,

seit Jahr und Tag sich wärmstens der Pechcr an-

nehmen und ihnen versprochen haben, mit allem

Nachdruck dafür einzutreten, daß für sie gesorgt

werde, daß sie aus ihrer Notlage herausgebracht

werden, so glaube ich, daß das hohe Haus heute,

damit das Gesetz nicht später eine Lücke aufweise

und damit wir nicht mit dem Makel davongehen,

immer nur Versprechungen gemacht zu haben, tvirklich

etwas tun muß. Es liegt einzig und allein in der

Hand der beiden großen Parteien, daß ein Resvlu-

tionsantrag, den ich mir vorzulegcn erlaube, ange¬

nommen wird, damit späterhin die Möglichkeit

besteht, dieser arnicn Waldbevölkerung die Wohl¬

taten des Landarbeiterversicherungsgesetzes zuzuführen.

Diese Resolution lautet (liest):

„Die Regierung wird aufgesordert, im Wege einer

Verordnung Vorsorge zu treffen, daß die Halbpechcr

in die obligatorische Versicherung der Landarbeiter

einbezogen werden, die Zinspechcr nach Möglichkeit

so tvie die selbständigen Kleinlandwirte an der frei¬

willigen Versicherung teilnehmen können."

Das, hohes Haus, ist billig und kann angenom¬

men werden. Es ist draußen kein Widerstand zu

erwarten, weder von den Arbeitnehmern noch von

den Arbeitgebern, cs ist ein allgemeiner Wunsch der

gesamten Pecherschast, kostet niemandem etwas, nur

die Versicherten selbst, die da in Frage kommen. So

glaube ich, daß das hohe Hans sich dieser unserer

Ansicht anschließen kann. (Lebhafter Beifall und

Händeldatschen.)

Fahrner: Hohes Haus! Mit der Annahme

dieser Vorlage wird das hohe Haus ans dem Wege

der sozialen Gesetzgebung einen sicherlich kräftigen

Schritt nach vorwärts machen. Was die industriellen

Arbeiter und die gewerblichen Arbeiter bisher schon

hatten, wird durch dieses Gesetz auch dem Land¬

arbeiter gegeben, und zwar nicht nur dem Land¬

arbeiter, der im Großbetrieb beschäftigt ist, sondern

alle», die in der Landwirtschaft arbeiten. Es wird

auch den Umständen, das heißt jenen kleinen Be¬

sitzern, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer

Person sind, die Gelegenheit gegeben, durch die

freiwillige Versicherung die soziale Fürsorge für sich

in Anspruch zu nehmen. Man kann ruhig sagen,

alle Menschen, die heute in der Landwirtschaft tätig

sind, können durch das Gesetz die sozialen Errungen¬

schaften, die Vorteile, die eben dieses Gesetz bietet,

in Anspruch nehmen.

Ter Herr Berichterstatter hat ja das Gesetz aus¬

führlich besprochen, es wäre also müßig, darüber

noch etwas sagen.

Nun hat der Kollege Schneeberger die Qualität

dieses Gesetzes kritisiert, und zwar in einer Art, die,

wenn man selbst die bekannten Übertreibungen von

dieser Seite berücksichtigt, doch immerhin eine Schärfe

bedeutet, die wir unbedingt znrückweiscn niüssen.

Es wurde vor allem gesagt, daß die Mehrheits¬

parteien, die Parteien, die die Regiernng stellen,

sich redlich und ehrlich bemüht haben, das Gesetz

zu verschleppen, hinanszuschieben. Ja, meine sehr

Verehrten, wenn das Gesetz heute erst, im Jahre 1928,

zur Annahme kommt, so sind Sie nicht unschuldig

daran. Denn Sie hätten schon einmal Gelegenheit

gehabt, ein Landarbeiterversicherungsgesetz zu ver¬

abschieden, nämlich vor zehn Jahren, wo Sie die

Mehrheit in diesem hohen Hause gestellt haben und

wo noch weit bessere Verhältnisse als in den späteren

Jahren herrschten, denn damals hatten ivir erst eine

80 fache Geldentwertung, während wir schließlich bei

einer 14.500 fachen angelangt sind. Damals wäre

es Ihnen sicherlich leicht möglich gewesen, die Land¬

arbeiterversicherung durchzuführen, wenn sie tatsächlich

ein so warmes Herz für unsere Landwirtschaft und

die landwirtschaftlichen Arbeiter hätten. Nun scheint

es mir aber, daß gerade Sic — und das muß ich

sagen, weil Sic uns Vorivürfe machen — das

soziale Empfinden, das Sie bei uns vermissen,

damals selbst ctivas abgelegt hatten. Anderseits

möchte ich nur feststcllcn, daß die Materie derartige

Schwierigkeiten mit sich bringt, daß ein solches Gesetz

nicht so wie viele andere über Rächt oder nach

einigen Beratungstagen zu erledigen ist.

Es wurde gesagt, daß die Herren schon im 8 1

dieses Gesetzes den größten Schwierigkeiten begegnet

sind, weil man durch diesen Paragraphen Arbeiter,

die heute in einer besseren Versicherung stehen —

gemeint sind da vor allem die Forstarbeircr —, aus

der besseren Versicherung hcransnimmt und in die

schlechtere Versicherung hineinsteckt. Nun, wir haben

uns geeinigt, daß nur Erwerbs- und Wirtschafts¬

genossenschaften, die nicht mehr als fünf Arbeiter im

Jahresdurchschnitte beschäftigen, in die Versicherung

nach dem neuen Gesetz ausgenommen werden, während

die Arbeiter aller anderen Eriverbs- und Wirtschafts-

gcnossenschaften in der schon längere Zeit bestehenden

Arbeiterversicherung bleiben. Da kann wohl der Herr

Kollege Schnceberger nicht sagen, daß Arbeiter aus

der besseren Versicherung herausgenommen und in die

schlechtere hineingegeben wurden, denn die Arbeiter

aller dieser Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

mit fünf oder weniger Arbeitern waren bis heute

überhaupt nicht versichert. Es sind dies die kleinen

Weidcgcnosscnschaftcn, Milchgenossenschastcn usw.,

Unternehmungen, >vo ja zum großen Teil die Mit¬

glieder selbst die Arbeit leisten oder durch ihre Dienst¬

boten verrichten lassen. Ich meine also, daß mit

Rücksicht auf die ganze Struktur dieser Versicherung

der Vorwurf nicht gerechtfertigt ist, daß man Menschen,

die heute schon eine bessere Versicherung haben, diese

raubt und sie in eine schlechtere hineinsteckt.

130
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Was die Entschädigung bei den Unfällen anbe¬

langt, die ja auch kritisiert worden ist, teile ich voll-

kommen den Standpunkt unseres Herrn Ministers,

daß bei kleinen Unfällen nicht Renten gegeben werden

können. Die Erfahrungen zeigen uns, daß sich bei

60, 70 Prozent aller Unfälle eine Verminderung

der Erwerbsfähigkeit ergibt, die ztvischen 5 und l 5

bis 18 Prozent liegen. Gerade diese vielen Fälle

machen die Verwaltung und dadurch die Versicherung

teuer. Die Versicherungsanstalten selbst haben daher

ein großes Interesse daran, diese Unfälle womöglich

durch Abfertigungen aus dem Verwaltungsapparat

auszuscheiden. Wir gehen dabei vielleicht einen Schritt

weiter als die Landarbeiterversicherung im Deutschen

Reiche.

In Deutschland steht man auf diesem Gebiete

auf einem, ich möchte sagen, reelleren Standpunkt.

Man sagt, eine Versicherung, die durch Umlagen

gedeckt werden muß, ist keine reelle Versicherung,

denn wenn heute einmal das Zahlen der Umlagen

aufhört — und es könnte infolge wirtschaftlicher

Schwierigkeiten aufhören —, dann wäre der Arbeiter,

der im Bezüge einer Rente steht, um seine ganzen

Hoffnungen gebracht. Wir haben auch hier dcni Antrag

der Opposition Rechnung getragen und uns auf

einen Antrag geeinigt, der sicherlich gegenüber der

Landarbeitervcrsichcrnng im Deutschen Reiche eine

gewisse Verbesserung bedeutet.

Es wurde auch gesagt, daß hier ein reaktionärer

Vorstoß unternommen wurde, weil man in den

Vertretungskörpcr zwei Fünftel Arbeitgeber und drei

Fünftel Arbeitnehmer genommen und es nicht so

gemacht hat, Ivie bei der Arbeiterversicherung, wo

die Arbeitgeber ein Fünftel und die Arbeitnehmer

vier Fünftel der Vertretung stellen. Die Versicherung

der Landarbeiter erfordert aber eine andere Ver¬

tretung. Wenn uns der Herr Kollege Schneeberger

gesagt hat, das sei wieder ein reaktionärer Vorstoß,

die Mehrheitsparteien wünschen deshalb diese Ver¬

teilung, damit sie den Arbeiter benachteiligen können,

so ist, glaube ich, gerade das Gegenteil der Fall.

Wir sehen, daß es dort, wo die Vertretung zu¬

gunsten der Arbeiter besteht, das ist bei den Kranken¬

kassen usw., sehr notwendig lväre und daß >vir da

gar nicht beruhigt sein können, daß in diesen An¬

stalten die Ansprüche unserer Arbeiterschaft voll be¬

friedigt werden.

Wir sehen diese teuere Verwaltung, und es hat

eine Zeit gegeben, wo wir sehr beunruhigt waren,

ob diese Anstalten in der Zukunft finanziell noch so

gestellt sein werden, daß sie die Renten und die

Beiträge werden auszahlen können. -Ich glaube, daß

die Verhältnisse in der Landwirtschaft anders liegen.

Draußen auf dem Lande sind Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer nicht so entfremdet wie in der Industrie.

Der landwirtschaftliche Arbeiter lebt mit seinem Arbeit¬

geber unter einem Dache, er ißt mit ihm an einem

Tische, sie teilen sozusagen Leid und Freud. Der

Bauer ist mit den Wünschen und Bedürfnissen seiner

Arbeitnehmer vertrant, weil er sie alle Tage sieht. Er

arbeitet mit ihm zusammen, und es entsteht dadurch

ein gewisses sreundschaftliches Verhältnis, das unbe¬

dingt die Gewähr gibt, daß der Arbeitgeber seine

Stimme in dieser Anstalt im Interesse seines Ar¬

beiters abgeben ivird.

Kollege Schneeberger hat auch bemängelt, daß

tvir die Familienvcrsicherung nicht in dieses Gesetz

eingebaut habe», und hat gemeint, daß das geradezu

ein Verbrechen, ein Mord an vielen Familienmit¬

gliedern der Arbeiter ist. Nun frage ich die Herren:

Die Arbeitervcrsicherung besteht schon seit 40 Jahren,

und seit wann haben Sie dort die Familienver-

sicherung? Kaum ein Jahr. Sie kennen ganz genau

die großen Schwierigkeiten, die die Einführung der

Familienversichernng bei der Arbeiterversicherung

bereitet hat.

Wir haben in diesem Gesetze dieselben Möglich¬

keiten, die im Arbeiterversicherungsgesetz drinnen sind,

es kann also die Familienversicherung cingesührt

werden, wenn es die Verhältnisse gestatten. Daß den

Mehrheitsparteien der Vorwurf gemacht wird, daß

sie Mörder der Familienangehörigen der Landarbeiter

sind, weil diese nicht in die Versicherung ausgenommen

werden, ist auch eine der bekannten großen Über¬

treibungen. Auch davon wurde schon gesprochen, daß

cs barbarisch ist, was der Paragraph über die Mutter¬

hilfe sagt. Im bäuerlichen Großbetriebe und im

Großgrundbesitze sind die Arbeiter und die Arbeite¬

rinnen in der erhöhten Lohnklasse, sic sind also im

Verhältnis zum Arbeiterversicherungsgesetze nicht ge¬

schädigt. Wenn Sie meinen, daß dies in bäuerlichen

Betrieben der Fall ist, dann irren Sie. Man muß

eben die Sachen kennen. Ich sage nur so viel, daß

die heutige freiwillige Unterstützung, die eine Magd,

wenn sie entbindet, vom Bauer bekommt, schon viel

mehr ausmacht, als ihr gesetzlich zusteht, und es

wird in der Zukunft sich so gestalten, daß sie außer

der freiwilligen Unterstützung noch eine gesetzliche

bekommt, also weit besser gestellt ist als nach der

Arbeiterversicherung. Ich würde es allen Arbeite¬

rinnen wünschen, daß sie im Falle einer Entbindung

so gut gestellt sind wie in einem bäuerlichen

Betriebe.

Was die Beanstandung betrifft, daß die Alters-

und Invalidenversicherung bei der Landwirtschaft erst

mit dem 65. Jahre in Kraft tritt, so wissen wir aus

Erfahrung, daß unsere Landarbeiter, selbst wenn sie

65 Jahre alt sind, noch nicht zu arbeiten aufhören

wollen. Ich habe selbst einige Arbeiter in diesen

Lebensjahren in meinem Betriebe, es fällt ihnen gar

nicht ein, zu gehen, sie wollen weiter arbeiten.

(Sever: Sie müssen!) Sie müssen nicht. (Sever:

Wovon sollen sie leben?) Ich könnte Ihnen zufällig

einen Fall nennen, bei dem Sie feststellen würden.
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daß der Betreffende es finanziell nicht notwendig hat,

aber er arbeitet lieber doch weiter, weil er es so

gewöhnt ist. Sie werden uns doch nicht bestreiten

wollen, daß der Arbeiter draußen körperlich weit

gesünder sich erhält als in den Fabriksbetrieben der

Großstadt, da er auch andere Wohnnngs- und Er-

nährnngsvcrhältnissc hat. Diese fünf Jahre spielen

also keine Rolle. (Brachmann: Die Herrschaften

und der Großgrundbesitz hauen alle alten Arbeiter

ab und nehmen sie nicht wieder in den Betrieb!)

Er ist auch nicht gezwungen, bei der Herrschaft zu

bleiben. (Brachmann: Wo soll er hingehen?)

Wenn er aber bei der Herrschaft abgebaut wird —

ich kenne solche Fälle—, kommt er immer noch bei einem

Bauer unter. (Brachmann: Kollege Fahrner, das

sollten Sie doch ivissen, daß dort, wo Herrschaften

sind, meist nur Kleinbauern sind, die keine

Arbeiter brauchen!) Sie können die Verhältnisse

nicht bloß nach denen von Moosbierbaum abstellen.

Ich lebe auch in einem Orte, wo eine Herrschaft ist.

Das ist überall anders. Sie dürfen nicht den Wirkungs¬

kreis solcher Menschen ans eine Gemeinde beschränken.

Bei uns ist es so, daß sehr oft ein Wechsel von

Arbeitern zwischen Herrschaft und bäuerlichen Be¬

trieben vorkommt. Der alte Arbeiter, der bei der

Herrschaft eventuell mit der Arbeit aufhören muß,

wohnt bei einem Bauern, der seine Kinder aus der

Taufe gehoben hat, der mit seiner Familie zum

Begräbnis irgendwelcher Angehörigen von ihnen

gegangen ist, so daß sie sich fast miteinander ver¬

wandt fühlen und sich schon finden. Übrigens ist in

dieser Frage noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Wir gönnen auch dem landwirtschaftlichen Arbeiter

mit 60 Jahren die Ruhe, wir werden die letzten

sein, die das aushalten werden, die Frage ist nur,

ob dies heute schon finanziell möglich ist. Sie werden

mir bestätigen müssen, daß keiner von uns mit

ruhigem Gewissen sagen kann, ob es heute möglich

ist. Wir wissen nicht, welches Schicksal, welche Aus¬

wirkung das Gesetz haben wird. Das Gesetz hat durch

die Art der Betriebe gewisse Schwierigkeiten, und es

läßt sich nicht mit einer gewissen Sicherheit annehmen,

wie sich das Gesetz praktisch auswirken wird. Ich

gebe Ihnen aber ohne weiteres zu, daß dieses Gesetz

so manches zu wünschen übrigläßt, daß es sicherlich

nicht das Ideal eines Versicherungsgesetzes ist, aber

wir müssen uns die Frage vorlegen, ob es möglich

wäre, eine Gesetzesvorlage vorzulegen, welche eine

bedeutende Verbesserung bedeuten würde, ohne zu

fragen, ob die beteiligten Kreise in der Lage wären,

die finanziellen Opfer, die damit verbunden sind, zu

tragen. Die Beiträge zu dieser Versicherung, wenn

ich von den kleinen Subventionen, die der Bund und

das Land geben, absehe, müssen die Arbeitgeber

und Arbeitnehmer tragen. In den Großbetrieben

werden auch die Arbeitnehmer daznzahlcn, aber in

den kleinen Betrieben, in den bäuerlichen Betrieben,

werden die Beiträge die Arbeitgeber zahlen müssen.

Es wird keinem Bauern einfallen, deswegen, weil

jetzt die Versicherung in Kraft tritt, dem Arbeiter

weniger zu geben, er wird den Betrag zahlen und

wird ihn von dem Arbeiter nicht einkassieren. Er

ivird dem Arbeiter deswegen nicht weniger Lohn

geben, er wird bei der Aufnahme eines Arbeiters

auch nicht sagen, du kriegst jetzt um 1 S 40 g oder

2 oder 3,8 weniger Arbeitslohn, weil ich die Ver¬

sicherung zahlen muß. Die Beiträge werden bei den

mittleren und kleineren Betrieben zur Gänze von

den Arbeitgebern aufgebracht werden.

Die Durchführung dieses Gesetzes im ganzen

Bundesgebiet wird unbedingt große Schwierigkeiten

mit sich bringen. Darüber dürfen wir uns nicht

täuschen. Diese Schwierigkeiten würden aber unendliche

sein, wenn man mit dem Gesetz finanzielle Forderungen

verbinden würde, die die Landwirtschaft zu tragen

nicht imstande ist. Wir können es hundertmal in

diesem Hanse beschließen, es -wird aber dann nicht

möglich sein, dieses Sozialgesctz draußen praktisch

dnrchzuführen.

Es ist heute schon darüber gesprochen worden, und

auch Sie anerkennen bei jeder Gelegenheit die Not¬

lage unserer Landwirtschaft. Wenn wir das Gesetz

verbessern wollten, wenn wir alle Anträge, die Sie

gebracht haben, berücksichtigen würden, da müßten

wir höhere Beiträge einfordern. Daran würde alles

scheitern. Übrigens meine ich: Ein Gesetz, welches so

viele Paragraphen aus der Arbeiterversicherung wört¬

lich übernommen hat, kann nicht ein Verbrechen

bedeuten und kann nicht ein derartig schlechtes Gesetz

sein, wie der Herr Kollege Schnceberger sich bemüht

hat, cs hinznstellen. Ich habe mir auch gesagt, das

Gesetz läßt manches zu wünschen übrig. Bedenken

Sie aber auch, daß Hunderttausende, die heute gar

keine Versicherung haben, jetzt in die Versicherung

eingebaut werden, vergessen sic nicht, daß viele

hunderttausende Menschen, die gegen Unfall heute fast

gar nicht versichert ivaren oder nur dann, >venn

ihnen der Unfall bei Maschinen passiert ist — er¬

fahrungsgemäß sind bei der Landwirtschaft bei der

Maschine die wenigsten Unfälle, sondern sic ereignen

sich hauptsächlich im Stall, auf dem Feld und beim

Fuhrwerk —, daß alle die Menschen, die bis heute

keine Versicherung gehabt haben, durch dieses Gesetz

in die Versicherung hineinkommen. Und wenn da

schließlich und endlich auch im Forstbetrieb der eine

oder andere, cs müßte das schon ein Znfall sein,

etwas schlechter gestellt ist, so müßte mau das eben

abwiegen, >vas besser ist, ob man dem einen oder

anderen vorübergehend — und das will ich unter¬

streichen — nicht alle jene Hoffnungen erfüllen kann,

die er sich vielleicht erwartet hat, aber dafür so viel

anderen Menschen eine Versicherung gibt, die bis

heute keine Versicherung gehabt haben. Vergessen wir

nicht, daß die Einführung dieses Gesetzes große
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Schwierigkeiten macht. Und sie muß sie machen.

Schon bei der Beratung des Gesetzes hat es sich

gezeigt, daß kolossale Schwierigkeiten zu überwinden

sind.

Es handelt sich hier um die Erfassung des Ein¬

kommens. Hier liegen die Verhältnisse so, daß ein

Großteil der Arbeitnehmer Barlohn bekommt, der

andere Barlohn und Verpflegung, der dritte lebt in

Hausgemeinschaft, die einen haben beides zusammen,

die anderen eines oder das andere. Das bietet bei

der Erfassung der Beiträge schon eine gewisse

Schwierigkeit. Vergessen Sie aber auch nicht, daß

diese Versicherung auch wegen der örtlichen Ver¬

hältnisse Schwierigkeiten zu überwinden hat. Stellen

Sie sich einen Bauern vor, der 6 bis 7 Gehstunden

zur Anmeldestelle hat. Er muß sich dort bei der

Gemeinde oder bei der Post anmelden. Wenn er den

Arzt holt, inuß er ebenfalls 6 bis 7 Stunden gehen,

und wenn er in die Apotheke will, muß er denselben

Weg zurücklegen. Das sind Schwierigkeiten, die den

Leuten eine gewisse Stellungnahme gegen eine der¬

artige Einrichtung eingeben und die man nicht ganz

übersehen kann. Eines ist aber auch sicher: daß die

private Mrsorge, die draußen auf dem Lande ein¬

gewurzelt ist, auch neben der gesetzlichen noch bestehen

wird. Es wird sich dann noch Herausstellen, welche

besser ist, ob die Versicherten in der Arbeiterver¬

sicherung besser gestellt sind oder die vielen, vielen,

die die Wohltaten dieses neuen Gesetzes in Anspruch

nehmen können und außerdem noch die private Für¬

sorge. Dann dürfen wir auch folgendes nicht aus

dem Auge lassen. Dieses Gesetz soll mit einem Gesetze

konkurrieren, das schon 40 Jahre besteht. Auch die

Arbeiterversicherung hat 22 Novellen gebraucht, bis

sie die Form gefunden hat, die sie jetzt besitzt. Auch

dieses Gesetz wird manche Novellierung über sich er¬

gehen lassen niüssen. Es wird uns nur freuen, wenn

die Verhältnisse in der Landwirtschaft so fortschreiten,

daß man derartige Verbesserungen recht bald vor¬

nehmen kann. Den Vorwurf, daß wir nicht sozial

denken und, wie der Herr Kollege Schneeberger sich

ausgedrückt hat, verbrecherisch eingestellt sind, muß

ich wohl zurückweisen. Das ist ein Vorwurf, der

vollkommen ungerechtfertigt ist. Es könnte uns ein

Vorwurf gemacht werden, meine Herren, der müßte

aber von einer anderen Seite kommen und müßte

lauten: Österreich ist ein armes Land, das ärmste

Land, aber in der sozialen Gesetzgebung marschiert

es an der Spitze der reichsten Länder! (Lebhafter

Beifall.)

Bundesminister für soziale Verwaltung Dr. Resch:

Hohes Haus! Die Landarbeiterversicherung, die heute

dem Hause zur Beschlußfassung vorlicgt, stellt einen

wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete der Sozial¬

versicherung dar. Wenn von mancher Seite behauptet

wurde, insbesondere von der Opposition, daß dieses

Gesetz ein Rückschritt ist, daß dieses Gesetz ein Raub¬

gesetz ist, daß es ein Gesetz ist, mit dem man sich

verstecken muß, so muß ich sagen: Nein, das Gesetz

ist so, daß man sich mit ihm sehen lassen kann! Ich

darf nur nicht das Landarbeitervcrsichcrnngsgesep

mit dem Arbeiterversicherungsgesetz vergleichen, gerade

sv wenig, wie ich das Arbeiterversichcrungsgesetz ver¬

gleichen kann mit dem Angestelltenversicherungsgesetz

und das Angestelltenversicherungsgesetz mit jener Für¬

sorge, die der Bund, die Länder und die Groß¬

gemeinden ihren pragmatischen Angestellten zuteil

werden lassen. Nur je nach der Stellung des Ver¬

sicherten, je nach der Leistungsfähigkeit des Unter¬

nehmers kann eben die Last aufgebürdet werden.

Aber diese Landarbeiterversicherung, die wir heute

beraten, stellt auf manchen Gebieten einen Fort¬

schritt dar. Ja, ich muß sagen, daß die Landarbeiter-

Versicherung in manchem weiter geht als die Arbeiter-

Versicherung, soweit sic heute in Geltung steht. Es

wird sich am 1. Jänner 1929 das merkwürdige

Schauspiel ergeben, daß wir in der Landarbeiter-

Versicherung Lohnklassen bis zu 6 8 haben, während

in der Arbciterversicherung gegenwärtig eine solche

Lohnklasseneinteilung noch nicht vorhanden ist, es wird

sich am 1. Jänner 1929 das merkwürdige Schau¬

spiel ergeben, daß ans dem Gebiete der Unfallver¬

sicherung in der Landarbeiterversichernng alle Arbeiter

für ihre gesamte Tätigkeit versichert sind, im Gewerbe

aber nicht. Ganze große Gewerbebetriebe sind nicht

versichert, es müßte denn sein, daß in diesen Be¬

trieben eine motorische Kraft verwendet wird. Die

Landarbeiterversichernng bringt einen Fortschritt auf

dem Gebiete der Krankenversicherung. Wir haben ja

Bundesländer, wo wir überhaupt noch keine gesetz¬

liche Krankenfürsorge besitzen, in einigen Bundes¬

ländern, wie im Burgenland und in Steiermark,

haben wir nur eine Teilversicherung, eine Kranken¬

versicherung, eingeschränkt nur auf die Groß- und

Mittelbetriebe. 500.000 unselbständige Arbeiter

werden durch dieses Gesetz in die Krankenversicherung

und in die Unfallversicherung einbezogcn und dazu

kommen, abgesehen von der Selbständigenversicherung,

200.000 Familienmitglieder, die bei Landwirten be¬

schäftigt sind. Im ganzen wird sich also die Mrsorge

der Landarbeiterversichernng auf 700.000 Personen

erstrecken. Wenn die Selbständigenversicherung, die

im Gesetze zum erstenmal in Österreich eingeführt

wird, durchgreift, wenn die Bedeutung dieser Ver¬

sicherung von den Selbständigen erfaßt wird, dann

wird ein weiterer Kreis von mehr als 400.000 Per¬

sonen einbezogcn, so daß dann über eine Million

Personen der Wohltaten dieses Gesetzes teilhaft wird.

Ich sagte schon, die Lohnklasseneinteilung in der

Landarbeiterversichernng ist besser als die gegen¬

wärtige in der Arbeiterversicherung, das Krankengeld

in den hohen Lohnklasfcn höher als gegenwärtig in

der Arbciterversicherung. Freilich mußte hier bei der

Landarbeiterversichernng ganz besondere Rücksicht auf
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die bäuerlichen Verhältnisse genommen werden. Man

kann den bäuerlichen Betrieb nicht mit dem gewerb¬

lichen Betrieb gleichstcllen, man kann dem Landwirt

nicht zumutcn, eine Anmeldung oder eine Abmeldung

vorzunchmen, die Entlohnung genau einzntrage» —

mit Schreibarbeiten, mit An- und Abmeldungen muß

man den Landwirt verschonen. Daher ist diese Ver¬

sicherung so abgesteckt, daß es nicht nur möglich ist,

Betriebslisten, sondern auch Gcmcindclisten zu führen,

daß eine generelle Einteilung in die Lohnklassen nach

verschiedenen Berufsgruppen, ja nach verschiedenen

Gebieten erfolgen kann, so daß man genau weiß,

für die jugendliche Arbeitskraft ist das zu bezahlen,

für die männliche Arbeitskraft dieser, für die weib¬

liche Arbeitskraft jener Betrag. Denn nur dann,

wenn man diese Versicherung möglichst einfach macht,

werden wir imstande sein, sie praktisch durchzuführen,

und nur in dieser einfachen Art wird sie Wurzeln

fassen können. Sonst machen wir ein Gesetz, wie wir

es schon einmal beschlossen haben, die VII. Novelle,

das ans dem Papier bleibt, das wir praktisch nicht

durchführen können. Daß nmn also bei der praktischen

Durchführung der Landarbeitcrversichcrung Rücksicht

auf die bäuerlichen Betriebe nehmen mußte, und zwar

in einem ganz besonderen Maße, ist selbstverständlich.

Ich stehe nicht an, zu erklären, daß ich versuchte,

den bäuerlichen Betrieben jegliche Erleichterung zu

schaffen, die wir ihnen verschaffen konnten, um die

Versicherung durchzubringen. Man darf auch nicht

übersehen, daß auf dem Gebiete der Spitalsfürsorge

Vorsorge getroffen wird, daß nie mehr ein Ver¬

sicherter von einer öffentlichen Krankenanstalt in An¬

spruch genommen wird. Wenn ein Versicherter in

ein Spital kommt, so hat die Krankenkasse für ihn

zu sorgen, und gegen den Versicherten selbst darf ein

Berpflegskostenersatz nicht geltend gemacht werden.

Ich habe schon von der Unfallversicherung ge¬

sprochen, und besonders auf dem Gebiete der Unfall¬

versicherung hat man den Vorwurf erhoben, daß

hier ein Raub bei gewissen Kategorien der Arbeiter,

bei den Forstarbeitern, erfolgt, indem sie weniger

bekommen, indem man die kleinen Renten nicht zur

Auszahlung bringt. Jeder, der die Verhältnisse kennt,

weiß, daß die kleinen Verletzungen in der Land-

und Forstwirtschaft nie diese Rolle spielen wie in

Gewerbe und Industrie.

Ich bekenne mich offen zu jenen, die gegen die

kleine» Renten sind, indem sie sagen: Schade um

die Verwaltung, schade um die Mühe! Man macht

die Leute nur aufmerksam auf ihren Unfall, und sie

sind dann der Meinung, es fehlt ihnen wirklich etwas

Besonderes, und sie müssen auf Grund der kleinen

Verletzung durch die Unfallversicherung versorgt werden.

(Eldersch: Rentenpsychose!) Ja, Sie haben

recht. Diese Rentenpsychose existiert aber nicht nur

in den Kreisen der Rentner, sondern leider auch in

den Kreisen der Organisationen der Arbeiter und

Angestellten. (Sehr richtig!) Da wäre Aufklärung

sehr am Platze. Es ist nicht der Zweck der Ver¬

sicherung, diese Rentenpsychose zu nähren, imd cs ist

absolut unnötig, das Geld auf diese Art und Weise

zu verpulvern. Daher war ich dafür, daß die kleinen

Renten beseitigt werden.

Man hat erklärt, den Forstarbcitern werde viel

weggenommen, und diese Forstarbeiter müßten doch

jetzt höhere Prämien zahlen, die Forstbetriebe würden

nrehr belastet, als sie bisher belastet waren. Auch

das ist nicht der Fall, denn jetzt kostet ja die Unfall¬

versicherung des Forstbetriebes 6*/2 bis 7 Lohn¬

prozente, während sie nach der Vorlage trotz des

Zuschlages nicht einmal 4 Prozent kosten wird. Es

ist also ans jeden Fall die Belastung nach diesem

Gesetz trotz des Zuschlages nicht so hoch wie die

gegenwärtige Belastung. (Eldersch: Das ist

mich schlechter!) Mau darf nicht etwas Heraus¬

reißen und dann sagen, daß die Institution schlechter

sei. Aber im ganzen ist jetzt die Versicherung besser,

vielleicht um 90 Prozent besser. Sie werden doch

zugeben, daß der Landarbeiter bisher nicht einmal

bezüglich 5 Prozent seiner Tätigkeit versichert war,

weil ja nur die einer Maschinengefahr ausgesetzte

Tätigkeit versichert war. Nun aber sollen sie hin¬

sichtlich l00 Prozent ihrer Tätigkeit gesichert sein,

was sicher einen Fortschritt darstellt. Daß man auf

der anderen Seite nicht gleich bei der ersten Ein¬

richtung alles aufnimmt, ist selbstverständlich.

Was die Invalidenversicherung anbelangt, so bietet

sie dasselbe wie die Arbeiterversicherung, abgesehen

von den Lohnklassen. Ich müßte hier wiederholen,

was ich bereits wiederholt gesagt habe: Man kann

keine größere Last auferlegen als ertragbar ist. Dazu

kommt etwas ganz Neues: eine Versicherung, eine

Fürsorge, die so weit geht wie die normale Alters¬

versicherung. Am 1. Jänner 1929 soll diese Alters¬

fürsorge cintreten. Die Belastung durch diese Alters¬

fürsorge ist nicht gering, sie wird voraussichtlich

ungefähr 7 Millionen Schilling im Jahre ausmachen

(Hört! Hört!), während wir für die Unfallversicherung

nur rund 3 Millionen Schilling im Jahre rechnen.

Wenn also das ganze Gesetz nichts anderes gebracht

hätte als nur die Unfallversicherung und die Alters¬

fürsorge, so ergäbe sich allein schon eine Belastung

von 10 Millionen Schilling. Daher kann man nicht

sagen, daß durch die Altersfürsorge nichts geboten

wird. Die Bemessung der Fürsorgerente ist so erfolgt,

wie sic bei Altersrenten normalerweise erfolgen

kann. (Eldersch: Wenn Sie sich nur nicht

irren! Jetzt gehen Sie Annoncen in die Zeitung:

Hausgehilfinnen werden gesucht für die Alters¬

fürsorgerente!) Die Altersfürsorgerente, die gegeben

wird, wird im selben Ausmaße gegeben werden

wie die Jnvaliditätsrente der Arbeiterversicherung

von 500 Beitragswochen. Sehen Sie nur den 8 104

nach, und Sie werden finden, daß sogar der Zuschuß
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aus öffentlichen Mitteln im Ausmaß von 6 8 zu

jeder Rente gegeben wird. Man hat erwähnt, 25 8

sei zu wenig, sei gar nichts. 25 8 ist der Durchschnitt

für diese Gruppen nach der Entlohnung berechnet.

(Eldersch: Ein schlechter Durchschnitt!) Sie

haben für jene Personen, die nach den Lohn-

klasscn versichert sind, die Berechnung der Alters-

fürsorgcrentc nach der Lohnklasse. Da werden einige

mehr bekommen, andere Gruppen wird cs aber geben,

die wieder weniger bekommen, daher mußten wir

zum Schutze der letzteren die Bestimmung nehmen,

die sich auch in der Arbeiterversicherung findet, wonach
die Mindcstrentc 18 8 beträgt.

Ich gebe zu, daß auch das nicht viel ist, aber

auf jeden Fall bietet diese Altersfürsorge mehr als

eine ähnliche Altersfürsorge in einem anderen Nach¬

barstaate. (Weiser: Wenig, aber sicher!) Jedes

sozialpolitische Gesetz kostet Geld und ist eine Be¬

lastung der Volkswirtschaft. Wenn ich in Österreich

ein sozialpolitisches Gesetz einsühre, so nmß ich

natürlich überlegen, wie weit man mit der Belastung
gehen kann.

Im Laufe der Debatte hat, ich glaube, National¬

rat Duda einen Antrag bezüglich der Einbeziehung

der Ganzpecher und Halbpecher eingebracht. Dies¬

bezüglich hat der Herr Referent Birbaumer im

Ausschuß für soziale Verwaltung einen ähnlichen

Antrag gestellt, ek wollte, daß man bezüglich der

Pecher Vorsorge trifft, daß sie in das Gesetz cin-

bezogen werden. In der Form aber, in der der

Resolutionsantrag gestellt wurde, ist er unmöglich.

Er müßte entsprechend abgcändert werden, damit er

mit dem Gesetz in Einklang gebracht werden kann.

(Sever: Der Antrag ist zurückgezogen, es kommt

ein neuer!) Wenn der Resolutionsantrag so abgc-

ändcrt wird, daß er den Intentionen des Mini¬

steriums und der Mehrheitsparteien entspricht, dann

bin ich nicht abgeneigt, diesen Resolutionsantrag

anzunehmen. In der jetzigen Form aber ist die
Resolution unmöglich.

Bei der Beratung des Gesetzes hat man bisher

unbeachtet gelassen, daß wir eine Selbständigen¬

versicherung cinführen. Wir haben i» die Land¬

arbeiterversicherung diese Selbständigenversicherung

eingebaut: eine Krankenversicherung, eine Unfall¬

versicherung und eine Invaliden- und Altersver¬

sicherung. Die Krankenversicherung ist freiwillig und

finanziell gesondert von der Krankenversicherung der

Unselbständigen, während Unfall- und Invaliden¬

versicherung so eingebaut wurden, daß wir eine

Riskengemeinschaft zwischen Selbständigen und Un¬

selbständigen haben. Es wird natürlich von mancher

Seite behauptet, das, was diese Selbständigenver¬

sicherung bietet, sei nicht viel. Aber wir haben ja in

Österreich noch gar keine wirkliche Selbständigenversiche¬

rung. Die Landwirte sind die erste Gruppe der Selb¬

ständigen. die eine solche Selbständigenversicherung

bekommen. Es ist klar, daß es meine Aufgabe war,

dafür zu sorgen, daß nicht durch die Selbständigen¬

versicherung die Landarbeiterversicherung finanziell
belastet wird.

Ich möchte Ihnen nun ganz kurz, einige Ziffern

zur Orientierung mittcilen, damit sie ersehen, daß

dieses Gesetz doch einen bedeutenden sozialen Fort¬

schritt bedeutet. Ich habe schon eingangs gesagt,

daß in die freiwillige Krankenversicherung der Selb¬

ständigen 400.000 Personen einbezogen werden,

daß 500.000 Unselbständige und 200.000 Familien¬

angehörige, im ganzen also 1,100.000 Personen

für die Versicherung in Betracht kommen.

Über die Belastung durch die Versicherungsbei¬

träge wäre folgendes zu sagen: Für die land- und

forstwirtschaftlichen Arbeiter kommt im Gesamt-

durchschnittc die 5. Lohnklasse mit einer Bcitrags-

grundlage von 2 S 40 g in Betracht; im Durch¬

schnitte der bäuerlichen Betriebe die 4. Lohnklasse

mit einer Beitragsgrundlage von 1 8 80 g. Die

Krankenversicherung wird im Durchschnitt die bäuer¬

lichen Betriebe wöchentlich belasten mit 72 g, die

Unfallversicherung mit 9 g, die Altersfürsorge mit

18 g. Im Gesamtdurchschnitt, wenn ich den Groß¬

grundbesitz und die Forstwirtschaft dazu nehme,

beträgt diese Belastung 96 g in der Woche in der

Krankenversicherung, 12 g in der Unfallversicherung

und 24 g in der Altersfürsorge. Für die berufs¬

mäßigen Forst- und Sägearbeiter beläuft sich der

wöchentliche Beitrag in der Krankenversicherung ans

2 8 40 g, in der Unfallversicherung auf 30 g, in

der Altcrsfürsvrgc ans 60 g. In Lohnprozenten

ausgedrückt und gemessen am Lohnklassenmittel

beträgt der Beitrag in der Krankenversicherung

6 Prozent — nicht wenig —, in der Unfallver¬

sicherung 3/i Prozent, in der Altersfürsorge

1 Va Prozent, zusammen 8V4 Prozent. Dieser Satz

erhöht sich, wenn die Invalidenversicherung in Kraft

tritt, noch um 3 Lvhnprozentc. Wenn ich von

500.000 Versicherten ausgehe und nach dieser Vor¬

lage die jährliche Belastung berechne, so sehe ich,

daß sie in der Krankenversicherung gegenüber derzeit

10 Millionen Schilling, künftighin 24 Millionen

Schilling beträgt, in der Unfallversicherung 3 Mil¬

lionen Schilling, in der Altersfürsorge 7 Millionen

Schilling. Durch dieses Gesetz tritt also eine Mehr¬

belastung von ungefähr 25 Millionen Schilling ein.

Wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält,

wenn man hört, wie viele Personen neu in die Ver¬

sicherung einbezogcn werden und welche finanziellen

Auswirkungen dieses Gesetz mit sich bringt, so kann

man ivohl nicht den Rednern beipflichtc», die behauptet

haben, daß diese Versicherung nichts ist. Ich halte

Sie, meine Herren, politisch und gewerkschaftlich

für so klug, daß Sie ein Gesetz, das nichts gebracht

hätte, wahrscheinlich rund abgclehnt hätten. Dieses

Gesetz hat nicht das gebracht, was sic sich als Ziel
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gesetzt haben — das gebe ich ohne weiteres

zu —, aber dieses Gesetz ist ein großer sozialer

Fortschritt, und ich hoffe, daß Freund und Feind

die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Sozial-

versicherungsgcsetzcs anerkennen werden. (Lebhafter

Beifall und Händeklatschen.)

Zangel: Hohes Haus! Wenn es heute geheißen

hat, daß wir über das Zustandekommen eines

Gesetzes Freude empfinden sollen, das zum Wohl

und Nutzen der Landarbcitcrschast ist, so muß ich

meinerseits bedauern, daß dieses Freudegefühl nicht

vollkommen sein kann, weil sich ein Empfinden der

Bitternis hineinniengen muß. Dieses Gesetz bringt,

wie sie eben aus dem Munde des Herrn Ministers

gehört haben, eine sehr erhebliche Belastung der

Landwirtschaft, die vor der Erfüllung der berech¬

tigten Wünsche der Landwirtschaft in Kraft tritt.

Wie gerne würden wir dieses Gesetz mit voller

Freude begrüßen, wenn wir die Gewähr dafür

hätten, daß die Landwirtschaft auch die Möglichkeit

hat, die Mittel dafür aufzubringen. Das hohe Haus

hat seine Pflicht den Landarbeitern gegenüber in

einer Weise erfüllt, die der heutigen Situation ent¬

spricht, ja vielleicht sogar darüber hinansgeht. Als

Vertreter der Landwirtschaft müssen wir dem hohen

Haus sagen, daß nun auch der zweite Schritt

geschehen muß, wenn nicht jede Sozialversicherung

auf dem Gebiete der Landwirtschaft unnütz bleiben

soll. Was nutzen uns das beste Gesetz und die

schönsten Verheißungen darin, wenn die Landwirt¬

schaft nicht imstande ist, die damit verbundenen

Lasten zu tragen? Wir sind noch mitten in der

Agrarkrise drinnen, wir sehen kaum noch das Ende

davon, wir glauben daher, daß die Zeit gar nicht

danach ist, daß wir uns freuen können.

Destomehr hat cs mich gewundert, daß der Herr

Abg. Schneeberger an dem Gesetze derart viel aus¬

zusetzen hatte und es sich nicht versagen konnte, an¬

läßlich der Besprechung der VII. Novelle zum

Krankenversichermigsgesetze von einer Hetze des Land¬

bundes zu sprechen. Er hat sich dabei sogar zu der

Äußerung verstiegen, wir seien reaktionär (Heiterkeit),

nicht nur reaktionär, sondern gehässig gegenüber der

Landarbeiterschaft. (Rufe: So ist es!) Das ist Ihre

Meinung, unsere Meinung ist eine andere, sie geht

dahin, daß wir das Ganze berücksichtigen müssen.

Es kann keinen Landarbeiter geben, wenn es kein

Bauerngehöst mehr gibt; ich habe schon einmal

darauf hingewiesen. Sie sind der Meinung, daß der

selbständige Bauer, der kleine und der mittlere

Bauer überflüssig ist. (Rufe: Aber, aber! —

Dr. Bauer: Wo stellt das geschrieben? Bas ist

sicher aus einer alten Broschüre!) Wenn Sie dieses

Merkchen hier aufschlagen, so können Sie das auf

jeder Seite von Ihrem Großmeister Kautsky er¬

fahren. (Zwischenrufe.) Bitte, das Buch ist von

Kautsky erst im Jahre 1921 geschrieben worden,

also nicht in einer so fernen Zeit. Im Jahre 1921

müssen Sie doch schon gewußt haben, wie wir in

Österreich und in Mitteleuropa stehen. (Dr. Bauer :
Ist das Buch über Österreich oder Deutschland

geschrieben t) Ob das Buch über Österreich oder

Deutschland geschrieben ist, das geht ja gar nicht

daraus hervor. (Dr. Bauer: Bringen Sie einige

Zitate vor!) Die Zitate sind sehr schön. Da können

Sie sehen, daß es zum Beispiel hier heißt (liest):

„Der bäuerliche Kleinbetrieb erweist sich als das

mächtigste Hindernis jedes technischen Fortschrittes in

der Landwirtschaft." (Dr. Bauer: Damit soll gesagt

sein, daß die Bauern zu arm sind, um sich des

technischen Fortschrittes zu bedienen!) Es kann

jeder Kleinbauer mit Hilfe des Genossenschaftswesens

genau denselben technischen Fortschritt in Anspruch

nehmen wie ein Großbetrieb. (Zwischenrufe.) Ich

könnte Ihnen noch manches daraus bringen, woraus

klar hcrvorgcht, daß es Ihnen nicht darum zu tun

ist, daß der kleinbäuerliche oder mittlere Besitz ver-

niehrt und erhalten wird.

Wir aber stehen auf dem Standpunkte, daß die Er¬

haltung und Vermehrung des kleinen und mittleren

Besitzes eine unbedingte Notwendigkeit für Volk und

Staat ist. Infolgedessen können wir nicht alle die

Forderungen, die Ihnen wünschenswert erscheinen,

einfach erfüllen. Wenn Sic die Interessen der Land¬

arbeiter vertreten, so niachen Sie das, was Sie

Ihrer Partei schuldig sind. Dann werden Sie es

aber auch uns nicht verübeln können, wenn wir

gleichzeitig die Interessen des Bauernstandes ver¬

treten, vertreten müssen, wenn wir nicht sehe» wollen,

daß die Arbeitstätten der Landarbeiter verschwinden.

Wenn wir Gesetze machen, die eine derartige Be¬

lastung mit sich bringen, daß die Landwirtschaft nicht

mehr imstande ist, diese Belastung zu ertragen, dann

wird sie gezwungen sein, den einen oder anderen

Landarbeiter nicht mehr einzustellen. Sic wird nicht

mehr in der Lage sein, die Lasten zu tragen. Den

Schaden hat niemand anderer als die Jndustric-

arbeiterschaft. Denn wenn Sie uns Gesetze geben,

die über die Möglichkeiten hinausgehen, dann

kommen diese Leute, mögen sie Kleinbauern, mögen

sie Landarbeiter sein, zu Ihnen in die Stadt hinein,

in die Jndustrieorte und werden die Arbeitslosigkeit

und Wohnungslosigkcit vermehren helfen. Deshalb

müssen wir unbedingt jenen Forderungen Rechnung

tragen, die die Möglichkeit der Durchführung, die

Möglichkeit des Ertragens in sich bergen.

Ich kann mich mit den Worten des Herrn

Abg. Schneeberger gar nicht besser auseinandersetzen,

als wenn ich einen nach Ihrem Begriff jedenfalls

mustergültigen Staat als Beispiel hcranziehe. Das

ist die Sowjetunion. In der Sowjetunion konnte

man auch nicht einfach über die Bedürfnisse und

Möglichkeiten hinausgehen. Wenn Sie beispielsweise

das Heft des „Arbciterschutzes" vom 15. April zur
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Hand nehmen, werden Sic darin etwas finden, was

uns deutlich sagt, daß das vorliegende Gesetz doch

nicht gar so schlecht sein kann, wie man es uns hier

gerne einreden möchte. Darin heißt es: In der

Sowjetunion sind nicht versichert die ländlichen Tag¬

löhner. Und Sie finden in unserem Gesetze hier, daß

wir auch für die ländlichen Taglöhner sorgen. Wen»

also auch die Sowjetunion, die auf sozialem Gebiete

Ihrer Ansicht nach gewiß an erster Stelle steht, sich

an die Möglichkeiten halten muß, dann niüssen wir

uns selbstverständlich noch mehr an die Möglich¬

keiten halten. Bezüglich der Prämien finden Sie,

daß es in der Sowjetunion so gemacht wurde:

„Die Beiträge", so heißt es hier, „mußten der

Bauernwirtschaft entsprechend herabgesetzt werden. Es

kommen nur beschränkte Unterstützungen in Frage."

Warum tut die Sowjetunion das? Weil sie nun

selbst das ausführen und zahlen niuß, was sie

beschließt. Sie, meine Hochverehrten, stellen oft

Forderungen, von denen Sie vielleicht wissen, daß

sie für uns unerträglich sind, aber Sie stellen sie,

weil wir, die anderen, sie zahlen müssen. (Rufe:
So ist es!)

Nun hat der Herr Abg. Schneeberger gesagt,

daß sich seinerzeit, als die VII. Novelle aufgehoben

war, die Landtage wie die Geier auf die Sozial¬

versicherung geworfen und sie zerfetzt haben. (Ruf:

Der Landbund!) Ich würde auch das vom Land-

bnnd ganz gerne hinnehmen. Denn was haben wir

gemacht? Gegen die Unmöglichkeiten der VII. Novelle

haben wir uns gewendet, gegen die Unmöglichkeit,

die darin bestand, daß sogar die Familienangehörige»

versicherungspflichtig waren. Dadurch wäre eine

unerträgliche Belastung erwachsen. Nicht wir brauchten

zu hetzen, ivie Sie es zu nennen belieben, sondern

wir waren von der Bevölkerung gezwungen worden,

uns an die Spitze zu stellen und dagegen aufzu-

trctcn, daß man ohne Befragen einfach der Landwirt¬

schaft über ihren Kopf hinweg ein neues Gesetz auf¬

zwingen wollte. Meine Hochverehrten, die Zeiten sind in

Österreich endgültig vorüber, wo, ohne die Bauern¬

schaft zu befragen, einfach Gesetze gemacht werden

können. (Eldersch: Aber hoffentlich, ohne Sie zu

fragen!) Solange werden Sic auch uns fragen

müssen, solange wir 230.000 Wähler hinter uns

haben und solange mir namens dieser 230.000 Wähler

sprechen. Aber die Organisation der Bauernschaft

schreitet von Tag zu Tag vorwärts. Es mag heute

noch hie und da gewisse Differenzen geben, aber der

Tag kommt, hohes Haus, wo die gesamte Bauern¬

schaft auch in diesem hohen Hause ihre Stimme

geeinigt erheben wird. Sic glauben, daß Sie uns

heute und in der Zukunft einfach Gesetze diktieren

können. Wir lassen uns nicht mehr diktieren, auch

von Ihnen nicht. Sie glauben, daß Sie groß und

stark sind und wir die Kleinen — die neun Mann

dahinten, heißt es. Solange wir zu reden haben,

wird man uns fragen müssen. Und wenn man uns

nicht mehr fragen wird, werden wir unsere Stimme

hier erheben und draußen, und ich garantiere Ihnen,

daß Sie draußen nicht den leichten Stand haben

werden, den Sie sich heute vorstcllen.

Die Forderungen, die wir jetzt erhoben haben,

wurden im Interesse der Bauernschaft erhoben. Wir

haben die Forderungen der Präsidentenkonfcrenz der

landwirtschaftlichen Hauptkörpcrschaften vertreten, und

wenn das die landwirtschaftlichen Organisationen

Österreichs nicht mehr tun dürfen, daß sic in der

Wahrung der ihnen anvertrauten Interessen ihre

Stimme erheben, und wenn wir, die freigcwählten

Vertreter dieser Interessengruppe, hier schweigen

sollen bei so ernsten Dingen, dann hört sich jede

Demokratie auf. Wenn Sic sagen, daß die Landtage

die Sozialversicherung zerfetzt und zerrissen haben,

dann muß ich sagen, daß doch in allen Ländern,

die wir haben, Sozialversicherungsgesetze gemacht

wurden. Wenn Sie glauben, daß beispielsweise in

Steiermark ein Gesetz gemacht wurde, das, um mich

Ihrer Ausdrucksweise zu bedienen, die Landarbeiter¬

schaft der Not und dem Elend preisgegebcn hat,

dann muß ich hier erklären, daß das nicht richtig ist.

Tie Landarbeiterversichcrung sowohl in Niedcr-

östcrreich als auch in Steiermark und in den übrigen

Ländern sorgt in jeder Hinsicht für die volle Ent¬

schädigung im Falle der Krankheit und des Unfalles.

Wenn Sie sagen, daß ein Teil der steiermärkischen

Landarbeiter in diese Versicherung nicht einbezogen

war, dann kann ich Ihnen darauf erwidern, daß

jeder dieser Nichtversicherten Besitzer mit seinem

ganzen Vermögen für alles das hastet, was dem

Landarbeiter zustoßen könnte. Es ist also nicht

richtig, wenn Sie sagen, dieser Teil, der heute

außerhalb der Versicherung stünde, wäre schutzlos

preisgegeben. Im Gegenteil, ich konstantiere, daß in

ganz Österreich heute für die Landarbeiter gesorgt

ist, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber Sie,

meine Herren, . . . (Zwischenruf.) Es kommt ja nicht

auf die Prämie allein an, sondern darauf, daß der

Landarbeiter das erhält, was er z» den Zeiten der

Krankheit und blot braucht. Das haben wir uns

bemüht den Landarbeitern zu geben, wir mußten

aber darauf Rücksicht nchnien, daß die Bauernschaft

auch in der Lage sein muß, die Pflichten zu erfüllen.

Sie, meine Herren von der linken Seite des Hauses,

sind der Meinung, daß in sozialpolitischen Dingen

nur das richtig ist, was Sie für gut halten, und

das, was die anderen sagen, unter allen Umständen

schlecht ist. Es gibt doch auch gewisse Anschauungen

in der Sozialpolitik, die Ihren Anschauungen znwider-

laufen, Ihnen aber nicht zuwiderlanfen sollten. Sie

sind doch sonst dafür, daß in allen diesen öffentlichen

Dingen Staat, Land, Gemeinden die Sache über¬

nehmen. Wir haben sogar einmal im steirischen

Landtag den Antrag gestellt, daß die Sozialver-
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sicherung der Landarbeiter im großen ganzen durch

das Land übernommen werde. Alles war vorgesehen,

was Sic fordern, Spital, Krankengeld, kurzum, was

sie brauchen. Tie Art und Weise der Bezahlung

haben wir uns eben so zurcchtgelegt, wie wir es

für gut finden. (Zwischenrufe.) Ja, ich frage Sie,

ist das dem Landarbeiter nicht gleichgültig, wie die

Sache bezahlt wird, wenn er nichts dabei zu

bezahlen hat und bekommt, >vas er braucht? Das

kann dem Landarbeiter ganz gleichgültig sein. Er

stellt seine Forderung, das und das brauche ich,

und wir sagen, wir werden es bezahlen.

Die soviel gelästerten vbcröstcrrcichischcn Gemeinde-

krankeukassen sind auf einem System aufgebaut, wie

es Ihnen nicht zusagt, und doch sind die Leistungen

gar nicht so klein, wie Sie uns vielleicht sagen.

Wenn Sie sich den letzten Ausweis anschauen, dann

werden Sie darin finden, daß zum Beispiel im

Jahre 1927 eingenommen wurde 852.223 8 und

ausgegeben 721.528 8. Davon wurden gezahlt für

die Ärzte 349.007 8, für Medikamente 75 452 8,

für das Spital 138.848 8 und für die Verwaltung

64.469 8. (Eldersch: TFo ist das Krankengeld?)

Auch das Krankengeld ist dabei, ich habe nur einiges

übersprungen, es ist mit 70.898 8 ausbczahlt worden.

(Zwischenruf. — Ruf: Soviel wie die Verwaltungs¬

kosten!) Da ist die Sache doch nicht so, wie Sie

glauben! Sie übersehen das eine, daß der Land¬

arbeiter Verpflegung und Wohnung hat, was den

größeren Teil des Lohnes ausmacht, und daß ihin

das während seiner Krankheit weitcrgegeben wird

und er dazu noch die Pflege des Besitzers erhält

Ich kann Ihnen nur sagen, hochverehrte Frauen

und Herren von links, daß es nicht so ist, wie Sie

immer sagen, heute ist in vielen Ländern für die

Landarbeiterschaft besser gesorgt wie für so manchen

Bauern. Ich werde cs gleich beweisen. Es sind ja

sehr viele Niedcrösterreicher hier. Nach dem dort

geltenden Kollektivvertrag zum Beispiel bekommt

der Landarbeiter Milch pro Tag 1/-> Liter, Mehl

pro Monat 20 Kilogramm, Hülscnfrüchie 4 Kilo¬

gramm, Schweinefett 11/a Kilogramm, Fleisch 3 Kilo¬

gramm, Kartoffel 50 Kilogramm, dann Petroleum,

Herstellung der Wohnung, Beheizung usw. Ich ver¬

gönne dies den Landarbeitern sehr, aber ich kann

Ihnen auch aus meinem Wahlkreis sagen, daß der

größte Teil unserer Kleinbauern dort nicht so gut

gestellt ist tvie diese Landarbeiter. Das kann ich

Ihnen mit ruhigem Gewissen sagen. Und wenn der

Mann diese Deputate während seines Krankseins be¬

kommt, dann, hochverehrte Herren, kann man ihn

nicht mit einen Industriearbeiter vergleichen, der auf

das Krankengeld angewiesen ist. Meine hochverehrten

Herren, ich sage Ihnen nur das eine: Jever In¬

dustriearbeiter ist zehnmal schlechter gestellt als der

Landarbeiter, der das bekommt. Das können Sie

mir ruhig glauben. Und es liegt doch hier ein

Kollcktivvcrtrag vor,' der cingchaltcn werden muß.

(Schlesinger: In den Großbetrieben!) Ja, in den

Großbetrieben; und in den Kleinbetrieben erhält

man eben volle Verpflegung. Übrigens sind Betriebe

mit einem Grundausmaß von 40 Hektar keine Groß¬

betriebe. Und auch diese müssen dasselbe bezahlen.

Ich beglückwünsche die niedcröstcrreichischc Landwirt¬

schaft, wenn sie sich das leiste» kann, und ich hoffe

nur, daß nicht mehr hier beschlossen worden ist, als

nian leisten kann. Ich habe das deshalb hier gesagt,

damit nicht die Meinung auftauchcn kann, daß das,

was die Bauern an Naturalleistungen geben, gar so

wenig bedeutet und nicht in Rechnung gezogen werden

braucht. Im Gegenteil, die Naturalleistungen der

Bauern der Landarbeiterschaft gegenüber sind groß

und verdienen endlich einmal hervorgehoben zu

werden.

Hohes Haus! Ich glaube, daß man über den

Wert der Arbciterversicherung, wie es sich heute auch

hier gezeigt hat, verschiedene Meinungen haben kann,

und wenn Sie ein Urteil darüber hören wollen,

dann bitte, sprechen Sie einmal mit Ihren Arbeitern.

Die sind nicht gar so entzückt darüber, die werden

Ihnen sehr viel zu klagen haben. Wir Landbündlcr

sehen nicht ein, warum man die Fehler, die hier

gemacht worden sind, ausgerechnet auch in das neue

Gesetz geben muß, das wir jetzt hier zu beschließen

haben. Sehr vieles ist in der Beziehung zu ver¬

bessern und von sehr vielem wird Ihnen gesagt

werden, daß es nicht erwünscht ist. Vor allem das

eine, das >vir immer bekämpft haben, daß der Ver¬

sicherte als Kranker zweiter, dritter, vierter Ordnung

behandelt wird. Das wünschen wir weg. Der Land¬

arbeiter, der Industriearbeiter soll nicht schlechter

behandelt werden als derjenige, der mit Geld zum

Arzte kommt. Darüber klagen Ihnen alle, und unser

Bestreben ist cs, das alles wegzubringen, und ivird

es weiterhin bleiben. Nichts wollen wir den Land¬

arbeitern wegnehmen. Aber >vir ivollen dafür sorgen,

daß dieses Geld, welches sich der Bauer vom Mund

absparen muß — ja, manchmal ist cs so, das; das

Stückchen Brot, das er hat, mit den Landarbeitern

geteilt werden muß •—, nicht irgendwohin wandert,

wo cs nicht not tut. Wir wollen, daß alles, was für

die Landarbeiter gezahlt wird, auch für die Land¬

arbeiter verwendet wird.

Nun, hohes Haus, zu der Familicnversicherung.

Da hat sich der Herr Abg. Schneeberger zu ganz

besonderen Ausdrücken verstiegen. „Mörder" war noch

das Schönste, was da zu hören war. Ja, meine

hochverehrten Herren, glauben Sie mir doch, daß es

darauf ankonimt, daß ein solches Gesetz zunächst

einmal so eingcsührt ivird, daß cs mit den geringsten

Belastungen zu machen ist, daß man das Dringendste

zuerst macht und daß man erst dann, wenn die

wirtschaftliche Konstellation so ist, daß die Möglich¬

keit einer Erweiterung gegeben ist, zu dieser
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Erweiterung schreitet. Wollen Sie das Umgekehrte

machen? Wollen Sie gleich mit dem Schweren

kommen? Wollen Sie ohne Rücksicht aus die heutige

Lage all das,' was sic wünschen und was endlich

und letztlich auch >vir wünschen, jetzt schon durch-

sühren, dann bringen Sic dieses Gesetz im vorhinein
um. Denn cs gibt niemanden in Österreich, der im¬

stande >väre, ein solches Gesetz, das für die Land¬

wirtschaft unerträglich ist, durchzuführen. (Frau

Proft: Die Familienversicherung wirkt doch vor¬

beugend!) Glauben Sie den wirklich, daß die land¬

wirtschaftlichen Arbeiter gar so ohne alles dastehen,

wenn sie krank lverden, daß niemand in diesem

Staate da ist, der dazu verpflichtet wäre, für diese

Leute zu sorgen? Wir haben doch Gesetze, die dafür

Vorsorgen, daß jemand da ist, der zu zahlen hat.

Sie werden, meine hochverehrten Herren, wohl zu¬

geben, daß sich darüber reden läßt und daß der

Herr Abg. Schneeberger jedenfalls zu weit gegangen

ist, ivcnn er deshalb, weil nicht auch die Familien¬

angehörigen in den vollen Genuß der Versicherung

kommen, diejenigen, die für das Gesetz gestimmt

haben und heute dafür stimmen werden, dafür ver¬

antwortlich machen ivollte, für alle die Angehörigen

der Landarbeiter, die vielleicht einmal sterben werden.

Hohes Haus! Wir haben uns alles sehr wohl

überlegt. Ich kann Ihnen offen sagen, wir werden

heute schweren Herzens für die Vorlage stimmen,

iveil wir uns dessen voll bewußt sind, daß die Be¬

lastung, die hier der Landwirtschaft auserlcgt wird,

noch nicht kompensiert ist durch die Erfüllung der
Forderungen der Landwirtschaft.

Wir ersuchen Sie, für die Forderungen der Land¬

wirtschaft, die wir stellen, zu stimmen. Denn wenn

Sie uns Belastungen auferlegen und uns zu solchen

Belastungen zwingen, dann müssen Sie auch für uns

stimmen, wenn es sich darum handele, die Kosten
dafür aufzubringen.

Es ist heule schon vielfach darauf hingewiesen worden,

daß man mit der Belastung zu rechnen hat und daß

diese Belastung in der Landwirtschaft nicht so einfach

wie bei irgendeinem anderen Berufe überwälzt

werden kann. Vergessen Sic nicht, meine Damen

und Herren von der Linken, daß cs für den Bauern

eine solche Überwälzungsmöglichkeit nicht gibt. Denken

Si« nur an die Waren Umsatzsteuer, die jeder über¬

wälzen kann. Wo bleibt sie liegen? Aus dem Rücke»

des arbeitenden Bauern. Und wenn er sie überwälzen

will, dann kann er sie auf seinen Acker dadurch

überwälzeu, daß er statt l 2 und 11 Stunden noch

eine Stunde länger arbeitet. Jetzt ivird die Sache

so werden: Dafür, daß die Landarbeiterversicherung

kommt, wird der Bauer mit seinen Angehörigen

noch mehr arbeiten müssen. Es gibt für uns kein
Überwälzeu, denn Sic lassen es doch bei keinen!
Lebensmittel zu, daß wir sagen: Dafür muß jetzt

etwas mehr gezahlt werden, weil die Landarbeiter-

Versicherung zu zahlen ist. Da würden Sie einen

großen Krawall schlagen, wenn wir zum Beispiel

sagen würden, die Milch kostet von heute an mehr,

weil wir jetzt soundch viel für die Landarbeiter-

Versicherung zu zahlen haben. Wenn Sie heute den

Milchpreis anschauen, so können Sic konstatieren, wie

elendiglich mit unserer Bauernschaft verfahren wird.

Es gibt kein Produkt, bei dem das Mißverhältnis

zwischen Erzeugungskosten und dem Preis beim

Absatz so deutlich wäre tvie gerade bei der Milch.

Vergleichen Sie das, was Sic in Wien für die

Milch zahlen, mit deni, was unsere Leute bekommen.

Wenn Sie nun einwenden, es müssen deshalb Ge¬

nossenschaften gegründet tverden, uns aber gleichzeitig

zwingen, daß die jetzige Generation diese Genossen¬

schaften mit schweren Opfern und ohne jede Hilfe er¬

richten muß, so ist es klar, daß sie mit Rücksicht
aus die Amortisation und die Zinsen auch nicht in

der Lage sind, diesen Unterschied so rasch zum Ver¬

schwinden zu bringen'.

Wir müssen »ns bei all diesen Gesetzen dessen

eingedenk sein, daß es für den Bauer keine andere

Möglichkeit gibt, die Mehrbelastung hereinzubringen,

als verdoppelt zu arbeiten und noch mehr Ent¬

behrungen auf sich zu nehmen. Darum haben wir

es uns dreimal überlegt, bevor wir etwas durch¬

gelassen haben. Und ist es denn gar so ein Unglück,

wenn über ein so weittragendes Gesetz eingehend

beraten wird? Ist es ein so großes Unglück, wenn

man sich ordentlich ausspricht? Ich glaube, in diesem

hohen Hause sind schon genug Gesetze gemacht

worden, die zu wenig beraten wurden. (Zustimmung.)

Es hat mich außerordentlich gefreut, daß endlich

einmal ein Herr von der Linken so energisch für

den Schutz der heimischen Produktion und den

Zoll eiugctreten ist. Der Herr Abg. Duda hat sich

genau im landbündlerischcn Sinne ausgesprochen.

Wir möchten nur wünschen, daß diese Einsicht auch

weiter auf den Bänken der Linken Platz greift.
Übertragen Sie aber das, was der Abg. Duda

gesagt hat, auf die anderen landwirtschaftlichen

Produkte und denken Sie auch da darüber nach, daß

wir eines Schutzes bedürftig sind. Denn vergessen

wir nicht: wenigstens 45 Prozent der österreichischen

Bevölkerung stehen in der Landwirtschaft. Ein so

großer Teil der Bevölkerung muß gehört werden,

wenn es in diesem Staate nicht rückwärtsgehcn

soll. Soll es aber aufwärtsgchen, dann müssen die

Wünsche der Landwirtschaft in diesem hohen Hause

noch mehr berücksichtigt werden als bjsher. (Lebhafter
Beifall.)

Eldersch: Hohes Haus! Tie Versicherung der

Landarbeiter hat heute wieder eine ihrer vielen
Kreuzwegstationen erreicht. (Heiterkeit.) Ja, Sie lachen

darüber, den Landarbeitern aber ist nicht zum Lachen.

Die Landarbeiter finden, daß sie auch durch dieses

Gesetz für den Fall ihrer Krankheit und Invalidität
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nicht von ihren Sorgen befreit sind. Es wundert

uns eigentlich, dnß die Arbeitgeber der Landarbeiter

dieser fleißigen Arbeiterschichte gegenüber, für die es

keine Arbeitszeit und keinen Sonntag gibt, . . .

(Widerspruch.) Melken Sie vielleicht ihre Kuh am

Sonntag? (Zwischenrufe.) Es handelt sich also um

eine Arbeiterschichte, die restlos und viel mehr als

ihre Pflichten erfüllt, die brav ist, die vielfach noch

von de» Ideologien eines patriarchalischen Arbeits-

Verhältnisses befangen ist. Diese brave Arbeiterschichte

wird seit Jahrzehnten von Ihnen auf dem Gebiete

der Sozialversicherung mißhandelt. (Rufe: 8d ist

es! — Widerspruch. — Ruf: Ist das keine Über¬

treibung?) Das ist keine Übertreibung, ich werde

das beweisen. Im Jahre 1888 hat in der Monarchie

das Parlament ohne Vertretung der Arbeiter ein

Krankenvcrsichernngsgesetz beschlossen, und damals ist

die Frage ausgetaucht, was mit den Land- und

Forstarbeitern geschehen soll. Damals haben Ihre

Vorgänger, die agrarischen Vertreter, gesagt, man

solle diese Regelung den Ländern überlassen, die

Länder, wo die Agrarier eine stärkere Position

haben, werden schon die nötigen Einrichtungen

schaffen. Und so hat man im Krankenversicherungs¬

gesetz den 8 3 gemacht, in dem erklärt wurde, daß

die Fürsorge für den Krankheitsfall der Land- und

Forstarbciter durch die Landtage zu regeln ist. Was

ist von 1888 bis 1921 in den Landtagen für die

Landarbeiter geschehen? Gar nichts ist geschehen. Erst

als die Sozialdemokraten in den einen oder anderen

Landtag Einzug gehalten haben, haben sie Anträge

für eine landesgesetzliche Regelung der Krankenver¬

sicherung der Land- und Forstarbeiter gestellt, aber

alle diese Anträge sind abgelchnt worden. Es ist

also nichts für die Land- und Forstarbeiter bis zum

Jahre 1921 geschehen, in welchem Jahre wir in

diesem Hanse ein Gesetz gemacht haben, das den

Leistungen der Arbeiterkrankenversicherung nicht

äquivalent war, weil auch da von Ihnen die Bedenken

geltend gemacht wurden, das in nianchen Belangen

hinter dem Arbeiterkrankenversichcrnngsgesetz zurück¬

geblieben ist, das aber wenigstens eine halbwegs

brauchbare Versicherung für die Landarbeiter in

Aussicht genommen hat. Kanin war nach 33 Jahren

ein solches Gesetz gemacht, ist sofort der Feldzug

gegen dieses Gesetz von den Landcshänptlingcn er¬

öffnet worden, und es ist gelungen, beim Vcr-

fassnngsgerichtShof dieses Gesetz zunichte zu machen.

Jetzt hat die landesgcsetzliche Regelung eingesetzt,

die — von Wien will ich nicht reden, weil die

Kasse nicht groß ist — aber in Niederösterreich ein

brauchbares Gesetz gemacht hat, während in manchen

Ländern, wie in Oberösterreich und Salzburg,

diese famose Gemeindekrankenvcrsichernng beschlossen

wurde. Es war sehr unvorsichtig vom Herrn Abg.

Zangel, hier die Ziffern über die Leistungen der

Gemeindekrankenversichernng zu publizieren. Man

hat da gesehen, daß von 850.000 8, die einge¬

nommen worden sind, 70.000 8 an Krankengeld

ausgegeben wurden und 64.000 8 für die Vcr-

waltnng. Die Mitglieder haben also etwas mehr

bekommen, als die Verwaltung gekostet hat. Solche

Ziffern, glaube ich, sollte man nicht vorlesen, solche

Berichte sollte inan sich hinter den Hut stecken, aber so,

daß sie nicht gelesen werden können. (Heiterkeit.)

Ich meine, der Herr Abg. Zangel kann mit solchen

Ziffern bei Leuten operieren, die von einer Ver¬

sicherung keine Ahnung haben, aber wenn im ganzen

8 oder 9 Prozent der Beitragseinnahmen für

Krankengeld ansgegeben werde», so weiß jeder, der

mit Krankenkassen etivas zu tun gehabt hat, daß

das die allermiserabelste Versicherung sein muß, die

es gibt (lebhafter Beifall), und daß sic schlechter

und reaktionärer nicht gemach! werden kann.

Wenn Sie öffentlich über diese Dinge reden, so

äußern Sie immer Gefühle der Freundschaft für die

landwirtschaftlichen Arbeiter; Sie sprechen immer

davon, daß ja Ihr Herz bei den Land- und Forst-

arbeitern ist. Dann gibt es aber immer wieder ein

Aber: Es darf nichts kosten! Nun, natürlich, wenn

es nichts kosten soll, dann kann es nichts wert sein,

und das will ich auch von den Ziffern, die der

Herr Minister hier vorgebracht hat, sagen. Natürlich,

wenn eine halbe Million Arbeiter versichert sein soll

und mit den Angehörigen über eine Million, ivie

er da sagt, so muß das Geld kosten. Umsonst kann

auch die schlechteste Versicherung nicht betrieben

werden. Das kann imponieren, aber ich meine, man

muß diese Ziffern, die hier genannt wurden, durch

die Zahl der Arbeiter dividieren, man muß sagen,

daß die Hälfte der Arbeiter zahlt, und'dann muß

nian schauen, was der Unternehmer zahlt, alles

dividiert durch die Zahl der Arbeiter. Zahlen spielen

bekanntlich bei einer Statistik eine große Rolle, und

eine Endsumnie beweist inir gar nichts, wenn ich

nicht weiß, wie sich diese Summe ans die einzelnen

Interessenten repartiert.

Und nun kommen die Herren, namentlich vom

Landbnnd, und halten uns die Armut der Klcin-

banerw vor. Nun, meine Herren, alle Hochachtung

vor den Bauern, aber die Bauern sind nicht iden¬

tisch mit dem Landbund (Heiterkeit), und ich hoffe,

cs wird uns das Schicksal davor bewahren, daß

diese Identität irgendwie durch politische Tatsachen

bescheinigt werden könnte. (Zwischenrufe.) Sie hetzen

jetzt natürlich und machen den christlichsozialen

Agrariern das Leben sauer, weil Sie mit dieser

Demagogie, die in diesem Falle sich eigentlich gegen

die armen Land- und Forstarbeiter richtet, politische

Geschäfte machen wollen. (Lebhafter Beifall.) So

stehen die Tinge, und ich weiß es, ich bin davon

überzeugt, daß die Versicherung hätte besser gestaltet

werden können, namentlich in den Belangen, wo es

sich nicht um Kleinbauern, um arnic Bauern handelt,
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sondern wo es sich um Großgrundbesitzer handelt,

ivo gar kein Anlaß vorhanden ist, darauf zu reflek¬

tieren, daß der in Betracht koniinende Arbeitgeber

ein armer Hund ist, der selber nichts zu beißen hat.

Es ist ein Mißbrauch, den Sie da treiben, wenn

Sie uns immer 'die Armut des Kleinbauern Vor¬

halten. Wir haben bei der Beratung dieser Ver¬

sicherung immer darauf Rücksicht genommen und ein

Auge zugedrückt, wo wir wußten, daß es sich um
Kleinbauern handelt.

Aber bei der strittigen Frage, ob wir unterscheiden

sollen zwischen Arbeitern, die bei Bauern sind, bei

kleinen oder niittleren Bauern, und Arbeitern, die

beim Großgrundbesitz sind, da ist eingesetzt worden

mit der Demagogie der Präsidentenkonferenz. Die

Großgrundbesitzer haben in dieser sogenannten Be¬

rufsorganisation der Bauern einen so mächtigen

Einfluß, daß man jede Unterscheidung zwischen

kleinen und großen Besitzern verwischen und daß

man den Großgrundbesitz teilhaben lassen will an den

Vorteilen einer niederträchtig schlechten Versicherung

unter dem Prätext: die armen kleinen Bauern

können es ja nicht bezahlen. (Lebhafter Beifall.)

Das machen wir also dem Landbund zum Vorwurf

— sonst interessiert er uns nicht —, diese Brunnen¬

vergiftung, diese Konkurrenz, die Sie treiben gegen¬

über den anderen bäuerlichen Vertretern. Sie werden

aber an der Demagogie ersticken. (Sehr richtig.)

Die Bevölkerung wird schon erkennen, wohin sie
steuert.

Dem Herrn Minister will ich natürlich zugute

halten, daß er eine Vorlage zu verteidigen hat. Es

wird ihm nicht leicht gewesen sein, im Herzen wird

er ja manche Falte haben, die durch diese Land-

arbeiterVersicherung nicht ausgebügelt ist (Heiterkeit),

aber es ist natürlich sein Amt, diese Vorlage zu

verteidigen, und so hat er die Lichtseite» stark her¬
vorgehoben.

Ich will ja zugeben, daß diese Vorlage auch

Lichtseiten hat, ich bin ganz objektiv. Na, wenn sie

die nicht hätte, so würden wir doch nicht da sitzen

und sie beraten; da hätten wir Sic doch gehindert,

dieses Gesetz zu machen. Sie hat Lichtseiten, ja,

aber der Herr Minister hat natürlich amtsmäßig

transponiert, hat diese Lichtseiten zu stark hervorgehobcn

und sich dadurch selbst als Minister im Verhältnis zur

Arbeiterversicherung wieder in eine schiefe Position ge¬

bracht. Der Herr Minister hat gesagt, ja was wollen Sie

denn? Sic sagen immer: Diese Versicherung ist schlecht

und nichts wert. Sie ist ja besser als die Arbeiter-

Versicherung, sie hat ja höhere Lohuklafsen als die

Arbeiterversicherung, sie bringt ja die Totovcrsiche-

rung in der Unfallsvcrsichcrung, die der gewerbliche

Arbeiter, der nicht in einem Betriebe arbeitet, der

motorische Kraft verwendet, nicht hat. Richtig. Aber,

Herr Minister, wer ist denn Schuld daran, daß die

Arbeiterversicherung in diesen beiden Punkten nicht

so gut ist wie diese Landarbcitervorlage. Wer ist

denn Schuld daran, daß die Arbeiterversicherung in

der Lohnklasseneintcilnng nicht besser ist als diese

Vorlage? Wir nicht. Schuld ist die Regierung und

die Mehrheit, und auch der Herr Sozialminister hat

ein gewisses Partikelcheu Schuld. Wie groß das ist,

darüber will ich mit ihm nicht streiten. Theoretisch

hat er seine Schuld. Wir verlangen ja von Ihnen

fortwährend von Monat zu Monat die Inkraftsetzung

der Arbeiterversicherung, und ich werde Ihnen etlvas

sagen: Jetzt ist cs aus, nach der Vorlage können

die Lohnklassen in der Arbeiterversicherung nicht

mehr bleiben (lebhafter Beifall), nach der Vorlage

kann die Totovcrsicherung in der Unfallsversicherung

des Gewerbes nicht mehr verhindert werden. (Leb¬

hafter Beifall.) Und wenn wir in den letzten Wochen

etwas schweigsamer waren, so doch nur deshalb,

weil wir darauf gewartet haben, uns hier wieder

anzuhängen und den Karren, der in dem Morast

der Wohlstandsklausel stcckengebliebcn ist, wieder

ein Stück vorwärtszubringcn. (Lebhafter Beifall

and Händeklatschen.) So, Herr Minister, steht die

Sache. Wenn diese Vorlage nicht auch gewisse Vor¬

züge hätte, so hätten wir sie ja nicht machen können.

Sie hat unter anderem auch den Vorzug, den ich

ihr — wie Sie sehen, bin ich sehr offen — nach¬

rühme, daß wir uns jetzt wieder vor de» Karren

der Arbeiterversicherung spannen und versuchen werden,

ihn auch vorwärtszubringcn.

Nun, hohes Haus, sagen die Herren Vertreter der

Landwirtschaft: Ja, der Bauer muß alles zahlen.

Das ist natürlich nicht wahr. Ich glaube, der Herr

Abg. Födermayr hat geschildert, wie die Lohnver¬

einbarungen zustande kommen. Ich bitte um Ent¬

schuldigung, ich weiß keine Ziffern. Sagen wir, Sie

geben 30 8, und der Arbeiter will 40 8, und

darauf sagen Sie, aber ich zahle ja ohnehin die

Versicherung. Das sagen Sie, aber daß Sie ihn bei

dicsxr Ausniacherei im Lohn beschmiert haben, um

das Doppelte dessen, was die Versicherung kostet,

das sagen Sie nicht. Da ist der Arbeiter nicht im

Vorteil, sondern eher im Nachteil, wo cs. keine

Kollektivvcrträgc gibt. Es ist schon möglich, daß

Sie die Versicherung selbst zahlen und das aus¬

machen, aber das geht doch aus Kosten des Lohnes,

doch nicht auf ihre Kosten. Ich weiß nicht, ob jede

Hausgehilfin oder, wie Sie sagen, jeder Dicustbote —

„Mensch" hat man auch schon einmal gesagt. . .

(Ruf: Magd!) Magd hat Herr Strießnig gesagt,

die Magd, die da auf dem Gehöft sitzt mit dem

Kinde und nichts arbeitet, während die Frau

arbeiten muß, nicht wahr?

Ich will Ihnen die Vorlesung jetzt nicht hallen,

die ich schon oft gehalten habe, es wird bei Ihnen

nicht lichter in diesem Punkte. Es würde der Ge¬

sundheit Ihrer Frauen sehr nutzen, wenn Sie weniger

reaktionär wären und wenn Sie dem Frauenkörper
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eine Zeitlang nach der Entbindung Ruhe gäben,

daß er nicht degeneriert. Befreien Sic uns schon

einmal davon! Wenn man einmal Abgeordneter

wird, dann könnte inan schon so modern sein in

sanitärer Beziehung, daß inan weiß, daß eine Frau

Ruhe haben muß, wenn sic diesen Akt zu vollbringen

hat, weil das sonst ihrer Gesundheit und der Ge¬

sundheit der Kinder schadet. Aber ich will mich nicht

verlieren. (Zwischenrufe und Gegenrufe. — Pr oft:

Wenigstens so viel Sorge wie für das Vieh! —

Manhalter: Ein sehr schöner Vergleich unserer

Bauernfrauen! — Scheibein: Sie verdrehen! —

Manhalter: Wer verdreht? — Scheibein: Sie!

Den Ausdruck hat er verdreht! — Dr. Bauer:

Dafür ist er ja von der Alpine hergeschickt! —

Manhalter: Ich von der Alpine? Dann sind Sie

von der Hakoah da! Ich kenne die Alpine nicht!)

Meine Herren, bleiben wir bei dein ernsten

Gegenstand. Sic sagen alsv, Sie zahlen die Beiträge.

Aber doch nur dann, wenn Sic das im Berein-

barungswege übernommen haben und dafür höchst¬

wahrscheinlich einen weit niedrigeren Lohn zahlen

als sonst. (Widerspruch.) Sie werden natürlich

nein sagen und es bestreiten, aber cs ist so.

Was soll man nun dazu sagen, wenn der Herr

Abg. Födermayr, den ich sonst als einen ernsten

und besonnenen Menschen schätze, das so. übertreibt,

wenn er uns hier schildert: Gott, wie schön hat es

so ein Einleger, wie lebt er doch in der gewohnten

Umgebung und wie wird für ihn gesorgt — das

heißt, er kann jeden Tag anderwärts, aus der anderen

Straßenseite, betteln gehen —, und wie wohl fühlt

er sich, und wie schrecklich elend hat es der Pfründner

im Lainzer Vcrsorgungshaus, wie ist der da ent¬

wurzelt, wie fühlt er sich seelisch zusamuicngcbrochen!

Na also, Herr Abg. Födermayr, ich weiß nicht,

machen wir einmal einen Versuch! Es kommen ja

jetzt viele Leute nach Wien, um sich anzusehen, was

die Gemeinde Wien geleistet hat. Nehmen wir ein¬

mal die Einleger von Obcröstcrreich zusammen,

bringen wir sie nach Lainz und fragen wir sie, ob

sie sich da unglücklich fühlen würden! (Lebhafter

Beifall.) Herr Abg. Födermayr, ich glaube Ihnen

das nicht, das ist ein unglücklich gewählter Vergleich.

Wahr ist das nicht. Ich habe noch alleweil erlebt,

wenn ich mit einem Einleger geredet habe, daß er

sich höchst unglücklich fühlte, namentlich dann, wenn

er nicht weiß, wo er nächste Woche hinzugehen hat;

es müssen ja die Einleger auch wechseln. Also das

werden Sic uns doch nicht einreden, daß sich die

Einleger wohl fühlen! Seit 50, 40 Jahren, soweit

ich selbst mich damit beschäftige, seit mehr als

30 Jahren, wird praktisch und in der Literatur

über das Elend der Altersversorgung ans dem Lande

geklagt. Alleweil hört man, daß einer in eineui

Stall wo gestorben ist (Sehr wahr!), verlaust, ver¬

lassen, verwahrlost. (Födermayr: Das sind Aus¬

nahmefälle, die wir selber bedauern. Zwischen¬

rufe.) Sage» Sic uns das doch nicht, daß sich die

Einleger wohl fühlen. Meine Herren! Wir müssen

sagen: Jedes Gesetz, das die Möglichkeit einer Ver¬

sorgung von alten Leuten gibt, muß begrüßt werden,

wenn es auch unzulänglich ist, um der Schande des

Einlcgerwesens endlich einmal ein Ende zu machen.

(Lebhafter Beifall.)

Hohes Hans! Der Herr Abg. Födermayr und

einige andere haben auch davon gesprochen: Ja,

Lasten, immer nur Lasten, aber keine Förderung der

Landwirtschaft! Wir haben erst in den letzten Wochen

zwei Handelsverträge erledigt, welche die Möglichkeit

zur Erhöhung von Agrarzöllen geben. Man kann

doch nicht jeden Tag agrarische Zollpositionen er¬

höhen. Beim Landbund scheint es allerdings sv zu

sein, daß man jede» Tag irgendeine agrarische Zoll-

tarifpvsition erhöhen müßte. Aber diese Handels¬

verträge wurden vom Hause tatsächlich genehmigt,

unserer Ansicht nach zu Unrecht, weil wir nicht daran

glauben, daß durch Zollerhöhungcn die landwirt¬

schaftliche Produktion besonders gefördert werden

kann. Der Herr Kanzler glaubt daran, weil die

Landwirte der Meinung sind, aber wir sind halt

der Meinung, daß hier ein Irrtum vorlicgt und

die Landwirte sich täuschen werden. Zur Zeit, wo

Zolltarife in Kraft waren, die an Höhe nichts zu

wünschen übrig ließen, ist die Landwirtschaft ver¬

elendet, und auch bei uns ist sic ja im Frieden trotz

hoher Zvlltarispositionen total verschuldet gewesen.

Wir glauben also nicht an die gute Wirkung von

Zollerhöhungen für die Landwirtschaft, aber das

Hans hat diese Handelsverträge verabschiedet. Also

was wollen Sie denn noch? Jeden Tag und jede

Woche wird man natürlich nicht etwas teurer mache»

können, das wird nicht gehen. Es ist also dieser

Vorwurf, soweit er sich gegen das Haus richtet,

sicherlich ungerechtfertigt.

Es wurde dann gesagt: Ja, die Leute, die

65 Jahre alt sind, die wollen ja gerne arbeiten,

was hindert man sie daran? Ja, wer hindert sie

denn? Ich meine, er ist ja nicht gezwungen, die

Altcrssürsorgerentc zu nehmen, aber er nimmt sic,

weil Sie sich den zehnmal anschauen, der 65 Jahre

alt ist, bevor Sic ihn nehmen. Deswegen verlangen

mir die Altersgrenze von 60 Jahren, weil wir

missen, daß diese alten Leute nicht in die Arbeit

genommen werden. (Widerspruch. — Ruf: Wenn

man ihn schon 10 oder 20 Jahre hat, dann

behält man ihn auch!) Entschuldigen Sie: keine

Regel ohne Ausnahme. Wir werden doch nicht auf

einem so kleinlichen, kindischen Niveau diskutieren.

Wenn Sie einen Arbeiter 10 oder 20 Jahre gehabt

haben, so will ich Ihnen glauben, daß Sie ihn in

einem größeren Betriebe noch eine Weile halte».

Aber wenn ein Arbeiter mit 60 Jahren um eine

Arbeit kommt, so werden Sie ihn sich ein paarmal
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anschauen, und wenn Sie jüngere haben, werden

Sie ihn nicht nehmen. Reden Sic uns also nicht

solche Sachen ein, als ob Sie sich bei der Arbeits¬

vermittlung anstellen und nur Leute über 60 Jahre

haben wollte», weil Sie in die alten Leute so ver¬

liebt sind. Tragen Sie uns also nicht solche

Scherze vor.

Er kann also weiter arbeiten, daran hindert ihn

niemand; aber er soll mit 60 Jahren Anspruch auf

eine Rente haben. Bei den Hausgehilfinnen haben

wir auch ein Gesetz beschlossen, der Herr Minister

hat nach da eine Rede gehalten und sich entflammt,

ivas wir schon wieder machen: für die alten Haus¬

gehilfinnen eine Altcrsfürsorgercnte. Ich weiß nicht,

wieviel wir zusammengebracht haben, 200 oder 300.

Jetzt müssen Sir eine Zeitungsannonce einrücken

lassen, das; Hausgehilfinnen für die Altersrente ge¬

sucht werden, weil sie eine Karenzfrist haben.

(Heiterkeit.) Wackeln Sie nicht mit dem Kopf.

Herr Kunschak. (Kunschak: Ich bin von Ihnen

bessere Witze gewohnt!) Das ist kein Witz, das ist

blutiger Ernst. Es gibt nämlich solche alte Haus¬

gehilfinnen nicht mehr, die sind schon lang nicht

mehr im Beruf, weil man das gute Herz hat:

wenn die Hausgehilfin alt ivird, dann schaut man,

daß man sie bei einer Gelegenheit hinausbriugt,

und sie kann dann in; Alter über 50 Jahren schwer

mehr einen Posten bekommen. Deswegen ist das kein

Witz, sondern blutiger Ernst, daß wir uns getäuscht

haben. Unter den Voraussetzungen, die das Gesetz

für die Alterssürsorgerente der Hausgehilfinnen sest-

gestellt hat, ist keine Hausgehilfin mehr zu finden,

der man diese Altersrente zusprechen könnte — es

sind außerordentlich wenig, 200 oder 300, vielleicht

sind es schon ein paar mehr, das weiß ich nicht.

So steht es. Wenn wir also sagen, daß eine Alters-

sürsorgerente mit dem 60. Lebensjahre anfällig

Ivird, so ist das, glaube ich, keine unbegründete
Forderung.

Nun zu dem Gesetze selbst. Das Gesetz ist schlecht,

das Gesetz ist unzulänglich. Daß cs Lichtseiten ha>,

habe ich zugegeben, es hat aber schwere Schatten¬

seiten. Es hat vor allem die Schattenseite, daß es

Arbeitern, die heute eine bessere Versicherung haben, diese

Versicherung verschlechtert. Die berufsmäßigen Land-

nnd Forstarbeiter zum Beispiel, die heute auch unter

l 5 Prozent Erwerbseinbnße eine Rente bekommen,

werden sie in Zukunft nicht mehr bekommen. Daß

das eine empfindliche Verschlechterung ist, ist notorisch.

Heute bekommen sie in jedem Fall eine Rente, in

Zukunft werde» sic eine Rente erst dann bekommen,

wenn sie eine Erwerbseinbuße von mehr als

33 V- Prozent haben. In der Arbeiterversicherung

gibt man für ein Auge 33Vs Prozent. Also da

bekommt der Landarbeiter noch keine Rente, wenn

dieses Schema angewendet wird. Wenn man die

Finger der linken Hand zerquetscht hat, kann man

es auch höchstens auf 33*/» Prozent bringen. Das

sind Verschlechterungen, die die Forstarbeiter sehr

empfindlich spüren werden. Die Krankenversicherung

wird für gewisse Länder in den Leistungen ver¬

schlechtert, nicht in bezug auf die Lohnklassc, das

will ich zugeben. Aber das Schlimme ist, daß in

den Bundesländern, wo eine Verschlechterung der

Krankenversicherung eintritt, das Gesetz am 1. Jänner

1929 in Kraft tritt, dort aber, wo durch die Aus¬

weitung des Versichertenkrciscs eine Verbesserung

durch das Gesetz bewirkt wird, das Gesetz erst am

1. Jänner 1930 in Kraft tritt. Dann ist noch eine

Bestimmung im Gesetze, daß — das gilt für Ober-

österreich und Salzburg — bis auf weiteres —

das muß nicht der 1. Jänner 1930 sein — die

famose Gemeindekrankenversicherung mit den Agenden

der Versicherung betraut Ivcrden kann. Wenn man

den Landarbeitern sagen würde, Ihr habt in einigen

Ländern eine gewisse Verschlechterung, die aber da¬

durch aufgehoben wird, daß in anderen Bundes¬

ländern Verbesserungen eintreten, so würden sie das

vielleicht in Kauf nehmen müssen, aber die Ver¬

besserungen treten erst am 1. Jänner 1930 ein.

Nun kann man mir doch nicht sagen, daß man aus

Gründen der Administration ustv. 1 l/-i Jahre braucht,

um die Gemeindekrankenversicherllng in eine an¬

ständige Versicherung umznwandelu. Das ist doch

nichts anderes als eine Konzession an die reaktionäre

Gesinnung gewisser agrarischer Kreise, vor allem des

Landbundcs. Der Landbuud wird jetzt stolz sein,

wird in den Versammlungen aufmarschieren und sich

prahlen, daß er Verschlechterungen dürchgesetzt hat.

Wir gönnen ihm den traurigen Ruhm, wir werden

der Bevölkerung schon die Verhältnisse auseinander-

sctzen.

Eine weitere Verschlechterung ist die, daß die

Invalidenversicherung überhaupt nicht in Kraft tritt,

sondern durch die famose Wohlfahrtsklausel mit der

Arbeiterversicherung znsammengespannt ist. Schließ¬

lich könnte ein Kreuzköpfcl noch darauf kommen,

daß die Invalidenversicherung der Arbeiter nicht in

Kraft tritt, aber dagegen die Altersversicherung der

Selbständigen. Dann sind Verschlechterungen in bezug

aus die Organisation, es wird ein äußerst ungünstiger

Aufbau der Organisation vorgeschlagen. Dort, wo

eine Landeskrankenkasse besteht, bleibt sic aufrecht,

dort, wo keine besteht, kann man machen was man

will. Der Herr Minister hat zwar ein gewisses

Vcrorduungsrecht, aber es wäre viel gescheiter, wir

möchten das Verordnungsrccht den Hauptkörpcr-

schaften geben, denn solange die landwirtschaftlichen

Hauptkörperschaften nichts anregen und der Landes¬

hauptmann nichts beantragt, kann der Minister

nichts machen. Also mehrere Krankenkassen in einem

Bundeslande, es können auch die Leistungen, die

Einreihungen in die Lohnklassen nach Ländern ab-

gestust werden, nach Tälern, vielleicht noch nach
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gewissen Gemeinden. Man kann also mit der Ver¬

sicherung machen was man will, man kann sie zu¬

sammenquetschen, man kann sie auch ansdehnen, man

kann gewisse Mehrleistungen bewilligen.

Und nmu wird uns da, der Minister sagt das

nicht, aber man wird uns vielleicht sagen: Ja, was

wollt ihr denn, man kann ja inachen, was man will.

Natürlich, wir sind beruhigt, auch bei einem minder

guten Gesetz, wenn wir wissen, das; dieses Gesetz

durchgeführt und gehandhabt wird von Leuten, die

den Versicherten »ahestchen, die für die Versicherten

ein Herz haben. (Lebhafter Beifall.) Was haben

wir aus dem alten vernewerten Krankenversicher»ugs-

gesetz gemacht? Wir habe» immer wieder gezupft

und es immer mehr ausgeweitet und ausgedehnt,

bis wir eine anständige Krankenversicherung gehabt

haben, die jetzt nur schlecht ist, weil Sie an der

Unterversicherung scsthalten. Natürlich, wenn wir be¬

ruhigt werden in bezug aus die Vcrwaltungsver-

hältnisse, dann werde ich auch dieses Gesetz nicht

mit so scheelen Augen ansehen. (So ist es!) Aber

da die Verwaltung so zusammengesetzt ist, daß die

Unternehmer, deren sozialpolitisches Empfinden ich

gering eiuschätzeu muß (Rufe: Warum?), gering

einschätzen muß, weil sie mit diesen Dingen bis jetzt

nicht vertraut gewesen sind und weil sie, wenn von

der Sozialpolitik die Rede ist, immer nur ein Be¬

denken haben: was kostet das, und wenn es etwas

kostet, so ist es nichts wert, da muß man natürlich

Angst haben,' da muß man Bedenken haben, daß

von den Möglichkeiten der Verschlechterung dieses

Gesetzes ausgiebig und von den Möglichkeiten der

Verbesserung dieses Gesetzes überhaupt kein Gebrauch

gemacht wird.

Von der Versicherungstechnik will ich gar nicht

reden. Ich möchte am liebsten, daß daS Gesetz, so¬

weit das Ausland in Betracht kommt, mit Ausschluß

der Öffentlichkeit erscheinen würde. (Heiterkeit.) Wir

sind ja von Fachleuten nicht beraten worden, die

Schleusen der Beredsamkeit unserer Versicheruugs-

techniker sind bei Beratung dieses Gesetzes hernictisch

geschlossen worden. Wir wissen nur eines, daß dieses

Gesetz, namentlich was die Unfallversicherung anlangt,

eine aufgelegte Pleite ist, denn Sic haben nicht nur

die Versicherung für die Arbeiter, sondern auch die

Versicherung für die Unternehmer. Das ist eine Ver¬

sicherung, wo man eine Aufschrift hat: Nur herein¬

spaziert, meine Herrschaften, wollt Ihr Euch ver¬

sichern, bitte, versichert euch! Und wenn Ihr dann

wieder herauswollt, dann könnt Ihr wieder heraus.

ES wird der Unternehmer seine Familienangehörigen

versichern; hat er einen Unfall gehabt, ist die Lotterie,

ist die Ziehung beendet, dann tritt man wieder aus

der Versicherung aus, der Versicherung bleiben die

Rentner, aber die Beiträge gehen ihr verloren.

Stellen Sie sich vor, ein Beitrag von 4 g

wöchentlich für die Unfallversicherung, der in der

höchsten Lohuklasse auf 24 g- für die Land¬

arbeiter steigt. DaS wird sich dann so answirken,

daß man die Krüppeln schlecht behandeln wird; aber

es werden vielleicht auch die selbständigen Krüppeln

ihre Rente verlangen, und dann wird eine mildere

Praxis cintreten. Aber das wird Geld kosten, und

man wird die Beiträge erhöhen, und dann werden

die, die schon etwas von der Versicherung haben,

entweder selbst oder mit ihrem ganzen Familienkreis

aus der Versicherung anstreten. Das ist doch keine

Versicherung, das sind doch Verhältnisse, die un¬

möglich sind. Bei so geringen Beiträgen kann man

keine Versicherung machen. Ich verstehe, Sie wollen

das der Landwirtschaft schmackhaft machen und nehmen

niedrige Beiträge. Aber das ist doch der offenkundige

Bankrott. So geht das doch nicht, daß in einer Ver¬

sicherung jeder machen kann, was er will, die Vor¬

teile abräumt und dann geht. Es hat aber keinen

Sinn, hier über die versicherungstechnischen Details

zu reden, aber ich muß schon sagen, nach dieser

Richtung hin ist das Gesetz sehr mangelhaft. Ich

will den Versicherungstechnikern keine Schuld geben,

sondern nur den Politikern, die da hincingeredet und

das Gesetz in seinem finanziellen Aufbau so monströs

gestaltet haben.

Ich will meine Betrachtungen, die für das Gesetz

nicht erfreulich sein können — vom Standpunkt der

Land- und Forstarbeiter, muß ich sagen: leider —,

mit folgendem schließen: Das ist wieder eine Etappe,

eine Etappe, in der wir Sic nach vorwärts getrieben

haben. Wenn Sie das Gesetz beschlossen haben werden,

dann werden wir mit den Land- und Forstarbeitern

reden und uns verabreden, wie wir es zu einer

nächsten Etappe, zur nächsten Verbesserung dieses

Gesetzes bringen. (Lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen. — Während vorstehender Rede hat Prä¬

sident Miklas den Vorsitz übernommen.)

Duscher: Hohes Haus! Als in den letzten Tagen

die Beratung über die Landarbciterversicherung in

ein entscheidendes Stadium getreten ist, haben

Tausende und Abertausende von Landarbeitern mit

Hangen und Bangen gehorcht, welches Schicksal der

Vorlage über die Laudarbeiterversicherung hier in

diesem hohen Hause beschicdeu sein wird, ob ihre

Hoffnungen, endlich eine den besonderen Verhältnissen

der Landwirtschaft angcpaßte Sozialversicherung zu

erhalten, in Erfüllung gehen werden oder ob sie in

ihren Hoffnungen wieder betrogen werden. Ins¬

besondere aber waren cs die alten, arbeitsunfähigen

Landarbeiter, die mit Spannung daraus warteten,

ob ihre Hoffnung, endlich am 1. Jänner 1920 eine

Alterssürsorgercnte zu erhalten, i» Erfüllung gehen

werde. Aber auch die Kleinhäusler und die Klein¬

bauern haben mit Spannung darauf gewartet,

welches Schicksal die Vorlage über die Landarbeiter¬

versicherung in diesem Hanse erfahren wird. Nicht

nur deswegen, weil diese Vorlage auch für die

53. Sitzung NR III. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 31 von 60

www.parlament.gv.at



1502 53. Sitzung des N. R. der Republik Österreich, III. G. P. — 18. Juli 1028.

Kleinhäusler und Kleinbauern ein gutes Stück

Sozialversicherung bedeutet, sondern auch deswegen,

weil eben gerade die Kinder der Kleinhänsler und

Kleinbauern das Hauptkontingent zu der Masse der

Landarbeiter stellen. (Sehr richtig!) Wenn es heute

endlich möglich sein wird, dieses große Werk der

Sozialversicherung zu verabschieden und weiten

Kreisen der Bevölkerung, die bis jetzt noch nicht im

Genuß einer Sozialversicherung waren, die Wohltaten

der Sozialversicherung zukonunen zu lassen, deren

die Angehörigen anderer Stände schon längst teil¬

hastig sind.

Ich will ja ganz offen zugeben, daß dieser Vor¬

lage verschiedene Mängel anhaften. Ich möchte aber

gar nicht ans die einzelnen Punkte und Paragraphen

eingehen, die ja in den Ausschußsitznngen wieder¬

holt, verhandelt, deren Für und Wider zu wieder¬

holten Malen abgewogen worden ist, sondern nur

daraus auftnerksani machen: Wer den Leidensweg,

möchte ich fast sagen, kennt, den diese Vorlage

genommen hat, wer die vielen Sitzungen und

Besprechungen und Parteienverhandlungen mitniachte,

wird zugeben müssen, daß die Not der Zeit dieser

Vorlage ihren Stempel aufgedrückt hat. Daß die

Landwirtschaft sich derzeit in einer schweren Krise

befindet, wurde auch von der Opposition wiederholt

von dieser Stelle aus zugegeben, und der Kollege

Schneeberger hat im Ausschuß zugegeben, daß nach

seiner Überzeugung alle Parteien den ehrlichen

Willen haben, eine Sozialversicherung für die Land¬

wirtschaft zu schaffen. Wenn nun alle Parteien wirk¬

lich diesen ehrlichen Willen hatten, so mußte man,

wenn man überhaupt zu einer Einigung koniinen

wollte, die verschiedenen Wünsche und Bedenken in

irgendeiner Form in dieser Vorlage unterbringen.

Daniit wurde es aber unvermeidlich, daß verschie¬

dene Mängel — mindestens Mängel nach unserer

Auffassung, nach der Auffassung der Landarbeiter,

Kleinhänsler und Kleinbauern — der Vorlage an¬

haften, die aber nicht so groß sind, daß wir es

verantworten könnten, das ganze Werk der Sozial¬

versicherung für die Landwirtschaft wieder zu ge¬

fährden. (Zustimmung.)

Wir sind der Meinung, daß die Vorlage so, wie

sie heute hoffentlich in diesem hohen Hause an-

genomnien werden wird, nicht für Zeit und Ewig¬

keit so aussehen wird. Auch mein Vorredner Kollege

Fördermayr hat schon diese Ansicht geäußert; ich

bin überzeugt, daß auch die Sozialversicherung der

Landarbeiter jenen Weg machen wird,, den bisher

noch jede Sozialversicherung gemacht hat. Wir sehen'

es ja an den Versicherungen der anderen Stände.

Ich verweise als Mitglied des Sozialansschnsses nur

darauf, daß nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit,

schon nach wenigen Monaten, die Versicherung der

Angestellten novelliert wurde, daß verschiedene

Härten, die im Staninigesetz enthalten waren, aus

der Welt geschafft wurden, ich verweise darauf, daß

erst vor kurzer Zeit in diesem hohen Hanse für alte

Hausgehilfinnen eine Altersfiirsorgercnte bewilligt

wurde und daß heute schon wieder ein Antrag im

Hause vorlicgt, der eine Erhöhung dieser Alters¬

renten beinhaltet.

Wenn ich mir von meinen älteren Kollegen aus

dem Arbeiterstande sagen lasse, wie die Arbeiter-

Versicherung ausgeschaut hat zur Zeit, als der

Grundstock zu dieser Versicherung gelegt wurde, so

ersieht man den riesigen Fortschritt, den die Arbeiter-

Versicherung gemacht hat, es erhellt aber auch, daß

diese Arbciterversicherung doch Jahrzehnte gebraucht

hat, bis sie dorthin kam, wo sic heute ist.

Und warum soll cs denn nicht bei der Land-

arbeiterversichcrung möglich sein, daß auch hier in

absehbarer Zeit wieder diese Mangel beseitigt und

auch wieder Verbesserungen eingesührt werden? Viel¬

leicht hat man sich irgendwie in der Kalkulation

getäuscht, vielleicht hat man irgendwie zu vorsichtig

kalkuliert, und in der nächsten Zeit ergibt sich ein

besseres Ergebnis, als man kalkuliert hat, dann wird

es möglich sein, auch die verschiedenen Mängel und

Härten, die heute dieser Vorlage anhastcn, wieder

aus der Welt zu schaffen und die Versicherung zu

verbessern. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich

an die hohe Regierung eine Bitte richten: In jenen

Ländern, die bis jetzt noch keine gesetzliche Kranken¬

versicherung haben — dazu gehört Oberösterreich —

wird für die alten Arbeiter eine Alterssürsorgcrente,

bis die gesamte Versicherung in Kraft tritt, von

25 8 festgelegt. Da möchte ich schon bitten, daß auch

diese 25 8, wenn es vielleicht möglich wäre, ehe¬

baldigst jenen Weg gehen würden, den die Versicherung

der Hausgehilfinnen gemacht hat, daß nämlich auch

hier die Rente von 25 auf 30 8 erhöht würde,

wenn sich ergeben wird, daß die Kalkulation vielleicht

doch zu vorsichtig war. Das würde gewiß für die

alten, arbeitsunfähigen Arbeiter wieder eine bedeutende

Erleichterung sein.

Unter Berücksichtigung aller Umstände, die ich jetzt

hier im hohen Haus angeführt habe, erkläre ich im

Namen des größten Teiles der Landarbeiter — denn

der größte Teil der Landarbeiter steht »och in unserem

Lager —: Wir sind derzeit — und dieses Wort

möchte ich auch unterstreichen — zufrieden mit dem,

was diese Vorlage uns bringt, und zwar deswegen,

weil sic trotz der verschiedenen Mängel, die ihr an¬

haften, doch einen großen Forffchritt in der Sozial¬

gesetzgebung für die Landwirtschaft darstellt. Ins¬

besondere begrüßen wir es, daß in dieser Vorlage

auch ein gutes Stück sozialer Gesetzgebung für die

Kleinhänsler und Kleinbauern enthalten ist. Geiviß,

es sind nicht alle Wünsche erfüllt, aber der erste

Schritt ist getan, und der Ausbau wird nur eine

Frage der Zeit sein. Dafür, daß die Versicherung

ausgebaut wird, werden schon die Kleinhänsler und
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Kleinbauern Sorge tragen. (Sehr richtig!) Deswegen

begrüßen wir die Gesetzwerdung dieser Vorlage. Mit

der Gesetzwerdung dieser Vorlage wird eine lang¬

jährige Forderung der christlichsozialen Partei, eine

langjährige Forderung der christlichsozialcn Land¬

arbeiter und Arbeitervertreter ersüllt. (Lebhafte

Bravo /-Rufe.) Ich bitte das hohe Haus, diese Vor¬

lage über die Landarbeiterversicherung anzunehmen.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Damit ist die Generaldebatte beendet. Das Haus

beschließt, in die Spczialdebatte einzngehen.

Über Vorschlag des Präsidenten wird beschlossen,

die Spczialdebatte in drei Gruppen durchzuführen,

und zwar:

1. Gruppe: §§ 1 bis 58, das sind die Abschnitte

I, II und III, A. Krankenversicherung;

2. Gruppe: §§ 59 bis 88, B. Unfallversicherung;

3. Gruppe: §§ 89 bis 247, C. Invalidenver¬

sicherung, Abschnitte IV bis XI und Schlußbe-

stinnnungen.

Es wird in die Verhandlung über die 1. Gruppe,

88 1 bis 58, eingegangcn. -

Bichl: Hohes Haus! Da ich mich zum ersten

Abschnitt zum Worte genieldet habe, muß ich gleich

vorausschicken, daß ich mich an die vom Herrn

Präsidenten getroffene Einteilung nicht ganz halten

kann, weil nämlich so ziemlich an: Schluffe dieses

Gesetzes der 8 244 ebenfalls noch über die Kranken¬

versicherung, und zwar die so viel umstrittene Kranken¬

versicherung im Land Obcrösterreich, spricht. Die

Krankenversicherung in Obcrösterreich, Gemeindc-

krankenkaffen, Ortsstellen genannt, erscheint den

Herren der Linken immer als ein Dorn im Auge.

Sie haben ein übermäßiges Bedauern für die

Krankenversicherung unserer Arbeiter in Oberösterreich.

Ich möchte hier ganz kurz anführen, wie die

Gemeindekrankenkasscn in Obcrösterreich zustande

gekommen sind, wie später mit der Landesregierung

Fühlung genommen und aus den Gemeindekranken¬

kaffen Ortsstellen imfr aus den Ortsstellen ein

Landesverband gemacht wurde. Nach der VII. No¬

velle zum Krankenversicherungsgesetz wurde im Land

Obcrösterreich, so wie in anderen Ländern, eine zen¬

trale Landeskrankenkaffe eingeführt. Der seinerzeitige

Landeshauptmann Hauser hat das nach Beratung

mit verschiedenen Herren sicherlich mit gutem Ge¬

wissen getan. Aber die Führung dieser Landes¬

krankenkaffe war sehr schlecht. Man hat dort sozu¬

sagen den Apotheker zum Roßknecht gemacht. Die

Verwaltung war derart schlecht, daß man ruhig be¬

haupten kann, das Pferd wurde beim Schweif anf-

gezäumt. Infolgedessen haben sich die Bauern in

einigen Gegenden Oberösterreichs gesagt, die Sache

müßte sich doch besser machen lassen. Der Vöckla-

brucker und der Braunauer Bezirk sind voran¬

gegangen und haben sich in Gemeindeverbände zu¬

sammengeschlossen, in denen nach Ansicht der Herren

Sozialdemokraten nur die Bauern zu reden haben,

in Wirklichkeit aber eine paritätische Vertretung be¬

steht, wo also die Arbeiter mit dem gleichen Rechte

mitznreden haben. Es ist versucht worden, die Ver¬

waltung der Krankenkassen in den Gemeinden ehren¬

amtlich ausznüben. Das hat anfangs Schwierigkeiten

bereitet, man hat aber getrachtet, die Sache zu ver¬

bessern. In kurzer Zeit ist es gelungen, einen be¬

deutenden Anhang für dieses Gemeindekrankenkaffen-

systeni, später Ortsstellensystem zu finden, so daß

heute in Oberösterreich unter den zirka 500 Ge¬

meinden 400 Gcnieindcn Ortsstellen haben, die in

einem Landesverband vereinigt sind. Es ist nicht

gar so viel Unterschied zu dem, was in diesem Ge¬

setze vorgesehen ist und was sich Herr Bundesminister

Resch vorstellt, der auch davon spricht, daß man

eventuell Ortsstellen wird schaffen müssen. Der

Unterschied ist natürlich der, daß die Verwaltung

ehrenamtlich geschieht. Der Herr Präsident Eldersch,

der die Ausführungen meines Kollegen Zangel

kritisiert hat, hat vollständig vergessen, daß es

wahrscheinlich keine Krankenkasse gibt, die mit so

niedrigen Verwaltnngskosten arbeiten kann.

Ich habe Ihnen versprochen, nicht lange darüber

zu reden, ich will es auch nicht tun, aber ich-stehe

auch nicht an, zu sagen, daß, wenn die Oberöster¬

reicher sehen werden, daß die Landeskrankenkassen,

die nach diesem Gesetz statuiert sind und gebildet

oder etwas umgebaut werden, besser arbeiten als

ihre Ortsstellen oder ihre Landesverbände, sie dann

nicht anstehen werden, sich dieses Gesetz voll zu

eigen zu machen und die Ortsstellen unizuwandeln.

Die oberösterreichischen Bauern brauchen Sie nicht

als rückständig anznsehen, die wissen schon, was sie

tun sollen. Umgekehrt glaube ich, daß der Herr

Bnndesminister es sich überlegen wird, eine Sache,

die im ganzen Land und ebenso auch im Lande

Salzburg heute anerkannt ist, mit Gewalt abzn-

schaffen, und ich weiß nicht, was für einen Staub

das im Land Oberösterreich aufgewirbelt hätte, wenn

der Herr Minister cs getan hätte oder wenn das

Gesetz nicht den 8 244 beinhalten würde.

Man kann nicht oft genug daran erinnern, daß

zwischen den industriellen und den landwirtschaft¬

lichen Arbeitern hinsichtlich der Krankenversicherung

ein großer Unterschied besteht. Wenn der Industrie¬

arbeiter erkrankt, so kann der Unternehmer einen

kranken Arbeiter nicht brauchen, der Arbeiter muß

sofort ins Spital gehen, er niuß in die öffentliche

Krankenpflege gehen, während draußen auf dem

Lande der Dienstbote im Haus bewirtet und ver¬

pflegt wird, ich sage es hier zu Ehren der Bauern¬

schaft, in den weitaus meisten Häusern genau so

wie ein Familienmitglied. (So ist es!) Es wird

der Arzt geholt, und bei sehr vielen Erkrankungen,

die in einigen Tagen vorühergehen, ist der Mann

nicht aus der Kost ausgetreten, er ist auch nicht
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aus dem Lohnverhältnis gekommen, das Lohnver¬

hältnis läuft weiter. So kenne ich zum Beispiel

Ortsstellen in Oberösterreich, welche den Beschluß

gefaßt haben, den Arbeiter bis zu einer dreiwöchigen

Erkrankung zu behalten, wenn er selbst einwilligt.

Es kommt nämlich auch vor, daß Arbeiter, welche

von Eltern abstammcn, die einen kleinen Besitz

haben, schon am ersten Tag ihrer Krankheit ver¬

langen, zu der Mutter, zum Vater geführt zu

werden. Natürlich widerspricht man dem nicht, und

dann wird ihm genau so wie in den anderen

Krankenkassen das Krankengeld ansgezahlt.

Aber hier ist noch ein weiterer Unterschied, den

schon der Herr Abg. Födermayr erwähnt hat und,

wie ich glaube, auch ein Redner meiner Partei.

Das ist der Unterschied — und das können Sie

mir und uns allen, die wir die Versicherungs-

methodcn in der Landwirtschaft kennen, nicht wider-

legcn —, daß tatsächlich in der Landwirtschaft

bisher und auch in Zukunft der Bauer die Kranken-

kasscnbeiträge zahlt. Da mögen Sic sagen, was Sie

wollen, ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen,

daß nicht der Arbeiter, sondern der Bauer sie zahlt.

Es ist kurz und schnell bewiesen. Wenn wir die

Jahre betrachten, seitdem die Krankenversicherung

zufolge der VII. Novelle eingeführt wurde, so sehen

wir, daß die Löhne nicht gefallen, sondern in Ober¬

österreich gestiegen sind. Nicht etwa so, wie der

Herr Präsident Eldersch gemeint hat, daß der Ver¬

sicherungsbeitrag vom Lohn abgezogen wird, sondern

der Bauer zahlt heute mehr für seinen Arbeiter,

als er im Jahre 1922 gezahlt hat. Nun frage ich

Sie: Ist die Lage in der Landwirtschaft eine der¬

artige, daß sich für den Bauer die Möglichkeit er¬

gäbe, mehr zu zahlen als damals? Sicherlich nicht!

In den Jahren 1922, 1923 und noch 1924 war

die Lage des Landwirtes besser als heute. Man

kann sagen, sie war nie so trist wie heute. Trotzdem

wird den landwirtschaftlichen Arbeitern der gleiche

Lohn ausgezahlt wie damals und das, was die

Krankenversicherung kostet. Sie dürfen nicht glauben,

daß vielleicht diese Versicherung in den Ortsstellen

so billig kommt. Sie kommt vielleicht teurer als

anderswo. Sie kommt deswegen teurer, weil es bei

diesen Ortsstellenversicherungen keine Einschränkungen

für Ärzte und Apotheken gibt. Da werden die

gleichen Medikamente verschrieben, als ob der Bauer

und die Bäuerin selbst erkrankt wäre. Anderseits

stehen auch gewöhnlich die Ärzte nicht an, den

Privattarif zu rechnen; daher sind diese Beträge

nicht niedrig, sie werden direkt vom Bauern gezahlt,

und er hat bis jetzt keine Möglichkeit, zu sagen:

„In jenem Fache bringe ich mehr herein", so daß

er diese Mehreinnahme sozusagen indirekt als Ab-

zugspvst ansehen könnte.

Der Kollege Eldersch hat von einer Brunncn-

vcrgiftung gesprochen. Na, ich weiß nicht, was für

eine Antwort Sie bekommen, wenn Sie nach Ober¬

österreich gehen und dort fragen. Fragen Sie nicht

die Bauern, die sind ja in Ihren Augen nicht oder

sehr wenig vertrauenswürdig, fragen Sie die Arbeiter,

und Sie werden allgemein hören, daß sie dort mit

dieser Versicherung zufrieden sind, mit Ausnahme

einiger weniger. Natürlich: allen Menschen recht getan,

ist immer eine Kunst, die niemand kann.

Kollege Eldersch hat weiters davon gesprochen,

daß hauptsächlich durch den Einfluß des Landbundes

betreffs der Wöchner'mnenfürsorge eine Verschlechterung

eingetreten ist, und meinte, wir sollten doch einmal

etwas menschlicher denken und hygienischer sein, um

die Degeneration zu verhindern, die dadurch entstehe,

daß die Wöchnerinnen nicht zwölf Wochen feiern.

Meine Herren, dem kann ich nicht beipflichten, da

muß ich das Gegenteil behaupten. Erinnern Sie sich

an die, Gott sei Dank, verflossene Zeit des Militarismus.

Woher sind die besten Soldaten gekommen? Glauben

Sie, daß in den früheren Zeiten die Bäuerinnen

sechs Wochen vor der Entbindung und sechs Wochen

nach der Entbindung feiern konnten? Und doch sind

die besten Soldaten aus der Landbevölkerung hervor¬

gegangen. Sehen Sie sich heute unsere Wehrmacht

an. Welche Burschen sind am kräftigsten? Die aus

der Landbevölkerung. Gerade das Gegenteil von dem,

was Sie behaupten, ist der Fall. Nicht bei der

Landbevölkerung ist eine Degeneration zu verzeichnen,

sondern man findet sie vielmehr in der Stadt. Wir

sind nicht so grausam, meine Herren, wie Sie viel¬

leicht glauben, daß wir den schwangeren Bäuerinnen

und Arbeiterinnen vielleicht zumuten, die schwersten

Arbeiten zu verrichten, bis zu ihrer schweren Stunde,

oder ihnen zunmten, daß sie, kaum daß die Ent¬

bindung vorüber ist, wieder alle Arbeiten verrichten.

Das ist nicht der Fall. Wir denken schon menschlich.

Aber wir sagen, daß die Schwangerschaft und die

Entbindung keine Krankheit, sondern ein Natur¬

ereignis ist, das eintretcn muß, wenn die Menschheit

nicht aussterben soll. Deswegen kann man diese Fälle

nicht als ausgesprochene Krankheitsfälle behandeln.

(Heiterkeit und Zwischenrufe.) Sic lachen darüber,

aber so ist cs doch. Es geht doch nicht anders auf

der Welt zu. Es muß Schwangerschaften und Ent¬

bindungen geben. (Glöckel: Es handelt sich um

die Arbeitsfähigkeit!) Das wissen wir, aber wenn

die Frau selbst sagt, sie will arbeiten und sich etwas

bewegen, wird man ihr doch nicht sagen: „Du darfst

nicht arbeiten, damit Du die sechs Wochen cinhaltcn

kannst!"

Herr Kollege Eldersch hat weiters gesagt: Die

Landbüudler sind nicht die Bauern. Wenn ich Ihnen

sagen würde: Die Sozialdemokraten sind nicht die

Arbeiter, so würden Sic sagen: „Bitte, wir sind die

Arbeitervertreter!" Ich sage auch nicht, daß wir

unbedingt und ausschließlich Bauernvertreter sein

wollen oder sein müssen, denn soweit das Land-
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bundprogramm bekannt ist, haben wir uns nicht ans

den Bauernstand allein beschränkt; und ich glaube,

tvir haben auch bewiesen, daß wir ein Interesse an

der Schaffung einer Versicherung haben, die bestehen

kann und möglich ist. Machen Sie die schönste Ver¬

sicherung auf der Welt, schreiben Sic Ziffern hinein,

die jedem Arbeiter nur so ein glückseliges Lächeln

abringcn; wenn Sie die Menschen nicht haben, die

die Versicherung zahlen können, werden Sic eine

Menge von Arbeitern als Arbeitslose auf den

Straßen sehen, wie Sie sie in der Industrie und in

den Städten finden, auf dem Land Gott sei dank

noch nicht. Es ist alles durch eine gewisse Natnr-

kraft beschränkt. Wenn der nicht mehr vorhanden

ist, der zahlen kann, nutzt die schönste Versicherung

nichts.

Der Kollege Eldersch hat auch so gesprochen, als

wenn die Vertreter des Landvolkes überhaupt nie

ein Herz für die Arbeiter gehabt hätten und cs nur

Ihr Verdienst gewesen wäre, daß die Sozial¬

versicherung gemacht wurde. Ich möchte darauf auf¬

merksam machen, daß cs gerade die von Ihnen ge¬

haßten Landbündler waren, die im Jahre 1920

schon im oberösterrcichischcn Landtag den Antrag

gestellt haben, wenn nicht der Bund innerhalb eines

halben Jahres eine Arbeiterversicherung schafft, so

müßte das Land darangehen, eine Arbeiterkranken-

versichcrnng zu schaffen. Damit ist, meine ich, ohne

cs lang ausführen zu müssen, bewiesen, daß wir auch

schon damals damit rechneten, unseren Arbeitern das

zu geben, was des Arbeiters ist, um ihn auf diese

Weise auf dem Lande zu erhalten und der früher

schrecklichen Auswirkung der Landflucht einen Damm

entgegensetzen zu können. (Lebhafter Beifall und

Hän d ekl ätschen.)

Frau Seidel: Hohes Hans! Wenn man die

Ausführungen der einzelnen Herren, die von den

Mehrheitspartcien hier sprachen, gehört hat, so kann

man, wenn nian die Verhältnisse gar nicht kennt,

zu der Meinung kommen, daß es ein idealeres

Leben als das eines landwirtschaftlichen Arbeiters

in Österreich überhaupt nicht geben könne. Und

wenn Sic sagen, daß für den landwirtschaftlichen

Arbeiter und die landlvirtschaftlichc Arbeiterin für

alle Fälle des menschlichen Lebens, für alle die

traurigen Vorkommnisse so glänzend vorgesorgt ist,

wie Sie cs eben darstellen, dann könnte man zu

dem Schlüsse kommen: Wozu niachen Sie dann die

Landarbeiterversichernng? Wenn das so richtig wäre,

was Sie sagen, daß der landwirtschaftliche Arbeiter

das idealste Leben in Österreich führt, dann kann

ich es mir nicht mit den Klagen über die ständige

Landflucht zusammenreimen, die wieder von der

anderen Seite, von der Arbeiterschaft, damit be¬

gründet wird, daß die Arbeitsvcrhältnisse auf dem

Lande draußen sehr schlecht sind, daß lange Arbeits¬

zeiten herrschen, daß die Leute vor allem menschen¬

unwürdig untergebracht sind und daß so in keiner

Weise für die traurigen Zwischenfälle des Lebens

vorgesorgt ist. Wenn die Landarbeiterversicherung

jetzt endlich, man muß wohl sagen, vor allem infolge

des Drängens der sozialdemokratischen Vertreter der

Landarbeiterschaft, gemacht wird, so können wir bei

der Beratung des Gesetzes sehr deutlich sehen, daß

Sie dabei von dem Standpunkt ausgchen: Wenn

schon eine Landarbeiterversicherung gemacht tvird,

so muß sie prinzipiell schlechter sein wie die Ver¬

sicherung, die man für die Industriearbeiter gemacht

hat. Das kann inan Ihnen bei verschiedenen Para¬

graphen des Gesetzes Nachweisen. Und weil das der

Fall ist, haben wir auch eine ganze Anzahl von

Abänderungsanträgen gestellt.

Einer der ersten Abändernngsanträge, die wir

gestellt haben, war der, daß auch die Familien-

versicherung in die Landarbeiterversicherung auf¬

genommen werde, so wie es in der Arbeiterversiche¬

rung ist. Ihre Herren kommen nun und sagen, daß

das für die Arbeiter in der Landwirtschaft nicht

so notwendig sei wie für den gewerblichen Arbeiter,

denn wenn jener krank wird, dann tvird er gepflegt,

hat Wohnung und Kost, mit einem Wort, auch

wenn er krank wird, geht es ihm in der Land¬

wirtschaft glänzend. Wir meinen aber, daß man

eine solche Versicherung nicht machen darf, die, wie

ich gerne zngeben will, anfgebaut ist auf die einzelnen

Fälle, die bei Ihnen draußen Vorkommen. Aber ich

bestreite es, daß durchweg alle Arbeitgeber so

menschenfreundlich und human sind, wie es von

Ihnen dargestellt wird, weil wir ja sehr genau

wissen, daß in der Presse, die sich mit Landarbeiter¬

fragen beschäftigt, immer wieder die Klagen laut

werden, daß erkrankte Arbeiter, sterbende Arbeiter

hinausgewiesen werden aus den Höfen, daß cs den

Menschen, wenn sie krank werden, an jeglicher

Pflege und Betreuung mangelt und daß die kranken

Menschen oft viel ärger behandelt werden als das

erkrankte Vieh. Sie stehen ans dem Standpunkt, in

der Landarbeiterversichernng ist die Familienversiche¬

rung nicht notwendig. Wir meinen, daß sie gerade

dort auch notwendig ist, weil die obligate Familien-

versicherung vor allem auch vorbeugend wirkt. Das

ist doch überall so — und die Menschen auf dem

Lande werden keine Ausnahme machen von der

Mentalität auch der städtischen Bevölkerung —: wenn

irgend jemand, der krank ist und diese Krankheit,

weil ja der Erkrankte in der Regel ein Laie und

kein Arzt ist, nur für eine Kleinigkeit ansieht, so

wird er sich den Arzt ' nicht holen lassen, wenn

er selber für die Kosten des ärztlichen Besuches

aufkommen muß. Der, der erkrankt ist, sich aber

keinen Arzt holen läßt, weil ihm die Mittel dazu

fehlen — und die fehlen ja auch den landwirt¬

schaftlichen Arbeitern sehr häufig, weil sie ja schlecht

bezahlt sind —, der, der den Arzt nicht rechtzeitig
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kommen läßt, weil er sich cinbildet, es fehlt ihm

ohnehin nur eine Kleinigkeit, büßt diesen Leichtsinn

oder diese Leichtgläubigkeit mit einer viel längeren

Krankheitsdauer oder Folgeerscheinungen, die auch

durch spätere ärztliche Behandlung nicht mehr zu

beheben sind. Dazu kommt noch das eine, daß ja

niemand gerne zahlt; das ist ganz selbstverständlich.

Der Mensch, der heute jung und gesund ist, wird

nicht gerne und nicht leicht eine freiwillige Ver¬

sicherung eingehen, weil, solange die Menschen gesund

sind, sie alle miteinander ans dem Standpunkte

stehen: No, ich bin ja ohnehin gesund, mir wird

nichts fehlen, meine Eltern waren gesund, meine

Großeltern sind alt geworden. Mit einem Wort,

wenn die Leute nicht gezwungen werden, zu den

Kosten der Versicherung mit beizutragen, wenn die

Familienvcrsichernng nicht obligatorisch ist, so hat

dieses Fehlen der obligatorischen Versicherung sicher

ungeheure gesundheitliche Schäden im Gefolge, die

wir dadurch verhindern wollten, daß wir beantragt

haben, es soll so wie in die Arbeiterversichernng

auch in die Landarbeitervcrsicherung die Familien¬

versicherung mit einbezogen werden.

Aus denselben Besorgnissen um die Gesundheit

der landwirtschaftlichen Bevölkerung stammen auch

unsere Anträge, die wir bezüglich Abänderung des

8 53 des Versicherungsgesetzes gestellt haben, das

gegenwärtig behandelt wird. Wir haben den Antrag

gestellt, daß in dem 8 53 der zweite Absatz über¬

haupt gestrichen werden soll. Wir haben schon im

Ausschuß die Erfahrung gemacht, daß man mit

Ihnen nach der Richtung hin nicht reden kann,

und wir sind nicht der Meinung, daß Sie jetzt

diesen Antrag annehmen werden. Aber wir sind

der Meinung, daß es vielleicht doch noch möglich

ist, Sie dazu zu bringen, daß Sie in dem zweiten

Absatz dieses 8 53 das Wörtchen „oder" streichen,

so daß dann jede Frau, die einer Entbindung ent¬

gegengeht, anders behandelt wird, als das hier

durch die Versicherung der Fall ist. Dieser Absatz 2

in dem 8 53 sagt, daß den Frauen, die mit dem

Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben oder von

ihm die Verpflegung erhalten, in den acht Tagen

nach Beibringung des Nachweises der erfolgten Ent¬

bindung ein Bauschbetrag flüssigzumachen ist. Wir

stellen den Antrag, daß das Wörtchen „oder" zu

streichen ist, weil wir ja sehr genau wissen, daß cs

in der Landwirtschaft viele Tausende von Frauen

gibt, die zwar zu irgendeinem Landwirt oder Bauern

in die Arbeit gehen, aber nicht mit ihm in Haus¬

gemeinschaft leben und von ihm verpflegt werden,

die deswegen arbeiten gehen müssen, weil der Mann

ein landwirtschaftlicher Arbeiter ist, sich zu wenig

verdient und die Frau auf dem Lande genau so

zur Erhaltung der Wirtschaft beitragen niuß, wie

das die gewerblichen Arbeiterinnen in der Stadt

machen müssen. Und nun ist die Sache in der

Praxis so, daß, wenn eine Frau entbindet, die

nicht in der Hausgemeinschaft lebt oder bloß die

Verpflegung erhält, keinen Anspruch auf den Betrag

hat, der als Wöchnerinncnunterslützung gegeben wird,

daß Sie diese Frau mit dem sogenannten Bausch¬

betrag abfindcn wollen. Da frage ich Sie nun:

Was soll denn diese Frau mit dem Bauschbetrag

anfangen, der nach der Untergrenze der 4. Lohn¬

klasse bemessen wird und der im glücklichsten Fall

die Höhe von 36 8 erreicht? Auf Begehren der

Schwangeren kann die Hälfte des Betrages schon

vor der Niederkunft ausgezahlt werden. Sie müssen

zugeben, daß eine Entbindung auch auf dem Lande

draußen, auch dort, wo man sie als sogenanntes

„freudiges Ereignis" ansieht, doch in vielen Fällen

eine wirtschaftliche Katastrophe bedeutet, weil die

Frauen häufig nicht in der Lage sind, dafür vorzu¬

sorgen, daß die Kinderwäsche und alle die Behelfe

angeschafft tvcrden, die man braucht, bnmit eine

Entbindung vor sich gehen kann und damit das

Kind gepflegt und aufgezogen werden kann. Man

innß zugeben, daß diese Hilfe von 36 8 geradezu

eine Lächerlichkeit ist.

Dazu kommt noch, daß auf dem Laude draußen

in den Gemeinden die Frauen nicht die Beihilfe

haben, die in den größeren, besonders in Jndustrie-

gemcinden oder gar in der Geureinde Wien den

Wöchnerinnen gegeben wird. Wenn in Wien irgcnd-

etne Frau entbindet, die nach Wien zuständig ist,

bekommt sie für das Kind von der Gemeinde Wien

eine vollständige Säuglingsausstattung, die wahr¬

haftig mehr kostet als diese 36 8, die Sie draußen

den Wöchnerinnen geben wollen. In einzelnen

Jndustriegcmeinden, die von Angehörigen unserer

Partei vertvaltet werden, ist auch bereits die Ein¬

führung getroffen, daß den Frauen Wäschestücke zur

Entbindung beigcstcllt werden, mit einem Wort, die

Gemeinschaft, in der die Frau lebt, trägt mit dazu

bei, der Frau diese schwere Stunde zu erleichtern.

Sie wollen nun auch etwas für die Frauen tun

und geben ihnen diesen Pauschbetrag von 36 8.

Wir haben im Ausschuß beantragt, daß nian nicht

den zwanzigfachen Betrag der untersten Lohngre^ze

der vierten Lohnkategorie gibt, sondern mindestens

den dreißigfachen Betrag, das wäre die horrende

Sumine von 54 8. Diesen Antrag haben Sie aber

abgelehnt.

Wir sehen überhaupt, daß in diesem Paragraphen

die Frauen bedeutend schlechter behandelt werden

als in der Arbeiterversicherung. In der Arbeiter-

Versicherung wird durch den 8 55 der satznngs-

mäßigcn Mehrleistungen bestimmt, daß den Ver¬

sicherten eine Stillprämie durch 26 Wochen gewährt

werden kann. In der Landarbeiterversichernng heißt

es, aber auch unter den Mehrleistungen der Kasse,

daß durch Satzung bestimmt werden kann, daß die
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Wöchnerinnen eine Stillprämie, längstens aber bis

zum Ablauf der zwölften Woche, bekommen. Da

sehen Sie den großen Unterschied zwischen der

Arbeiterversicherung und der Landarbeiterversicherung.

In der Arbeitervcrsicherung kann durch Satzung

bestimmt werden, daß die Stillprämic selbstverständ¬

lich neben dem Krankengeld und dem Entbindungs-

bcitrag bis zur 26. Woche gewährt wird, während

das in der Landarbcitervcrsicherung nur bis zur

zwölften Woche der Fall sein wird. Und auch das

bedeutet schon eine Mehrleistung der Kasse, die erst

durch Satzungen festgestellt werden soll. Allerdings

gibt es Herren, die meinen, daß auch das noch

zuviel ist, weil diese 36 8 Pauschbetrag, den eine

Wöchnerin ans dem Lande bekommt, wenn sie ver¬

sichert war, ein Betrag ist, den die Frau des Besitzers

nicht erhält. Der Herr Abg. Strießnig hat das ln

die Worte gekleidet: Warum soll es die Magd besser

haben als die Frau? Daraus geht so deutlich hervor,

nicht bloß, wie sie den Menschen ans dem Lande

cinschätzcil, sondern auch, wie sie die Frau draußen

auf dem Lande einschätzen. Diese Einschätzung kann

man nicht anders als eine barbarische bezeichnen,

die aus dem Standpunkt hervorgeht: Zuerst kommt

das Vieh, weil es etwas kostet, dann kommt vielleicht

der Mann, und zum Schluß kommen halt die Wciber-

leut! Nur aus dieser Mentalität ist es zu verstehen,

daß Sie eine solche Haltung gegenüber unserer

berechtigten Forderung einnehmen, dafür zu sorgen,

daß die Frauen mehr Stillprämien bekommen und

einen größeren Entbindnngsbeitrag erhalten. Wir

verlangen das ja nicht, um Ihrer Landwirtschafts¬

kasse die Sie da haben, irgend etwas wegzunchmen, um

Ihre Kasse auszuplündern, wir verlangen das nur

im Interesse der gebärenden Frau, weil wir wissen:

nur dann, wenn die Frau halbwegs von materiellen

Sorgen befreit ist, wenn sie nicht durch die Not

gezwungen ist, gleich nach der Entbindung aufzu¬

stehen und zu arbeiten, wird sie ihrem Körper auch

die notwendige Schonung auserlegen. Und diese

Schonung ist notwendig, sowohl für den Körper der

Frau des Besitzers der Landwirtschaft wie für die

landwirtschaftliche Arbeiterin. Es zeigt von einer

ganz falschen Einschätzung der Mutterschaft, wenn Sie

ans einem so kleinlichen und engherzigen Standpunkt

stehen. Ich habe vorhin gesagt, daß Sie der Meinung

sind, daß die Landarbeiterversicherung prinzipiell

schlechter sein müsse als die Arbeiterversicherung,

und das kann man auch beweisen, wenn man sich

andere Paragraphen in der Landarbeiterversicherung

anschaut. Sie scheinen auf dem Standpunkte zu stehen,

daß auf dem Lande alles billiger ist, daß auch das

Sterben und das Begrabenwerden viel billiger ist,

und darum konnten Sie sich nicht dazu aufschwingen,

unseren Antrag anzunehmen, der verlangt, daß, wenn

ein Versicherter auf dem Lande draußen stirbt, den

Hinterbliebenen von den Kassen derselbe Betrag als

Begräbnisgeld angewiesen wird, wie das in der

Arbeiterversicherung der Fall ist.

In der Arbeitervcrsicherung bekommen die Hinter¬

bliebenen als Begräbnisgeld einen Betrag von 80 8,

wogegen in der Landarbeiterversicherung, weil es sich

ja nur um landwirtschaftliche Arbeiter handelt, die

Hinterbliebenen einen Betrag von 60 8 bekommen

— cs besteht also hier eine Differenz von 20 8 —,

den zu erhöhen Sie sich absolut nicht entschließen

konnten.

Andere Verschiedenheiten finden wir auch, wenn

wir uns die Unfallversicherung anschauen und da

betrachten, wie die Kinder der Unfallrentner be¬

handelt werden. Wenn in der landwirtschaftlichen

Versicherung ein Arbeiter sich einen solchen Unfall

zngezogen hat, daß er mindestens zwei Drittel der

Vollrente erhält, ist er ja ohnehin schon ein fast

arbeitsunfähiger Mensch. Wer nur einen kleinen

Unfall erlitten hat, wird ja in der Landarbeiter-

Versicherung überhaupt nicht berücksichtigt, ein Unfall,

der eine Erwcrbsvermindernng von nur 15 Prozent

beinhaltet, zählt überhaupt nicht, und wenn ein land¬

wirtschaftlicher Arbeiter zwei Drittel der Vollrente

erhält, ist er wirklich schon arbeitsunfähig. Und

wenn der Mensch das Unglück hat, Kinder zu haben,

für deren Erziehung er zu sorgen hat, bekommt er

selbstverständlich, weil er ja so ein Zwcidrittclrentner

ist, einen Erziehungsbeitrag für das Kind. Aber er

bekommt diesen Erziehnngsbeitrag für das Kind nur

bis zum 14. Jahre, offenbar deshalb, weil Sic auf

dem Standpunkt stehen: Was braucht denn das

Kind von so einem landwirtschaftlichen Arbeiter, der

da ein Krüppel ist, irgend etwas zu lernen! Das

Kind ist 14 Jahre alt, soll es halt arbeiten gehen,

soll es in den Wald gehen, bei einem Bauern sich

als Hüterbub oder sonst etwas verdingen, lernen

braucht das Kind nichts! Und nur in ganz besonders

berücksichtigungswürdigen Fällen, wenn das Kind

ein körperliches oder geistiges Gebrechen hat, sind

Sie geneigt, dem Kind eines solchen Verletzten eine

Rente bis zum 16. Jahre zu gewähren. In der

Arbeiterversicherung sehen wir, daß das Kind eines

Unfallrentners bis zum 16. Lebensjahre von Hans

aus einen Erziehungsbeitrag zu bekommen hat, und

in den anderen Fällen, wenn eine besondere beruf¬

liche oder fachliche Ausbildung notwendig ist oder

wenn das Kind ein körperliches oder geistiges Ge¬

brechen hat, wird diese Rente bis zum 18. Jahre

weitergezahlt. Wir haben im Ausschuß bei der Be¬

ratung dieses Gesetzes verlangt, daß diese Bestim¬

mungen der Unfallversicherung auch in die Land-

arbeiterversichernng ausgenommen werden. Diese An¬

träge haben Sie, ich möchte fast sagen, selbstverständ¬

lich, abgelehnt, auch alle anderen Anträge, die tvir

dann noch bei den verschiedenen Paragraphen gestellt

haben, wo es sich um Kinderrenten gehandelt hat, wo

wir überall die Ungleichung an die Bestimmungen
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der Arbeiterversicherung verlangt haben. Sie sind

von Ihnen abgelehnt worden, so daß wir, wenn

es sich um Kindcrzuschüsse handelt, durchweg

bemerken, daß die Kinder der Landarbeiter überall

schlechter gestellt sind als die Kinder der versicherten

Industriearbeiter.

Sie sagen, daß das Gesetz ein ungeheurer Fort¬

schritt ist. Wir werden für das Gesetz stimmen, wir

werden, wie wir auch schon im Ausschuß erklärt

haben, für diese schlechte Versichernng der Land¬

arbeiter stimmen, weil wir dann die Möglichkeit

haben werden, so lange zu arbeiten, bis diese Ver¬

sicherung mindestens so gut ist wie die schlechte

Versicherung der Industriearbeiter. So wie wir

darum kämpfen werden, daß die Arbeiterversicherung

eingeführt und verbessert wird, werden wir das

auch bei der Landarbeiterversicherung tun. (Beifall.)

Nachstehender, genügend Unterzeichneter Antrag

Du da wird zur Verhandlung gestellt:

„Der Bundesminister für soziale Verwaltung wird

aufgefordert, im Verordnungswege zu verfügen, daß

die Halbpechcr in die Versicherung der Landarbeiter,

die Ziuspechcr in die der Selbständigen einbezogen

werden; er wird ferner aufgefordert, nähere Be-

stimmnngen über die Bcitragslast der Pecher zu

erlassen."

Mayrhofer: Hohes Haus! Alle die Bemän¬

gelungen, die int Laufe der Debatte an den: vor¬

liegenden Gesetz gemacht wurden, lassen sich auf

zwei Quellen zurückführen. Die eine ist der Umstand,

daß die Kreise der Bevölkerung, die die Lasten der

Versicherung zu tragen haben werden, nicht eine

solche Tragfähigkeit aufweiscn wie die Kreise der

Volkswirtschaft, die die Arbeiterversicherung zu tragen

haben. Die andere Quelle ist die, daß die Verhält¬

nisse der Landarbeiter doch grundverschieden sind

von jenen der industriellen und gewerblichen Ar¬
beiter.

Diese unsere grundsätzliche Auffassung hat ja

dazu geführt, daß wir uns von allem Anfang an

dagegen zur Wehr gesetzt haben, daß die Land-

arbciterschaft in die allgemeine Arbeitersozialver¬

sicherung einbezogcn werde. Es ist aber ungerecht¬

fertigt, uns vorzuwerfen, wir wollten keine Ver¬

sicherung unserer Landarbeiter, wir hätten kein Herz

für sie. Ich erinnere daran, daß, als die allgemeine

Arbeiterversicherung hier im Hause beschlossen wurde,

am selben Tag hier der Antrag gestellt wurde, daß

auch der Landarbeiterschaft mit einem Sozialver¬

sicherungsgesetz unter die Arme gegriffen werden soll.

Die Versicherung soll also den Verhältnissen der

Landwirtschaft entsprechend gemacht werden. Wir

sagen, daß die Verhältnisse des Landarbeiters, daß

der Verlauf seines Lebens ein viel günstigerer und

glücklicherer ist als beini Industriearbeiter. Ich

verweise einmal auf den großen Unterschied zwischen

der abwechslungsreichen Arbeit, die der Landarbeiter

zu verrichten hat, und der monotonen fabrikmäßigen

Tretmühlenarbeit, die vielfach der industrielle Ar¬

beiter zu leisten hat. Wir bedauern ihn dafür, aber

wir können daraus auch ablciten, daß die Lage des

Landarbeiters denn doch im Vergleich zum Industrie¬

arbeiter, schon was die Arbeitsweise betrifft, eine

andere und bessere ist.

Darum ist auch die Unterstützungsbedürftigkeit des

Landarbeiters keine so große wie jene des Industrie¬

arbeiters und darum darf man uns nicht sagen, wie

es die Frau Abg. Seidl getan hat, daß, wenn wir

hier in diesem neuen Gesetz manche geringere Sätze

für die Leistungen der Kaffe haben, als sie bei der

allgemeinen Arbeiterversicherung bestehen, wir prin¬

zipiell darauf ansgingen, etwas Schlechteres zu

schaffen, als es die industriellen und gewerblichen

Arbeiter haben. Wir wollen das Bestmögliche

schaffen, und wir bedauern selbst, daß bic. Lage der

Landwirtschaft uns nicht gestattet, noch Besseres zu

bringen, als wir jetzt zu bringen vermögen.

Daß ein beträchtlicher Unterschied zwischen den

Verhältnissen bei der Jndustriearbeiterschaft und

der Landarbeiterschaft besteht, ist keine österreichische

Erfindung, das wird auch in anderen Ländern

anerkannt. Selbst das Internationale Arbeitsamt in

Genf, gewiß eine Stelle, die die Ansmerksamkeit der

ganzen Welt verdient, hat die Sonderstellung der

Landwirtschaft in bezug auf die Sozialversicherung

anerkannt. Wir handeln also nur in Konsequenz

dieser internationalen geltenden Anschauung, wenn

wir hier in Österreich eine Sondcrversicherung für

die Landarbeiterschaft in die Wege geleitet haben.

Wir freuen uns vonr Standpunkt der bäuerlichen

Vertreter aus, daß cs auch gelungen ist, in diesem Vcr-

sicherungswerk einen kleinen Anfang für eine Selb-

ständigenversicherung zu machen. Es ist ja auch wirklich

jchwer, die Grenze zwischen dem landwirtschaftlichen

Arbeiter und dem selbständigen kleinen Landwirt

zu finden. Der Kleinhausbesitzer auf dem Lande

lebt zum Teil vom Ertrage seiner eigenen Wirt¬

schaft, zum ebenso großen oder vielleicht noch

größeren Teil aber von dem Verdienst, den er für jene

Arbeit erhält, die er als Lohnarbeiter leistet. Die

kleinen und auch die mittleren Landwirte haben

infolge der wirtschaftlichen Notlage heute so schwer

zu tragen, daß wir uns dem Rufe der kleinen Land¬

wirte nach einer Sclbständigenversichernng nicht ver¬

schließen konnten, und ich halte es für eine der

besten Errungenschaften, die mit diesem Gesetze erreicht

werden, daß die kleinen Landwirte, daß die Bauern

selbst sich auch versichern können für den Fall der

Krankheit, des Unfalls und auch für das Alter unb

die Invalidität. Nicht geringer ist oft der Jamnier

des alten Bauern, der arbeits- und erwerbsunfähig

geworden ist, der durch Schicksalsschlägc seine Familie

verloren hat, als der des altgewordenen Landarbeiters,

und nicht besser ist sein Los. Darum ist es recht
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und billig und als eine Errungenschaft dieses Gesetzes

zu bezeichnen, über die wir uns freuen dürfen, daß

auch der alte selbständige Bauer nun nicht mehr

mit solcher Sorge au seine alten Tage zu denken

braucht.

Sehr arg bekrittelt wlirde an diesem Gesetzent¬

wurf, daß die Familienversicherung nicht obligatorisch

cingesührt wurde. Als Niederösterreicher könnte ich

mich billig daraus berufen, daß wir in Nieder¬

österreich ja schon eine Familienkrankenversicherung

cingesührt haben. Sie ist nicht obligatorisch, sie ist

freiwillig, aber sie hat immer weitere Kreise gezogen,

und wir können sagen, daß der überwiegende Teil

der Familien der Landarbeiter heute in die Ver¬

sicherung eiubezogen ist.

Wir brauchten uns vielleicht gar nicht davor zu

schrecken, wenn bei der Beschlußfassung über dieses

Gesetz die Familienversicherung obligatorisch eingc-

sührt worden wäre. Jedoch wissen wir, daß in anderen

Ländern die Krankenversicherung mehr Schwierig¬

keiten bei der Durchführung gesunden hat und daß

dort der Versuch, mit der Neueinführung der Kranken¬

versicherung zugleich die obligatorische Familien-

versicherung einzuführen, ein Wagnis bedeuten

würde. Lassen wir die Dinge werden, es ist besser

so, und es wird von dauerhafterem Werte sein, alZ

wenn wir eine Versicherung schaffen, die eine über¬

mäßige Ausdehnung annimmt und die dann infolge

der geringen Tragfähigkeit der Landwirtschaft un¬

möglich wird.

Die Familienversicherung ist nicht nur bei uns in

Österreich, sondern auch in Deutschland noch eine

freiwillige. Obwohl in Deutschland schon seit dem

Jahre 1914 eine Landarbeiterversicherung besteht,

ist die Familienversicherung nicht obligatorisch gemacht

worden, sondern ist bis heute eine freiwillige ge¬

blieben, und noch im Juni dieses Jahres, und zwar

aus dem Verbandstag der deutschen Landeskrankcn-

kassen in Dresden, ist betont lvordcn, daß die sofortige

Einführung der obligatorischen Familienversicherung

eher schaden als nutzen könnte. Die Erfahrungen

von 14 Jahren also, die man in Deutschland

gemacht hat, lassen es dort noch immer nicht rat¬

sam erscheinen, der Landbevölkerung die Familien¬

versicherung als obligatorisch aufzuzwingen, und

um so weniger, glaube ich, sollten wir uns dazu hin-

reißen lassen, einen solchen Beschluß zu fassen. Wir

werden es auch nicht tun, weil wir die Familien-

versicherung als eine freiwillige Versicherung vor¬

läufig beibehalten wollen, wenn auch das Ziel ist,

daß sich nach und nach — wenn man das Wort

sagen dürste — eine freiwillig-obligatorische Ver¬

sicherung entwickelt, daß nach und nach die Be¬

völkerung selbst verlangt, daß die als freiwillige

Versicherung eingelebte Familienversicherung als

obligatorisch festgelegt werde.

Demnach müssen wir sagen, daß jene Paragraphen,

die jetzt in Verhandlung stehen und die sich mit der

Krankenversicherung befassen, so sehr wir auch wünschen

würden, daß sie in manchen Belangen noch wciter-

gehend wären, noch mehr Hilfe brächten, doch einen

großen Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustand

bedeuten, schon deswegen, weil wir doch wissen, daß

ein großer Teil der österreichischen landwirtschaft¬

treibenden Bevölkerung bisher die Vorzüge einer

Krankenkasse nicht genossen hat und daß Hundert-

tansende von Landarbeitern und Landarbeiterinnen,

Hunderttausende von kleinen Selbständigen nunmehr

diese Wohltat genießen werden. Es ist also ein

Fortschritt für unsere landtvirtschaftliche Bevölkerung.

Bei den Beratungen gestern im Ausschuß ist auch

von den besonderen Notständen gesprochen worden,

die bei den Pechern herrschen, und es ist vom Herrn

Referenten Birbaumer daraus hingcwiescu worden,

daß es notwendig wäre, insbesondere diese armen

Leute, die eine so schwere Arbeit zu verrichten

haben, auch mit der Sozialversicherung zu bedenken.

In gleichem Sinne hat heute der Herr Abg. Duda

hier gesprochen, und er hat in diesem Sinne auch

einen Resolutionsantrag eingebracht. Nach allem,

was wir gestern und heilte gehört haben, muß man

doch sagen, daß die Scheidung zwischen den selb¬

ständigen und minder selbständigen Pechern noch eine

zu ungeklärte ist, als daß man heute schon einen

Beschluß fassen könnte. Ich stelle daher im Ein¬

verständnis mit mehreren Kollegen den Rcsolutions-

antrag (liest):

„Der Bundesminister für soziale Verwaltung

wird aufgefordert, das Arbeitsverhältnis der Pecher

zu untersuchen, und im Falle, daß die Voraussetzungen

gegeben sind, die Pecher in die Landarbeiterver

sichernng im Verordnungswege ein,zubeziehen."

Hohes Haus! Es ist heute in starken Tönen davon

gesprochen worden, daß mit diesem Gesetze ein Raub¬

zug verübt werde. Es hätte fast den Anschein er¬

wecken können, daß wir etwas Schlechtes vollbringen,

wenn wir dieses Gesetz zum Beschlüsse erheben. Ich

bin der festen Überzeugung, daß es einer der

schönsten Ehrentage des Hauses sein wird, wenn

diese Millionen Menschen, die der Herr Minister

für soziale Verwaltung nach Gruppen angeführt hat,

der Segnungen einer Versicherung gegen Krankheit

und Unfall und für Alter und Invalidität teil¬

haftig werden.

Diese Landwirtschaftsversicherung, die kein Werk

für immerwährende Zeiten ist, sondern in manchen

Dingen, wie schon Abg. Födermayr erwähnt hat,

verbessernngsfähig und verbesserungsbedürftig ist und

die wir je nach der Tragfähigkeit der Wirtschaft

zu verbessern trachten werden, ist eine Ehrenleistung

des hohen Hauses, und ich glaube, daß wir uns ihrer

nicht zu schämen brauchen, sondern auf sie stolz sein

dürfen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
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Der genügend gezeichnete, vom Abg. Mayrhofer

verlesene Resolutionsautrag Heitzinger, Mayrhofer,

Manhalter u. Gen. wird zur Verhandlung gestellt.

Die Aussprache über die 1. Gruppe ist damit

beendet. Bei der Abstimmung werden die §§ 1

bis 58 unter Ablehnung der Minderheitsanträge

zu den 88 1, 9, 29, 41, 48, 53 und 54 in der

Fassung des Ausschusses angenommen.

Damit ist die 1. Gruppe erledigt. Es wird in

die Verhandlung über die 2. Gruppe, 88 59 bis 88,

eingegangen.

Berichterstatter Birbaumer: Ich bitte das

hohe Haus, zur Kenntnis zu nehmen, daß im 8 64,

Absatz 1, lit. b, eine stilistische Änderung vorzu¬

nehmen ist. LU. b hätte demnach zu lauten (liest):

,,b) solange der Verletzte infolge des Unfalles

teilweise, aber zu niehr als einem Drittel, ein

berufsmäßiger Forst- oder Sägearbeiter aber zu

mehr als einem Fünftel erwerbsunfähig ist, jenen

Teil der Vollrente, der dem Grade der Minderung

der Erwcrbsfähigkcit entspricht (Teilrente)."

Witzany: Hohes Hans! In den 88 59 bis 88

wird die Unfallversicherung der Landarbeiter be¬

handelt. Wenn wir nun diese Bestimmungen über

die Unfallversicherung der Landarbeiter durchschauen,

so sehen wir, nach welch außerordentlichen Kämpfen

im Ausschuß und im Unterausschuß besonders in

den letzten Tagen es gelungen ist, insbesondere für die

Forstarbeiter, die den Großteil der Versicherten aus¬

machen, bedeutende Verschlechterungen hintauzuhalten.
Die Forstarbciterschaft Österreichs, die eine sehr gute

Organisation besitzt, hat sich schon vor einigen Jahren

die Unfallversicherung erobert, krankenversichert sind

ja die Forstarbeiter schon seit langem, und nun werden

auf Grund des vorliegenden Gesetzes auch die Land¬

arbeiter in die Unfallversicherung eingereiht. Da¬

gegen wäre gar nichts cinzuwenden. Hingegen kann

nicht zugegeben werden, daß die Land- und Forst¬

arbeiter, die ohnedies gute Risken in den Sätzen

bilden, die mit ihren Beiträgen a>u meisten bei¬

tragen müssen zur Erhaltung der Versicherung, eines

großen Teils ihrer erworbenen Rechte verlustig

gehen. Das, was in dem ursprünglichen Gesetze

enthalten war und den Forstarbeitcrn zugcmutet

worden ist, war derartig, daß wir als Vertreter

der Forstarbeiter in Österreich es auf keinen Fall

gelten lassen konnten, daß derartige Dinge, wie sie

hier vorgesehen waren, Platz greifen. Sie mußten

schon den Forstarbeitern zuliebe das Unfallver¬

sicherungsgesetz schaffen, aber der ganze verbissene

Grimm, der insbesondere gegen diese Versicherung

zum Ausdruck kam, hat es bewirkt, daß Sie nur

dem Drängen der Sozialdemokratie und der freien

Gewerkschaften nachgegeben haben, aber ein Gesetz

geschaffen haben, das derartig schlecht ist, daß mir

von: Standpunkt der Arbeiter aus es nicht als ein

gutes bezeicheu können. Wir erkennen daraus, daß

ihre Liebe zu den Land- und Forstarbeitern ziemlich

jungen Datums ist. Es hat schon der Herr Abg.

Eldersch in der Generaldebatte darauf hingewiesen,

daß Sie früher für die Unfallversicherung der

Arbeiter überhaupt nichts übrig hatten und daß

erst das letzte Jahrzehnt, insbesondere die Wahlen

der Jahre 1923 und 1927, Ihnen gezeigt haben,

daß der Vormarsch der Sozialdemokratie auf dem

Dorfe unaufhaltsam ist, daß die sozialistische Idee

uiarschiert und immer rascher vorwärtsgeht. Hier,

gerade bei der Unfallversicherung sieht man, daß

besonders die christlichsvziale Partei alles andere

als christlichsozial handeln wollte, daß Ihnen

hier christliches Empfinden und besonders soziales

Empfinden völlig gemangelt hat. Unser Agrarpro-

graunn, in dem wir die Versicherung fordern, aber

auch die Eroberung des Dorfes angekündigt haben,
ist ja mit eine der Ursachen, ein treibender Faktor,

daß Sie dieses Gesetz geniacht haben. Noch im

Jahre 1924, auf der Rcichsbauerutagung in Salz¬

burg, haben Sie sich gegen die bundesgesetzliche

Regelung der Landarbeitervcrsicherung, insbesondere

auch der Unfallversicherung ausgesprochen. Als im

Jahre 1925 dann die Krankenkaffen- und Unfall¬

versicherungsgesetzgebung Bundessache wurde, müßten

Sie natürlich diesen Standpunkt aufgeben und sich

der Zwangsversichcrung beugen. Damals hat einer

der Redner der christlichsozialen Landarbeiterführer

noch erklärt: Es wird uns wahrlich ein schlechter

Dienst erwiesen, wenn unseren Arbeitgebern immer

drückendere Lasten aufcrlegt werden. Die Zwangs¬

krankenkasse schädigt den Besitzer, da er nur stets

tiefer in den Sack greifen muß.

Wahrlich eine herrliche Kategorie von Führern,

die die christlichen Landarbeiter haben! Die Bauern

sagen niit Recht, solche Führer brauchen wir

nicht zu fürchten, und beharren auf dem Stand¬

punkt, daß sie insbesondere bei den Landarbeitern

die Herren bleiben wollen. Doch die Zeit bleibt

nicht stehen, und die Entwicklung der wirtschaftlichen

Verhältnisse, die zum Widerstande gegen die Arbeit¬

geber anspornt, hat auch mitgewirkt, daß endlich

dieses Gesetz zustande kam. Es bedeutet gerade für uns

Sozialdemokraten eine außerordentliche Genugtuung,

daß Sie dem Drängen der Sozialdemokraten nach¬

geben nlußten, daß es uns gelungen ist, unseren

Willen durchzusetzen und den Herren Bauern ent¬

gegenzuhandeln. Die große Mafse der Landarbeiter,

besonders der Unselbständigen, zirka 1,100.000,

sowie die Forstarbeiter mit 32.400 Personen, die

nun mit den Landarbeitern neuerdings in eine Ver¬

sicherung kommen, das ist der große Erfolg des

Kampfes der Sozialdemokratie, daß wir endlich

dieses Ziel erreicht haben. Sicherlich werden einzelne

Herren auch unter Ihnen sein, die eifrig daran

mitgearbeitet haben, aber letzten Endes war es doch

die Furcht, daß die Jndustricarbeiterschaft sich auch
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der Laudarbeiterschast bemächtigen und dadurch Ihrer

Macht im Staate ein Ende bereiten würde, die

da die entscheidende Rolle gespielt hat.

Aber Sie haben leider in diesem Gesetze nicht

den Mut gehabt, auch ein ordentliches Unfallver¬

sicherungsgesetz zu schaffen. Sie scheuen sich nicht

nur, den Griff in die Tasche zu tun, weil Sie,

die Bürgerblockparteien, letzten Eudes keine Partei

der arbeitenden Massen sind, sondern den Herren¬

standpunkt der Industriellen, der Großagrarier zu

vertreten haben. Aus diesem Grunde sehen wir, daß

besonders im Unfallversicherungsgesetz bedeutende

Verschlechterungen vorgesehen sind. Sie haben darin

den Forstarbeitern geradezu Rechte nehmen wollen,

die ihnen schon seit Jahren zustanden. Nehmen wir

an, ein Unfall bei einem Landarbeiter, den Sic der

im Gesetze vorgesehenen Verschlechterung überlassen,

wickelt sich so ab: Einem Knecht wird von einem

Pferd der Fnß oder der Arm derart verletzt, daß

er ihn verliert. Die Folgen wird er zeitlebens zu

tragen haben. Nach der Einteilung der Unfallver¬

sicherungskassen ist dieser Unfall nicht so stark

qualifiziert, daß er ein Drittel arbeitsunfähig wäre,

daher bekommt er nur eine ganz kleine Abfertigung

in der Höhe des 50fachen Betrages einer Monats-

rcnte, sonst überhaupt nichts. Ein Mann, der bei

der Arbeit durch einen Unfall ein Auge verliert, was

schließlich mit 33 Prozent bewertet ist, fällt eben¬

falls nicht hinein. Er ist zeitlebens ein Krüppel,

hat aber nur eine einmalige Abfertigung bekommen.

Das sind Dinge, die wir mit aller Leidenschaft

bekämpfen mußten. Gerade die landwirtschaftliche

und auch die Forstarbeiterschaft ist außerordentlich

zahlreichen Unfällen ausgesetzt, für sie muß auch

wirklich vorgesorgt werden.

Wenn der Herr Minister heute in seinen Aus¬

führungen sagte, daß er ein Feind der kleinen

Renten sei, daß diese gewissermaßen dazn antreiben,

daß der Arbeiter geradezu sucht, eine Unsallseut-

schädigung z» bekommen, so wissen wir schon zu

unterscheiden, welcher Unfall wirklich unterstützungs¬

bedürftig ist und welcher nicht. Aber man kann die

Sache doch nicht so handhaben, daß man einfach

einem, der einen 15prozentigen Unfall erlitten hat,

einfach überhaupt nicht als einen Arbeiter, der einen

Unfall erlitten hat, ansicht und denjenigen, der zu

33 Prozent erwerbsunfähig geworden ist, mit einer

Abfertigung abspeist. Nehmen wir nun folgenden

Fall an: Eine Dienstmagd fällt vom Futterboden

herunter und bricht sich beide Hände oder Füße;

sie ist 19 Jahre alt. Die Bestimmung des § 65,

Absatz 3, die geradezu wahnsinnig ist, besagt mm,

daß diese 19 Jahre alte Magd, die nun Zeit ihres

Lebens ein Krüppel ist, zum Dank dafür, daß sie,

obwohl sie noch so jung war, schon Vollarbeitcrin

war, nicht die dem Lohn einer Vollarbeitcrin ent¬

sprechende Unfallsrente bekommt, sondern ans Grund

dieses Gesetzes eine Unfallsrcnte, die einer bedeutend

niedrigeren Lohnklasse entspricht, und zwar deswegen,

weil sie nicht volljährig war, als sic den Unfall

erlitt. Sie war zwar Vollarbeiterin, aber nicht voll¬

jährig, deshalb bekommt sie nicht die volle Rente,

die ihr auf Grund der Beiträge gebührt, sondern

nur die nach der vierten Lohnklassc. Das ist eine

außerordentliche Verschlechterung in diesem Gesetz,

die sie auf unser Drängen wohl für die Forst- und

Sägearbciter beseitigt haben, deren Beseitigung wir

aber mit allem Nachdruck und aller Leidenschaft auch

für die Landarbeiter verlangen müssen. Auch die

Landarbeiter haben ein Recht auf eine ordentliche

Unfallversicherung, und auch dafür muß gesorgt

werden, daß dem jugendlichen Arbeiter eine ordent¬

liche Reute gesichert wird. Denn die Rente, die Sie

hier den Jugendlichen geben, reicht nur dazu hin,

daß sie sich das nötige Salz, Kartoffeln und Brot

kaufen können, der jugendliche Arbeiter, der den

Unfall erlitten hat, wird aber Zeit seines Lebens

nie wie andere erwachsene Menschen ordentlich leben

können. Das ist eine der furchtbarsten Ungerechtig¬

keiten, die in dem Gesetz enthalten sind. Es ist uns

gelungen, den Forstarbeitcrn auch hinsichtlich der

Jugendlichen ein gewisses Recht zu wahren, so daß

die gelernten Forstarbeiter nicht mehr unter diese

Bestimmung des Gesetzes fallen. Sie sollten gerade

als Bauern und Landwirte Ihren eigenen Mägden

und Knechten diese gewissen Rechte zubilligcn. Sie

haben aus den Ausführungen des Herrn Ministers

gehört, daß der Beitrag für die Unfallversicherung

9 8 pro Woche beträgt. Sic werden nun ciuwenden,

wenn einer zehn Dienstboten hat, so macht das in

der Woche 90 g aus. Gewiß, aber letzten Endes

bin ich dann doch, wenn ich diese 90 g zahle,

sicher, daß ich für meine Arbeiter ordentlich Vor¬

sorge getroffen habe. Der Betrag, der zu zahlen ist,

ist keineswegs so hoch, daß er nicht aufgebracht

werden könnte. Sie nehmen hier einen so kleinlichen

Standpunkt ein, daß man eigentlich schon sagen

muß, daß Ihnen der Begriff dafür fehlt, den Land¬

arbeiter als gleichwertigen Arbeiter wie andere anzu-

crkennen. Sie bringen dadurch selber den großen

Stand der Landwirtschaft in Mißkredit, wenn Sie

immer wieder Ihre Arbeiter, die gut arbeiten und

für Sic Mehrwerte schaffen, als eine Menschcn-

katcgoric zweiten Grades behandeln. In den Aus¬

schußberatungen konnte man die Herren vom Bürger¬

block wiederholt sagen hören: Ja, die Landbündler

verlangen das und jenes, wir müssen den Land-

bündlern Rechnung tragen! Ich gebe zu, daß Sie

das manchmal ans Koalitiousklugheit tun niüffen,

aber ich habe sehr stark die Empfindung, daß Sie

es oft nicht nur deswegen tun, weil es die Land¬

bündler diktieren, sondern nur deswegen, weil Ihnen

die Arbeiter zur Ausbeutung gerade gut genug sind.

Sie aber nicht den nötigen Willen und das nötige
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Gefühl dafür aufbringcu, für die Landarbeiter vom

Standpunkte des wirklichen Christentums und mit

sozialem Empfinden vorzusorgen. Die Landbündler

werden als die Sündenböcke vorgeschoben, sie sind

Ihnen gut genug zur Rechtfertigung dafür, daß Sie

den Landarbeitern eine schlechte Unfall- und Arbeiter¬

versicherung geben können. Uns kann das letzten

Endes nur recht sein. Wenn Sie in dieser Art fort¬

arbeiten und die Landarbeiter immer als geringere,

minderwertige Arbeiter behandeln, so kommt die

Zeit, wo die, die noch nicht erwacht sind, auch

erwachen werden. Wir haben schon bei den Land¬

arbeitern auch ganz kräftige Anzeichen unserer Or¬

ganisation, wir haben dort schon 38.000 Arbeiter

in den freien Organisationen stehen. Unsere Ideen,

unsere Aufklärungsarbeit geht unentwegt weiter. Sie

können heute unsere Anträge, die wir auch zu diesem

Kapitel gestellt haben, ablehnen, Sie können das

immer wieder tun, Sic können uns aber nicht hindern,

daß wir immer wieder den Landarbeitern sagen

werden, wer diejenigen sind, die für sie eintreten

und dafür gekämpft haben, daß sie die gleiche Ver¬

sicherung wie die anderen Arbeiter bekommen. Wir

werden ihnen auch sagen, wer dafür war, daß die

Landarbeiter mit einer minderwertigen Klassifikation

beteilt worden sind. Die Führer der Landarbeiter,

die leider immer schweigen, wenn das Koalitions¬

recht der Arbeiter bedroht ist, sic haben auch ge¬

schwiegen, wo es gegolten hätte, alles zu unter¬

nehmen, um den Landarbeitern zu ihrem Rechte zu

verhelfen. So wie sic heute schweigen, haben sie

auch im Ausschuß geschwiegen. Sie dürfen'einfach

nicht reden, wenn es gilt, die Rechte der Land¬

arbeiter zu verteidigen. Das ist das Beschämende.

Und wenn Sie immer wieder erklären, Sie seien

auch für die Landarbeiter, so trifft das in dieseni

Falle nicht zu. Sie sind nicht im vollen Umfange

vom echten Christentum erfüllt.

Die gleiche Engherzigkeit können wir auch beim

8 72 konstatieren. Das Sterbegeld soll, wenn ein

Unfall tödlich verlaufen ist, mit 60 8 festgelegt

werden. Ich glaube, gerade bei einem Unfall, der

so unvermutet über die Familie hereinbricht, soll

man beim Sterbegeld nicht knausern. Wir haben

nach der Statistik des Jahres 1926 in den land¬

wirtschaftlichen und Mahlbetrieben 16.652 Voll¬

arbeiter gehabt. Davon haben einen Unfall mit

absoluter Erwerbsunfähigkeit 337 Personen erlitten,

14 davon sind mit Tod abgegangcn, die vier Witwen

mit zehn Kindern hinter!affen haben. Diese kleine

Zahl, die natürlich in der großen Versicherung

perzentncll größer wird, rechtfertigt es nicht, idaß

man den Familien, die durch einen solchen Unfall

besonders schwer geschädigt werden, das Sterbegeld

kürzt. Gerade Sie von Ihrer Partei haben immer

großen Wert darauf gelegt, daß einer eine ordent¬

liche Leiche hat. Sie werden aber begreifen, daß

mit 60 8 keine ordentliche Bestattung geboten werden

kann. Hier sollten Sie wirklich nicht knausern, sondern

unserem Antrag stattgeben.

Besonders hervorheben möchte ich noch, daß in

dieser Versicherung Dinge enthalten sind, die sicherlich

dem Willen der Forstarbeiter nicht entsprechen, weil

sie dadurch zurückgesetzt werden. Wir finden, daß

Sie beim Aufbau der Verwaltung der Versicherung

geradezu nobel sind. Sie wollen jedem Lande

gestatten, daß Anstalten und eigene Zweige einge¬

richtet werden, mit einem Wort, Sie trachten, daß

eine Menge ihrer Leute in den Anstalten unter¬

gebracht, daß eine Menge Vcrsorgungsmöglichkeitcn

für die einzelnen Cevaner geschaffen werden. Ob

aber dann die Versicherten ihre Untcrstütznngsbeiträge

bekommen, ist Ihnen Nebensache. Wir wissen ja, und

aus einzelnen Paragraphen geht das klar hervor,

daß bei verschiedenen Arten von Unfällen die

Krankenversicherung herhalten muß und nicht der

Unfall herangczogen wird. Was Sic sich hier ge¬

leistet haben, ist ein Kabinettstück dafür, wie man eine

Unfallversicherung nicht machen soll.

Sie haben wohl etwas Neues für die Land¬

arbeiter geschaffen, die Furcht vor der Sozial¬

demokratie hat Sie dazu getrieben. (Lachen.) Ein

mächtiger Antrieb war aber auch die Sorge, die

weitere Landflucht zu vermeiden. Sie wissen, wenn

die Landarbeiter keine Kranken- und Unfallversiche¬

rung haben, werden sie immer mehr vom Lande

Weggehen, denn die Verhältnisse ans dem Lande

sind nicht so schön, wie Sie sie inimcr schildern,

diese patriarchalischen Zustände, das Einlegerwescn

usw. Ich habe Ihnen im Ausschüsse einige Kapitel

vorgelesen, wie die Verhältnisse in Wirklichkeit sind.

Man könnte Hunderte solcher Fälle Vorbringen, die

beweisen, daß leider gerade die hervorragendsten

Leute in Ihrer Partei die rücksichtslosen Gegner

der Arbeiterinteressen sind. Ich bin der letzte, der

generalisieren will. Ich weiß, daß es unter den

Bauern sehr brave Leute gibt, die ihre Arbeiter

hoch schätzen. Aber daß solche Einzelfälle möglich

sind, ist darauf zurückzuführen, daß Sie bisher kein

Herz für Ihre Arbeiter gehabt haben.

Wenn wir im Ausschüsse wiederholt von der

großen Masse der verkrüppelten Leute, von den

Kranken und geistig Minderwertigen gehört haben,

so ist das gerade dadurch hervorgernfen, daß ans

dem Lande jede soziale Fürsorge fehlt. Da haben

auch die Landarbeiter unseren Ruf gehört, sie haben

gehört, daß die Industriearbeiter eine Versicherung

bekommen, und haben immer mehr gedrängt, weil sic

gefürchtet haben, daß sie sonst gar nichts bekommen

werden. Dem Drängen dieser Leute und unserer

Partei mußten Sic nachgebcn, und so haben wir

heute ein Gesetz aus dem Tisch des Hauses, das

wohl außerordentliche Vorteile bietet, aber im

großen und ganzen nicht jene Erfolge anfweist, die
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wir von einer Arbeitcrunfallvcrsicherung verlangen.

Nehmen Sie unsere Minoritätsanträge an. Sie

schaffen sich damit keine Unzufriedenen. Sie werden

Zufriedene in Ihren Reihen schaffen und werden

dazu beitragen, daß die Versicherung das ist, was

wir alle wollen: eine ordentliche Unfallversicherung.

(Beifall.)

Berichterstatter Birbaumer: Hohes Haus! Ich

möchte nur einige Worte zu dem sagen, was der

Herr Kollege Witzany vorgetragen hat. Er hat

wieder, wie im Ausschuß, auch hier erklärt, daß nur

der Druck seiner Partei der Anlaß war, Verbesse¬

rungen an dem Gesetze vorzunehmen. Ohne jemanden

zu kränken, das will ich sicher nicht tun, möchte ich

darauf aufmerksanl machen, daß die meisten Anträge,

die eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen

Zustand herbeiführen sollen, vom Berichterstatter

selbst gestellt worden sind. Das dürfte auch der

Herr Kollege Witzany sehr genau wissen. Es ist

daher nicht ganz richtig, wenn er behauptet, daß die

Furcht dafür maßgebend gewesen sei, Verbesserungen

vorzunehmen. Ich bitte, den Abschnitt B unver¬

ändert anzunehmen.

Damit ist die Aussprache über die 2. Gruppe

beendet.

Bei der Abstimmung werden die 88 59 bis 62

in der Fassung des Ausschusses angenommen.

8 63 wird in über Antrag Sever namentlich

vorgenommencr Abstimmung mit 83 gegen 56 Stimmen

in der Fassung des Ausschusses angenommen.

Damit ist der Minderheitsantrag Nr. 8 erledigt.

Für den Antrag, mit „Ja", stimmten die Abg.:

Aigner, Ammann, Bauer Franz, Bichl, Birbaumer,

Brinnich, Buchinger, Burgstaller, Dersch, Dewaty,

Doppler, Drexel, Duscher, Ertl, Fahrner, Fink,

Födermayr, Gangl, Geisler, Geyer, Gierlinger,

Grailer, Gritschacher, Gruber, Gürtler Alfred,

Gürtler Johann, Hampel, Hartleb, Haueis, Heigl,

Heinl, Heitzinger, Heuberger, Hofer, Hollersbacher,

Jerzabek, Kern, Kienböck, Kletzmayr, Klimann, Klug,

Kneußl, Kolb, Kollmann, Kroboth, Leskovar, Lutten-

berger, Mauhalter, Mayrhofer, Odehnal, Oelzelt,

Parer, Partik, Pichler, Pirchegger, Pistor, Raab,

Ramek, Rintelen, Schmitz, Schönbauer, Schürff,

Schuschnigg, Seipel, Spalowsky, Steiner, Straffner,

Streeruwitz, Strießnig, Tauschitz, Teuft, Unterberger,

Vaugoin, Volker, Waber, Waiß, Weidenhoffer,

Wiesmaier, Wollek, Wotawa, Zangel, Zarboch,

Zauner;

gegen den Antrag, mit „Nein", stimmten die Abg.:

Abram, Austerlitz, Bauer Alois, Bauer Otto,

Baumgärtel, Brachmann, Danneberg, Domes, Duda,

Ebner, Eisler, Eldersch, Ellenbogen, Freundlich,

Gabriel, Glöckel, Hammerstorfer, Hareter, Hartmann,

Hohenberg, Hölzl, Horvatek, Janecek, Janicki,

Klimberger, Lagger, Laser, Leuthner, Meißner, Moß-

hammer, Müller, Müllner, Pick, Pölzer, Probst,

Proft, Richter, Rieger, Rösch, Sailer, Scheibein,

Schlesinger, Schneeberger, Seidel Amalie, Seidel

Richard, Seitz, Sever, Smitka, Stika, Strunz,

Tusch, Volkert, Weiser, Witternigg, Witzany, Zwanzger.

Bei 8 64 wird zunächst in über Antrag Sever

namentlich vorgenommener Abstimmung der Minder¬

heitsantrag Nr. 9 mit 82 gegen 55 Stimmen

abgelehnt.

Für den Antrag, mit „Ja", stimmten die Abg.:

Abram, Austerlitz, Bauer Alois, Bauer Otto,

Baumgärtel, Brachmann, Danneberg, Domes, Duda,

Ebner, Eisler, Eldersch, Ellenbogen, Freundlich,

Gabriel, Glöckel, Hammerstorfer, Hareter, Hartmann,

Hohenberg, Hölzl, Horvatek, Janecek, Janicki, Klim¬

berger, Lagger, Laser, Leuthner, Meißner, Moß-

hammer, Müller, Müllner, Pick, Pölzer, Probst,

Proft, Richter, Rieger, Rösch, Sailer, Scheibein,

Schlesinger, Schneeberger, Seidel Amalie, Seidel

Richard, Sever, Smitka, Stika, Strunz, Tusch,

Volkert, Weiser, Witternigg, Witzany, Zwanzger;

gegen den Antrag, mit „Nein", stimmten die Abg.:

Aigner, Ammann, Bauer Franz, Bichl, Birbaumer,

Brinnich, Buchinger, Burgstaller, Dersch, Dewaty,

Doppler, Drexel, Duscher, Ertl, Fahrner, Fink,

Födermayr, Gangl, Geisler, Geyer, Gierlinger,

Grailer, Gritschacher, Gruber, Gürtler Alfred,

Gürtler Johann, Hampel, Hartleb, Haueis, Heigl,

Heinl, Heitzinger, Heuberger, Hofer, Hollersbacher,

Jerzabek, Kern, Kienböck, Kletzmayr, Klimann, Klug,

Kneußl, Kolb, Kollmann, Kroboth, Luttenberger,

Manhalter, Mayrhofer, Odehnal, Oelzelt, Parrer,

Partik, Pichler, Pirchegger, Pistor, Raab, Ramek,

Rintelen, Schmitz, Schönbauer, Schürff, Schuschnigg,

Seipel, Spalowsky, Steiner, Straffner, Streeruwitz,

Strießnig, Tauschitz, Teufl, Unterberger, Vaugoin,

Volker, Waber, Waiß, Weidenhoffer, Wiesmaier,

Wollek, Wotawa, Zangel, Zarboch, Zauner.

8 64 wird hierauf in der Fassung des Aus¬

schusses mit der vom Berichterstatter vorgeschlagenen

Neustilisierung des lit. b angenommen.

Die 8§ 65 bis 88 werden unter Ablehnung

des Minderheitsantrages zu 8 65 in der Fassung

des Ausschusses angenommen.

Damit ist die 2. Gruppe erledigt. Es wird in

die Verhandlung über die 3. Gruppe eingegangen.

Berichterstatter Birbaumer: Hohes Haus! Jn-

iolge derraschen Drucklegung haben sich bei der 3. Gruppe

mehrere Fehler eingeschlichen, die ich hiemit richtig¬

stellen möchte; ferner möchte ich mir einige stilistische,

beziehungsweise textliche Änderungen vorzuschlageu

erlauben, und zwar:

Im 8 155, Absatz 2, haben in der letzten Zeile

an Stelle der Worte „im Vorstand" die Worte zu

treten: „in den betreffenden Verwaltungskvrpern".

Im 8 159, Absatz 1, 7. Zeile, ist zwischen den

Worten „solchen" und „Landarbeitcrversicheruugs-

anstalten" ein Beistrich zu setzen.
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Im § 180, Absatz 3, 12. Zeile, ist das Wort

„letztere" zu streichen.

Im § 223, Absatz 3, vorletzte Zeile, sind das

Wort „der", ferner ein Paragraphenzcichcn und die

Worte „und 227, Absatz 2," zu streichen.

Im ß 226, 19. Zeile, ist die Ziffer 2 unter

Klammern voranzustellen, ferner ist die Klammer in

dieser Zeile und in der 28. Zeile zu streichen.

Im 8 228, Absatz 2, sind zu Beginn die Worte

„8 228, Absatz 2, hat zu lauten:", ferner in der

3. Zeile die Worte „der Untergrenze" und im

Absatz 4, 2. Zeile, das Wort „den" zu streichen.

Im 8 229, Absatz 1, 4. Zeile, ist das Wort

„den" zu streichen.

Im 8 230 ist der ganze Absatz 3 zu streichen

und dementsprechend in Absatz 1 der Hinweis auf

Absatz 3 die Worte „mit der im Absatz 3 vorge¬

sehenen Beschränkung". Absatz 4 erhält die Be¬

zeichnung Absatz 3.

Im 8 231, Absatz 1, haben au Stelle der

Worte „unterliegen der Körperschastssteuer nur be¬

züglich der geniäß 8 6 freiwillig versicherten Per¬

sonen". die Worte zu treten: „sind körperschafts-

steuersrei".

Im Absatz 3, 2., beziehungsweise 3. Zeile, sind

die Worte „mit Ausnahme jener ans der Ver¬

sicherung nach 8 6" zu streichen.

Im 8 244, 5., beziehungsweise 6. Zeile, sind

die Worte „aus Antrag der betreffenden Landes¬

hauptmänner" zu streichen.

Ich bitte nunmehr um Annahnie dieses Ab¬

schnittes mit den vorliegenden Änderungen. (Während

vorstehender Rede hat Präsident Eldersch dm

Vorsitz übernommen.)

Gruppe 3 wird mit den vom Berichterstatter

vorgetragcncn Richtigstellungen, beziehungsweise

Textänderungen zur Debatte gestellt.

Laser: Hohes Haus! Der Herr Berichterstatter

hat bei der Einleitung der Diskussion zur General¬

debatte auch die Minderheitsanträge behandelt, aber

er hat sich die Aufgabe sehr leicht gemacht. Er hat

einfach erklärt, die Vertreter der Mehrheitsparteicn

im Ausschüsse müßten diese Minderheitsanträge ab-

lehncn, weil sie alle zu weitgehend seien. Nun, das

ist eine bequeme Art gewesen, gegen unsere An¬

träge zu polemisieren. Er wollte damit wahrscheinlich

andentcn, daß wir ganz unerhörte Forderungen im

Ausschuß gestellt hätten, Forderungen, unter deren

Last die Laudivirtschaft zusammcngebrochen wäre.

Jeder, der sich die Mühe nimmt und die Minder¬

heitsanträge studiert, wird selbst bei der rigorosesten

Prüfung zu dein Schlüsse kommen, daß alle diese

Minderheitsanträge keine übermäßige Belastung der

Landwirtschaft, am allerwenigsten aber eine uner¬

trägliche Belastung für die reichen Großgrund¬

besitzer bedeutet hätten. Soweit es sich um Minder¬

heitsanträge handelt, die nun bei diesem Abschnitt

zur Diskussion stehen, hat gerade eine Reihe dieser

Minderhcitsanträgc die Absicht, die Versicherung

wohlfeiler zu gestalten. Wenn wir zum Beispiel be¬

antragt haben, man möge sich daraus beschränken,

eine Unfallvcrsichcrungsanstalt für das ganze Bundes¬

gebiet zu errichten, so war das ein Antrag, der,

wenn er angenommen würde, sicherlich die ganze

Verwaltung bedeutend verbilligen würde. Es ist

nicht einznsehcn, tvaruni mau bei der Landarbeiter-

Versicherung nicht mit einer Anstalt das Auslangen

finden könnte. Wir finden das Auslangen bei der

Arbcitcrversicherung, wir finden das Auslangen bei

der Angestellteuversicherung und ausgerechnet bei

der Landarbeiterunfall- und Invalidenversicherung

soll das Auslangen nicht gefunden werden, da soll

gleich ein halbes Dutzend Anstalten errichtet werden?

Allerdings hat uns der Herr Minister für soziale

Verwaltung getröstet, indem er erklärte, sie müssen

ja nicht errichtet werden. Aber wir sind davon

überzeugt, daß alle Landeshauptleute finden werden,

daß' man gerade für ihr Land ebenfalls eine solche

Anstalt errichten müsse. Es hat uns der Herr

Minister weiter damit getröstet, daß er sagte:

Wenn man sie schon errichtet, wird man wahr¬

scheinlich über kurz oder lang zu der Überzeugung

kommen, daß es besser sei, die Verwaltung zu ver¬

einheitlichen, zu zentralisieren. Wir haben darauf

hingewiesen, daß das sehr schwer sein wird; wenn

einmal diese Anstalten bestehen mit ihren Direktoren,

Präsidenten, mit ihren Versicherungstechnikern, mit

ihren: ganzen Personal, dann wird es schwer sein,

sie wieder aufzulösen. In uns ist der Verdacht

rege, daß es den Mehrheitsparteien jetzt schon un¬

möglich geworden ist, die schon bereitstehendcn An¬

wärter für die Stellen dieser Anstalten abzuwehren.

Von diesem Antrag kann man also sicherlich nicht

sagen, er sei zu weitgehend, im Gegenteil, jeder

vernünftige Mensch, der vom Versicherungswesen

etwas versteht, müßte eigentlich unserem Anträge

zustimmen.

Ein anderer Minderheitsantrag, den tvir gestellt

haben, besagt gar nichts anderes, als daß man die

Verwaltung dieser Kassen und Anstalten in erster

Linie denen überlassen muß, für die sie geschaffen

sind. Die Landarbeiterversicherung ist — das sagt

schon der Name — eine Versicherung für die

Arbeiter. An der Art ihrer Verwaltung sind in

erster Linie die Landarbeiter interessiert. Die Re¬

gierung hatte eine paritätische Verwaltung beantragt.

Mit Mühe und Not konnten wir durchsetzen, daß sie

im Verhältnisse von drei Fünftel Arbeitervertretern

zu zwei Fünftel Unternehmervertretern eingerichtet

wird. Unser Antrag verlangt nach den Bestimmungen

der Arbeiterversicherung eine Zusammensetzung von

vier Fünftel Arbeitervertreteru zu einem Fünftel

Unternehmervertretern. Dieser Antrag ist vernünftig,

gerecht und liegt im Interesse der Versicherten. Er
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wurde im Ausschüsse abgclehnt und wird natürlich

auch jetzt abgelehnt werden, obwohl er keine Ver-

teuerung der Versicherung beinhaltet.

Die Vertreter der christlichsozialen Landarbeiter

haben bei der Vorberatung im Ausschüsse eine ganz

sonderbare Rolle gespielt. Herr Präsident Eldersch

hat uns in seiner Rede geschildert, wie die Ver-

sicherungstcchnikcr bei der Beratung zum Schweigen

verurteilt waren. Aber das waren nicht die einzigen

Schweiger. Es waren auch die Vertreter der christ-

lichsozialen Land- und Forstarbcitcr sehr schweigsam

bei der Beratung und sie haben auch hier ini Hause,

sofern sie gesprochen haben, nicht davon gesprochen,

daß diese Vorlage niangelhaft sei, daß sie viele

Fehler enthalte, sondern einer dieser Herren hat hier

erklärt — er hat es auch im Ausschuß erklärt —,

er stelle fest, daß er im Namen der Mehrheit der

Land- und Forstarbeiter sagen könne, die Land- und

Forstarbeiter seien zufrieden mit dein, was ihnen die

Vorlage bringt. Ich glaube, das ist eine kühne

Behauptung, die man nur ausstellen kann, weil man

der Meinung ist, die Land- und Forstarbeiter kennen

sich in dem Gewirr der Paragraphen nicht aus,

und sie werden das, was man ihnen jetzt sagt, für

bare Münze nehmen. Das ist ein eitles Bemühen,

denn diese Versicherung wird in Kraft treten, sie wird

wirken und aus ihren Wirkungen werden die Land-

nnd Forstarbeiter sehen, wie wenig das, was ihnen

die Versicherung bringt, in Übereinstimmung mit dem

steht, was ihr an Vorzügen von den Lobrednern

angedichtet wurde.

Der Herr Bundesminister hat bei einem andern

Kapitel auch davon gesprochen, man müsse die

„Rentenpsychose" bekämpfen, man müsse solche

Bestimmungen ausmerzen, die darauf angelegt seien,

die Rentenpsychose künstlich zu züchten. Nun fällt es

gewiß in sein Ressort, wenn er sich der Bekämpfung

von Krankheiten widmet, aber wir möchten der

Regierung doch empfehlen, die Bekämpfung der

Rentenpsychose nicht gerade auf die Unfallrcutner

der Landwirtschaft zu beschränken, die eine ver¬

minderte Erwcrbsfähigkeit von weniger als 15 Prozent

haben, sondern ich glaube, er fände ein viel dank¬

bareres Feld für die Bekämpfung der Rentenpsychose.

Wir wisse», daß die Regierung vor ganz kurzer Zeit

wieder eine Vorlage hier unterbreitet hat, die gar

keinen andern Zweck hat, als den Rentenhunger einer

ganzen Klasse wachzurufen und zu befriedigen, den

Rentenhunger der Hausherren. Viel ehrenvoller als

die Bekämpfung der angeblichen Rentenpsychose

verunglückter Land- und Forstarbciter wäre die

Bekämpfung der Rcntenpsychose der Hausherren,

die nachgerade zur Rentengier ausgcartet ist.

(Beifall.)

Einer der Lobredner der Mehrheit hat sich zu

der Behauptung verstiegen, es werde der schönste

Ehrentag des Parlamentes sein, wenn heute diese

Vorlage beschlossen wird. Bleiben wir doch bei der

Wahrheit! Es ist ein neues sozialpolitisches Gesetz,

und es hat sich endlich der Gedanke durchgesetzt,

daß man auch die Landarbeiter nicht länger ohne eine

Sozialversicherung lassen kann. Aber Paragraphen

allein machen es nicht ans. Man muß dieses Gesetz

erst von Paragraph zu Paragraph prüfen, um zu

sehen, wie mangelhaft es ist. Betrachten wir nur

die „schönen" Paragraphen über die Invaliditäts-

Versicherung. Sv wie ich Sie kenne, mute ich Ihnen

schon zu, daß Sie jetzt in den Zeitungen und Ver¬

sammlungen ausposannen werden, Sie hätten nun

auch den Landarbeitern eine Jnvaliditätsvcrsichernng

gebracht. -Man muß schon mit den juristischen

Finessen der Gesctzesmacher vertraut- sein, bis man

nach langem Studium dahinterkommt, daß das nur

eine Augenauswischerei ist, genau so wie die Jn-

validitätsversichcruug der Industriearbeiter, die am

,St. Nimmerleinstag in Kraft treten wird, wenn ihr

Inkrafttreten einzig und allein von den Mehrheits¬

parteien abhängen würde.

Sie haben in das Gesetz dieselbe Bestimmung, ja

noch eine viel schlimmere ausgenommen, in der cs

heißt, daß die Jnvaliditätsversichcrung keinesfalls

früher in Kraft treten darf als die Invaliden¬

versicherung der Industriearbeiter. Aber es steht

nicht darin, daß sie dann in Kraft treten muß.

Selbst wenn es also in absehbarer Zeit möglich

iväre, von den Mehrheitsparteien das Inkrafttreten

der Invalidenversicherung zu erzwingen, bleibt es

immer noch im Belieben der Regierung, ob sie dann

auch die Invalidenversicherung für die Land- und

Forstarbeiter in Kraft treten lassen will.

Es gibt aber noch eine Reihe anderer Bestim¬

mungen, die das Gesetz in seinem Werte sehr frag¬

würdig machen, so z. B. die Bestimmung über das

Inkrafttreten jenes Teiles des Gesetzes, der- dann

noch übrigbleibt, wenn ich von der Invaliden¬

versicherung absehe. Wir haben beantragt, daß. es

heißen soll: Das Gesetz tritt am 1. Jänner 1929

in Wirksamkeit. Eine selbstverständliche Sache. Es ist

nicht zu begreifen, warum es für eine Anzahl von

Bundesländern nicht möglich sein soll, in so vielen

Monaten die Vorarbeiten zu treffen, damit auch im

Burgcnlande, in Steiermark, Oberösterreich und

Salzburg das Gesetz gleichzeitig am 1. Jänner 1929

in Kraft treten kann. Dort tritt es ein Jahr später

in Kraft.

Eine andere Bestimmung, die die Organisation

der Kassen betrifft, wurde hier auch schon besprochen.

Jeder, der es mit der Sozialversicherung ehrlich

meint, muß, wenn er Gesetze macht, das Haupt¬

gewicht darauf legen, daß große Anstalten errichtet

werden, daß die Verwaltung zentralisiert wird, damit

eben unnütze Auslagen vermieden werden und die

Gewähr geschaffen wird, daß für die eingezahlten

Beiträge möglichst gute Leistungen für die Mit-
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glieder zustande gebracht werden können. Sie haben

auch bei den Krankenkassen der Zersplitterung Tür

und Tor offen gelassen. Statt einfach zu sagen, für

jedes Bundesland eine Krankenkasse, lassen Sic die

Möglichkeit offen, für jede Bezirkshauptmannschaft,

jeden Bezirksgerichtssprengel, ja für jedes Gebiet, das

nur irgendwie territorial denkbar ist, eine derartige

Kasse zu errichten. Auch ein schwerer Fehler, den man

hätte vermeiden können und vermeiden müssen, wenn

die Mehrheitspartcien wirklich den ernstlichen Wunsch

gehabt hätten, ein Gesetz zu machen, das immer

von dem Gesichtspunkt ausgeht: Wie nutze ich den

Versicherten?

Aber von diesem Gesichtspunkte war bei der

ganzen Beratung des Gesetzes wenig die Rede, und

auf unsere stereotype Frage: Warum wollen Sie

die Landarbeiter auch bei diesem Gesetz schlechter

als die Industriearbeiter behandeln, haben Sie uns

mit Redensarten geantwortet. Keine einzige plausible

Begründung haben Sie dafür Vorbringen können.

Weder konnten Sie uns beweisen, daß die Land¬

arbeiter andere Menschen sind, noch konnten Sie

uns glaubwürdig dartun, daß die sozialen Ver¬

hältnisse des Landarbeiters im Durchschnitt gün¬

stiger sind.

Es wurde wohl behauptet, daß der Landarbeiter

ein idyllisches Leben führe, und bei der Beratung

über den Punkt Mutterhilfe hat ein Vertreter der

Mehrheitsparteien — ich weiß nicht mehr, wer das

war — erklärt: Ja, warum regen wir uns da ans?

Der schwangeren Landarbeiterin geht cs ja so gut,

man glaubt ja gar nicht, mit welcher liebenden

Fürsorge so eine schwangere Arbeiterin umgeben

wird, wie alles — man hat sich förmlich das Bild

einer solchen Idylle vorstellen können — freudig

dem Ereignisse entgegcnsieht, wie man der Schwan¬

geren alle schweren Arbeiten aus der Hand nimmt

usw. Ich glaube, der sehr geehrte Herr Kollege, der

uns das so geschildert hat, hat uns da nur eine

Oase geschildert, wenn es nicht gar eine Fata

Morgana war, denn wir zählten ja damals 50 Grad

Celsius im Schatten.

Ich glaube nicht an diese Idyllen. Es mag sein,

daß in sehr vielen Fällen die Landarbeiter menschlich

behandelt werden. Je kleiner der Bauer, desto

menschlicher wird er sicherlich mit seinen Arbeitern

fühlen — das gebe ich zu —, weil die kleinen

Bauern, die Arbeitsbauern, Leid und Freud' mit dem

Landarbeiter und mit der Landarbeitcrin teilen

müssen. Aber je größer der Besitzer ist und je

weniger er noch den Namen Bauer verdient, weil

er nicht selbst mitbaut, sondern andere bauen läßt,

um so fremder, um so kaltherziger und egoistischer

wird er seinen Arbeitskräften gegcnüberstehen, und

die männlichen und weiblichen Arbeitskräfte, die

solche Arbeitgeber haben, sind sicherlich die Mehr¬

heit. Daher muß ein Gesetz, das für die Land¬

arbeiter und -arbeiterinnen geschaffen wird, alles

nur Erdenkliche Vorkehren, was zu ihrem Schutze

erforderlich ist.

So betrachtet, komme ich zu dem Resultat, daß

das Gesetz gewiß einen Fortschritt darstellt, aber

selbst dann, wenn die Mehrheitsparteien die Be-

stimmnngen der Arbeitcrvcrsicherung in allen Punkten

auf die Landarbeiter angcwcndet hätten, selbst dann

wären die Landarbeiter schlechter gestellt. Warum?

Weil sich eben die Arbeitcrversichcrung in den Händen

der Arbeiterschaft befindet, weil diese Arbeiterschaft

jahrzehntelange Schulung aufzuweisen hat, weil sie

es versteht, den Unternehmer auch zu den Leistungen

heranzuziehcn, zu denen er verpflichtet ist, während

die Landarbeiter, selbst wenn sie das gleiche Gesetz

mit den gleichen Bestinlmungen hätten, schlechter

gestellt wären, da ihnen die Möglichkeiten fehlen,

eine Handhabung des Gesetzes zu erzwingen, die

ihnen die volle Auswirkung der in dem Gesetze

verheißenen Rechte sichern würde.

Aber Sie haben die Landarbeiter nicht nur nicht

gleichgestellt. Sie haben eine Reihe von sehr cin-

schncidcnden Verschlechterungen in die Vorlage ans¬

genommen und werden sie heute zum Beschluß er¬

heben. Wir erheben gegen diese Verschlechterungen

leidenschaftlichen Protest, und es wird unsere Auf¬

gabe sein, die Land- und Forstarbeitcr über das

aufzuklären, was ursprünglich geplant war. Denn

cs ist ja nicht auszndcnken, wie diese Vorlage aus-

schcn würde, wenn cs keine Sozialdemokraten gäbe.

Es ist überhaupt die Frage, ob ein solches Gesetz

vorlicgen würde, wenn es keine Sozialdemokraten

gäbe. Jedenfalls Ivcrden wir dafür sorgen, daß die

Land- und Forstarbeiter erfahren, wie hartnäckig

mir um die kleinsten und bescheidensten Verbesserungen

mit Ihnen ringen mußten und wie es wegen.Ihrer

Hartherzigkeit und Einsichtslosigkeit beinahe zum

Scheitern dieses Gesetzes gekommen wäre. Unserem

Entschluß, der von der Überzeugung ausgeht, daß es

doch besser sein wird, überhaupt zu einem Gesetz zu

kommen und wäre es auch ein schlechtes, ist cs

znzuschreiben, daß das Gesetz am letzten Tage der

Tagung des Parlaments zum Beschlüsse erhoben

werden kann. Es wird keine Ruhmestat, kein Gesetz

werden, mit dem Sie draußen werden prahlen

können, sondern nur ein Gesetz, das wie so viele

andere zeigt, daß sozialer Fortschritt in diesem

Staate nur dann möglich ist, wenn das Proletariat

gute, aktionsfähige Organisationen hat, wenn cs aus

eigener Kraft versteht, sich das, was die Gesellschaft

ihn: weigert, durch die Kraft der Organisation zu

erobern. (Beifall und• Händeklatschen.)

Pirchegger: Hohes Haus! Es ist wohl für jeden

Kenner des parlamentarischen Lebens eine Selbst¬

verständlichkeit, daß eine Gesetzesvorlage von so ein¬

schneidender Bedeutung wie die in Beratung stehende

Meinungsverschiedenheiten auslöst und daß trotz
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eingehender Verhandlungen Meinungsverschiedenheiten

bestehen bleiben, von denen manche nur durch Ab¬

stimmung entschieden werden können. Wenn nun einer

der ersten Redner in der Generaldebatte erklärt hat,

die Abstimmung über die Minderheitsanträge werde

feststellen, wo die Feinde und wo die Freunde der

Landarbeiter stehen, dann muß ich sagen: Es ist

bedauerlich und ich will nur annehmcn, daß dieses

Wort in der Hitze des Gefechtes gefallen ist und

daß sich der Redner über die Schwere seines Vor¬

wurfes nicht ganz klar war. Ich kann feststellen, daß

der größte Prozentsatz der landwirtschaftlichen Ar¬

beiter, Gott sei Dank, die traurige wirtschaftliche

Lage, in der sich der Bauernstand befindet, voll und

ganz zu erkennen vermag und daß alle diese Ab¬

sichten, die man heute so deutlich zu hören bekam,

doch vielleicht an der Verminst unserer Landarbeiter

abgleiten werden.

Besonders stark wurde hervorgehoben, daß die Vor¬

bereitung dieser Materie so lange Zeit in Anspruch ge¬

nommen hat. Es wurde aber auch betont, daß die Vorbe¬

reitungen zu manchen Gesetzen vielleicht zu wenig

eingehend gepflogen wurden und daß dadurch Gesetze

zustande gekommen find, die nicht so ohne weiteres

alö brauchbar anerkannt werden können.

Welche Umstände waren besonders hinderlich für

ein entsprechend rasches Vorwärtskommen bei diesen

Beratungen? Das war sicherlich die Frage der Auf¬

bringung der Mittel. Das ist doch die grundlegende

Frage, wenn ein solches Sozialversicherungsgesetz

auf die Dauer standhalten können soll. Diese Frage

ist besonders schwer zu behandeln, auch deshalb,

weil sich selbst eingefleischte Fachleute von vorn¬

herein nicht ganz klar waren, welcher Weg für die

Sicherstellung der Mittel der zweckmäßigste ist. Auf

der einen Seite steht die Tatsache, daß der größte

Prozentsatz der landwirtschaftlichen Unternehmer nicht

in der Lage ist, so ohne weiteres jene Mittel zur

Verfügung zu stellen, die notwendig wären, um

sämtliche Wünsche der Versicherten auch klaglos zu

erfüllen. Auf der andern Seite steht die Tatsache,

daß die Art und Weise, wie die Mittel zu be¬

schaffen sind, in den Fachkreisen sehr bestritten war.

Darüber nniß nian sich nun klar sein, und alle die

Erklärungen, die hier im Hause zu vernehmen waren

und die auch in den Ausschüssen wiederholt auf¬

getaucht sind, daß man auf die kleinen Bauern

Rücksicht üben will, daß mau aber gegen die Großen

nicht gar so rücksichtsvoll sein soll, ziehen auch bei den

wirklichen Bauernvertretern nicht. Der wirkliche

Bauernvertreter weiß heute sehr gut, ohne in den

Geruch zu kommen, der Schutzpatron des Groß¬

grundbesitzers zu sein oder zu werden, wie die wirt¬

schaftliche Lage des Großgrundbesitzes heute ist. Es

ist eine traurige Erscheinung, wenn man in so

manches Grundbuch schaut und die finanzielle Situ¬

ation eines Großgrundbesitzers sieht, aber noch viel

trauriger sind die Erscheinungen unter der klein-

und mittelbäuerlichen Bevölkerung. Die Raiffcisen-

kassen und die Grundbuchsgerichtc führen eine zu

deutliche Sprache. Die Vorberatungen über die Auf¬

bringung der Mittel haben schon lange Zeit in An¬

spruch genonlnien, und alle Vorwürfe, als ob der

Haß aus uns sprechen würde, weil wir den Land¬

arbeitern nicht alle jene Wünsche erfüllen, auf die

sie Anspruch erheben können, müssen in nichts zu-

sammcnbrechen, wenn man sich wirklich über die

wirtschaftlichen Verhältnisse klar ist, in denen sich

die österreichische Land- und Forstwirtschaft befindet.

Glauben Sic denn nicht, daß wir mit Vergnügen

den Forderungen der landwirtschaftlichen Arbeiter

und Hilfskräfte entsprechen würden, wenn uns die

Mittel dazu zur Verfügung stünden? Glaubt denn

irgend jemand noch, eine solche Hinterfötzigkeit aus

uns ausgraben zu müssen, glaubt man nicht, daß

wir, wenn die Mittel vorhanden wären und wir

mit ihnen nicht so Haushalten müßten, nicht einiger-

maßen leichter hätten entgegenkommen können.

Der Herr Präsident Eldersch hat in seinen Aus¬

führungen ganz besonders hervorgehobeu, daß aus

diesem schlechten Gesetz noch etwas Brauchbares

herauszubringen wäre, wenn man der Verwaltung

der Krankenkassen und der Rentenanstalten mehr

Vertrauen eiktgegenbringcn könnte, und er hat ziem¬

lich deutlich durchleuchten lassen, daß die Verwaltung,

wie sic von unserer Seite gedacht ist, gar nicht

zweckentsprechend sein kann, weil in ihr die Arbeit¬

geber allzu stark vertreten seien. Diese Argumen¬

tation zieht bei unseren Landarbeitern draußen nicht.

Gott sei Dank, daß sich der größte Teil der Bauern¬

schaft, daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer draußen

noch so gut verstehen. Sie spötteln und hänseln über

das sogenannte patriarchalische Verhältnis. Ich glaube,

daß cs so manchen der Herren von der Opposition

sehr im Wege steht, daß auf dem Lande draußen

dieses patriarchalische Verhältnis zum größten Teil

noch vorhanden ist. Aber ich appelliere an die Ein¬

sicht aller jener Faktoren, die mit der Durchführung

des Gesetzes betraut sind, alles zu tun, damit durch

das Gesetz sich wirklich jene Hoffnungen erfüllen

können, die wir mit Recht in dasselbe setzen. Bei

diesem Appell möchte ich ganz besonders die Ärzte¬

schaft hervorgehobeu haben, denn es wird sich ganz

besonders um die Haltung der Ärzteschaft drehen,

in welcher Art und Weise das Gesetz Eingang findet.

Über die Belastungen sind wir uns klar, und wir

haben strenge abgewogen, wie weit wir gehen können,

um keine Überlastung eintreten zu lassen. Was nutzen

der gute Wille und die Opserfrcudigkeit sowohl der

Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, wenn daun

die Ärzteschaft vielleicht wieder jenen Standpunkt

einnehmen würde, den wir leider im Jahre 1922

in Steiermark so deutlich zu verspüren hatten. Ich

will hoffen, daß sowohl die Beamtenschaft wie die
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Ärzteschaft und auch alle in Betracht kommenden

Faktoren alles daran setzen werden, damit das Ge¬

setz jene Erleichterungen und jene Versicherungen

bringen kann, die wir alle wünschen müssen. (Leb¬

hafter Beifall und Händeklatschen.)

Berichterstatter Birbaumer: Ich möchte vorerst

nur noch die Mitteilung uiachen, daß ein weiterer

Druckfehler vorliegt, und zwar sehr peinlicher Natur.

Die Mitglieder finden hier eine Entschließung, die,

wie es im Berichte heißt, von den Abgeordneten

Mayrhofer, Pirchegger und Fahrner beantragt wurde.

Durch ein Versehen ist der Name Strießnig aus¬

geblieben. Es hat daher hier zu heißen: „Mayrhofer,

Pirchegger, Strießnig, Fahrner u. Ge», be¬

antragen folgende Entschließung." Ich bitte das gürigst

zur Kenntnis nehmen zu wollen.

Weiters will ich die Geduld nicht in Anspruch

nehmen und bitte diesen Abschnitt unverändert an-

zuuehmen.

Damit ist die Aussprache über die 3. Gruppe
beendet.

Bei der Abstimmung werden die 88 89 bis 157

unter Ablehnung des Minderheitsantrages zu 8 140

in der Fassung des Ausschusses mit bei} vom Bericht¬

erstatter vorgeschlageuen Änderungen angenommen.

8 158 wird mit der nach 8 55, B, der Geschäfts¬

ordnung erforderlichen qualifizierten Mehrheit au-

genommen.

Die 88 151 bis 247 sowie Titel und Eingang

des Gesetzes werden unter Ablehnung der Minderheits-

anträgc zu den 88 222, 226 und 246 in der

Fassung des Ausschusses mit den vom Berichterstatter

vorgeschlageuen Änderungen angenommen. Damit

ist die zweite Lesung beendet.

Das Gesetz wird hierauf mit der nach 8 55, II,

erforderlichen qualifizierten Mehrheit auch in dritter

Lesung angenommen.

Die vom Ausschuß vorgeschlagene Entschließung

sowie die Entschließungen Duda (Seite 1508) und

Heitzinger (Seite 1509) werden angenommen.

Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung erledigt.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der

Bericht des Strasrechtsausschusscs über die Regierungs¬

vorlage (B. 8), betr. ein Bundesgcsetz über die Be¬

handlung junger Rechtsbrecher (Jugendgerichtsgesctz)

(B. 163).

Berichterstatter Dr. Waiß: Hohes Haus! Freudigen

Herzens erscheine ich als Berichterstatter über ein

Gesetz, das ich selbst, der ich einstens Strafrichter

und Bormundschaftsrichter war und auch noch bin,

als einen ungeheuren Fortschritt in der Rechtspflege

begrüßen muß. Alle Parteien des hohen Hauses

waren ja bei den Beratungen eines Sinnes, daß

es sich hier wirklich um einen ungeheuren Fortschritt

handelt. Trotzdem hat es Wochen, hat es monatelang

gedauert, bis wir wirklich zu einem Resultat, bis

wir zu der heutigen erfreulichen Sitzung kamen, in

der das hohe Haus dieses Gesetz endgültig wird

beschließen können. Die Schwierigkeiten lagen teils

auf finanziellem Gebiet, teils haben sich in der letzten

Zeit Schwierigkeiten aus Gewerbekreisen ergeben, die

wir nach Möglichkeit zu berücksichtigen versuchten.

Es darf eines dabei ja nicht übersehen werden:

Der Geist des Gesetzes, die Ideen, die in dem Gesetze

verankert sind, wurden von allen Kreisen gebilligt.

Aber es muß berücksichtigt werden, daß denn doch

immerhin Verfügungen getroffen werden sollten und

auch jetzt getroffen werden, die in dem einen oder

anderen imnierhin den Glauben auskommen lassen

konnten, daß in die Kreise der Gewerbetreibenden

einmal junge Leute eindringen können, die sich Ver¬

fehlungen zuschulden kommen ließen und von denen

der eine oder andere glaubt, der Betreffende sei nicht

würdig, einmal als Gewerbetreibender, als Meister

aufzuscheinen. Wir wollen aber denn doch berück¬

sichtigen, daß wir in einer Zeit leben, wo der Jugend

ganz besonders hart mitgespielt worden ist. Schon

für den einen oder anderen von uns mag die Jugend

keine erfreuliche, oft vielleicht sogar eine bitter harte

gewesen sein. Die Jugend Österreichs aber, die da

in erster Linie in Betracht kommt, ist int Kriege

geboren und hat ihre ersten Jahre in der Kriegs¬

zeit oder in der noch viel bitteren und härteren

Nachkriegszeit verlebt. Der Vater war weg, die

Mutter hatte unter den schwersten Sorgen zu leiden.

Da ist so mancher auf eine schiefe Bahn gekommeu,

der, hätte er einen Vater gehabt, wären die Er¬

eignisse nicht so furchtbar traurig gewesen, vielleicht

ein ganz braver Mensch geworden oder geblieben

oder zumindest vielleicht nicht ganz auf die schiefe

Bahn gekommen tväre. Das muß und soll von uns

allen berücksichtigt werden, und weil eben da ganz

abnorme Verhältnisse vorliegen, weil wir, die wir

seinerzeit gehört haben, daß das Jahrhundert des

Kindes angebrochen ist, eigentlich erleben mußten,

daß für das Kind fast nicht einmal das Stückchen

Brot durch viele Jahre übrig war, müssen wir doch

bei einem solchen Gesetz ganz besonders den Geist

der Humanität wirken lassen und müssen doch das

zum Ausdruck bringen, was zu erreichen uns nach

vielen — ich gebe es zu — langwierigen und

oft schwierigen Verhandlungen möglich war. Keiner

von uns allen, die wir hier im Saale sind, und

die Tausende und aber Tausende von Vätern und

Müttern draußen wissen, ob nicht einmal eines ihrer

Kinder straucheln wird. Es gibt doch sehr viele

Familien, wo 6, 8 und 10 Kinder vorhanden sind,

alle ganz kreuzbrav, eines aber ist darunter, cs hat

dieselben Eltern, denselben Vater, dieselbe Mutter,

dieselbe Erziehung, dieselben Lebensverhältnisse und

doch kommt das eine auf eine schiefe Bahn. Wir

dürfen daher nicht den Stab über solche Kinder

brechen und sollen daran denken, daß jedem einmal
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— Gott möge es verhüten — ein solches Schicksal bei

einem seiner Kinder beschieden sein kann.

Wir haben gewiß versucht, auch berechtigte

Wünsche der Gewerbetreibenden zu berücksichtigen.

Wir haben daher gerade dem Paragraphen, über den

ich noch speziell sprechen werde, eine solche Stili¬

sierung gegeben, das; ja auch die empfindlichsten

Gefühle nicht verletzt werde mögen und auch

jene Vorsichtsmaßregeln getroffen sind, daß nicht

irgendein Unerwünschter einnial in den Kreis der

Gewerbetreibenden kommt. Viele Sorgen wurden

uns bekannt gegeben, und es wurde viel über die Be¬

stimmungen des 8 53, so wie wir sie eigentlich

seinerzeit im Ausschuß beschlossen haben, gesprochen.

Aber ich bin überzeugt, daß die Praxis uns dann

etwas ganz anderes zeigen wird, als befürchtet

wurde. In der Praxis werden wir die Erfahrung

machen können, daß das so ganz, vereinzelte Fälle

sind, die da eventuell auch in Betracht kommen

könnten, die vielleicht irgendwie beunruhigend sein

könnten. Ganz vereinzelte Fälle! Die meisten Fälle

werden so sein, daß wir wirklich sehen werden, daß

wir recht daran getan habe», schon die Möglichkeit

zu schaffen, daß solche verunglückte junge Burschen

und Mädchen wieder der Gesellschaft zugcführt

werden können. Gerade so manche, die jetzt viel¬

leicht mit sehr scharfen und harten Urteilen kamen,

werden sich als ganz besonders herzensgute Menschen

erweisen, die dann — um es vielleicht auf die

Wiener Note zuzuschneiden — gerade mit ihrem

echten goldenen Wiener Herzen so einen armen

Burschen oder ein Mädel annehmcn und fürsorglich

für solche Kinder wirken werden, weil sie ja sehen

werden, daß im einzelnen Falle gerade dieses Kind

besonders würdig ist. Ich hoffe, daß die Erfahrungen

in diesem Punkte uns eines Besseren belehren und

alle Sorgen baldigst zerstreuen werden.

Nun, hohes Haus, weil wir ja eben alle diese

Wünsche, die uns ja in sehr deutlicher Weise be-

kanntgegebeu worden sind, auch wirklich berücksichtigen

wollten, haben wir dem 8 53, entgegen der Stili¬

sierung, wie wir sie im Ausschuß beschlossen hatten,

jetzt eine andere Stilisierung gegeben. Ich werde

vielleicht gleich jetzt den 8 53, wie er endgültig

lauten soll und wie er im Sinne der Parteien¬

vereinbarung die Zustimmung aller finden könnte,

dem hohen Hause bckanntgcben. Der 8 53 hätte

nunmehr zu lauten (liest):

„Der 8 14 b der Gewerbeordnung erhält folgenden

dritten Absatz:

Die Zeit, in der Zöglinge einer der gemäß 8 3

des Jugendgerichtsgesetzes zu errichtenden Bundes¬

anstalten für Erzichungsbcdürftigc in der Anstalt

mit Verrichtungen beschäftigt werden, die an sich

den Gegenstand eines handwerksmäßigen Gewerbes

ausmachcn, ist auf die Lehrzeit anznrechnen, wenn

die Verwendung unter Anleitung einer Person

erfolgt, die die Meisterprüfung für das betreffende

Gewerbe abgelegt hat, und der Zögling nachher noch

mindestens ein Jahr in der Meisterlehre bei einem

von dem Leiter der Anstalt nach Anhörung der

Genossenschaft zu bestimmenden Gewerbetreibenden

ansgebildet wird. Ist der Zögling vor der Auf¬

nahme in die Anstalt schon inindestens ein Jahr

bei einem Meister in der Lehre gewesen, so kann

der Anstaltsleiter in berücksichtigungswürdigen Fällen

bestimmen, daß die Dauer der Schlußausbildung

bei einem Gewerbetreibenden auf ein halbes Jahr

herabgesetzt wird.

Die Gesamtdauer der Lehrzeit richtet sich nach

den Satzungen der Genossenschaft, in deren Bereich

die Lehre vollendet wird. Auch wenn die Anstalts¬

zeit angerechnet wird, darf die Anhaltung in der

Anstalt im Lehrzeugnis oder Gesellenbrief nicht

erwähnt werden."

Darauf haben wir alle ohne Unterschied der

Partei das größte Gewicht gelegt, daß ja nicht der

Fall eintreten soll, daß ein solches verunglücktes

Kind irgendwie niit deni Stigma einer Vorstrafe

in die Welt hinauskommen soll, bannt ihm nicht

immer wieder vorgehalten werden könne: Du warst

ein Verbrecher, du hast einnial gefehlt, du hast

einmal mit dem Strafgesetz einen Konflikt gehabt.

Es heißt dann weiter (liest):

„Die näheren Vorschriften werden durch Ver¬

ordnung des Buudesministers für Handel und Ver¬

kehr im Einvernehmen mit dem Bundesniinister für

Justiz erlassen. Diese Verordnung bedarf des Ein¬

vernehmens mit dem Hauptausschuß.

Der Bnndesminister für Handel und Verkehr ist

ferner ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-

minister für Justiz in einzelnen Anstalten an Stelle

von Personen, die die Meisterprüfung für das

betreffende Gewerbe abgelegt haben, — wenn ge¬

eignete Personen, die diesem Erfordernis genügen,

nicht verfügbar sind — andere geeignete Personen

mit der Ausbildung der Lehrlinge zu betrauen."

Ich möchte im Zusammenhang damit gleich zu

einem zweiten Paragraphen eine kleine Änderung

Vorbringen, die den Parteien des Hauses auch

bekannt ist. Der 8 54, Absatz 2, letzter Satz, soll

nunmehr lauten (liest):

„Die vom 1. Jänner 1929 an bei Gericht ein¬

gehenden, wegen gerichtlich strafbarer Handlungen

verwirkten Strafen an Geld, Waren, Feilschaftcn

oder Geräte sind an den Bundesschatz abzuführcn."

Ich bitte das hohe Haus, das Gesetz, wie ich

es mir erlaubt habe, hier vorzutragen, mit diesen

beiden Änderungen in den 88 53 und 54 zum

Beschlüsse zu erheben. (Lebhafter Beifall.)

Bundesniinister für Justiz Dr. Slama: Hohes

Haus! Schon vor zirka 21 Jahren hat man in

Österreich zum erstenmal den Versuch gemacht, die

strafrechtlichen Bestimmuugen hinsichtlich jugendlicher

132

53. Sitzung NR III. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 49 von 60

www.parlament.gv.at



1520 53. Sitzung dcs N. R. der Republik Österreich, III. G. P. — 18. Juli 1928.

Rechtsbrecher zu reformieren. Zwei Jahrzehnte sind

verflossen, und zahlreiche Gesetzentwürfe und Vorlagen

sind gemacht worden. Wenn ich heute die Ehre

habe, vor dem hohen Hause die Regierungsvorlage,

betr. ein Bundesgesetz über die Behandlung jugend¬

licher Rechtsbrecher, zu vertreten, so erachte ich es

als meine angenehme Pflicht, vor allem der Vor¬

arbeiten meiner Vorgänger und insbesondere der

verdienstvollen Vorarbeit meines unmittelbaren Vor¬

gängers, des Herrn Ministers Dr. Dinghofer, zu

gedenken, unter dessen Ägide der vorliegende Gesetz¬

entwurf geschaffen wurde.

Was ist nun Sinn und Zweck des vorliegenden

Gesetzentwurfes? Bisher sind jugendliche Rechts¬

brecher strafrechtlich ebenso behandelt worden wie

Erwachsene. Es herrscht aber heute kein Streit mehr

darüber, daß man Jugendliche nicht mit demselben

Maßstab messen kann wie Erwachsene, weil außer

der persönlichen Veranlagung und den äußeren

Lebcnsverhältnissen auch besondere biologische Ein¬

flüsse ans den Jugendlichen einen derartigen Einfluß

ausüben können, daß die Verantwortlichkeit bis zu

einem gewissen Grade gemindert ist, und cs ist auch

heute kein Streit mehr darüber, daß man von dem

Grundsätze der Vergeltung, der bisher unsere straf¬

rechtlichen Bestimmungen durchzogen hat, Jugend¬

lichen gegenüber keinen Gebrauch machen kann. Der

Grundgedanke dieses Gesetzentwurfes ist eben der,

daß man an Stelle des Strafleidens die Erziehung,

die Besserung setzen ivill, daß man dem jugendlichen

Rechtsbrecher nioralisch zu Hilfe kommen, daß man

ihn wieder zu einem nützlichen Gliede der mensch¬

lichen Gesellschaft machen will. Der Leitgedanke

dieses Gesetzes ist also Erziehung an Stelle der

Vcrgeltnngsstrafe, die Strafe ist nur Mittel zum

Zweck und soll, wenn es notwendig ist, diese Er¬

ziehung ergänzen. Wenn ein Jugendlicher sich einer

strafbaren Handlung schuldig macht, so ist das ein

Symptom dafür, daß eine Gefahr besteht, daß schäd¬

liche Keime in der Seele dieses Jugendlichen wirksam

sind, daß dieser Jugendliche der Hilfe bedarf. Gewiß,

der Staat und die menschliche Gesellschaft haben

ein Recht, haben einen Anspruch darauf, daß sie

auch vor den strafbaren Handlungen derartiger

Jugendlicher geschützt werden. Umgekehrt haben Staat

und Gesellschaft dann auch die Pflicht, dort, wo

Hilfe not tut, auch tatsächlich Hilfe zu leisten und

derartige Maßnahmen zu treffen, daß an Stelle

der Sühne durch die Strafe die Besserung durch

Erziehung eintritt. Schon die Überschrift dieses

Gesetzes, das von der Behandlung jugendlicher Rechts¬

brecher spricht und nicht von der Bestrafung, deutet

auf diesen Grundgedanken des Gesetzes hin.

Wie will der Gesetzentwurf diesen Grundgedanken

zur Durchführung bringen? Die grundlegenden

Bestinlmungen enthält der § 2, der sagt, daß

Unmündige unter 14 Jahren, Jugendliche unter

18 Jahren, wenn sie eine strasbare Handlung begehen,

die auf mangelhafte Erziehung oder eine gewisse

Verwahrlosung zurückzusühren ist, vom Gerichte ent¬

weder durch vormundschaftsbehördliche Verfügungen

oder durch Stellung unter Erziehungsaufsicht oder

Unterbringung in einer Familie, in einem Jugend¬

heim oder in Anstalten, wie sie schon früher von

gewissen Ländern und Stadien bereits eingeführt

worden sind, oder durch Unterbringung in eine

Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige ans den

rechten Weg zu führen sind. Das Gericht hat der¬

artige Verfügungen immer endgültig erst nach Ein¬

vernehmen mit den Jugendämtern oder in jenen

Bundesländern, !vo die sogenannten Stellen der

Jugendgerichtshilfe existieren, im Einvernehmen mit

diesen Stellen zu treffen. Wenn diese Stellen sich

bereit erklären, die Fürsorge oder Aufsicht über einen

jugendlichen Rechtsbrecher zu übernehmen, so ist

das Gericht befugt, sich ans familienrechtlichc An¬

ordnungen zu beschränken und alles übrige den

Stellen zu überlassen, die sich der Aufsicht unter¬

ziehen. Es gibt aber, >vie gesagt, Fälle, wo der¬

artige vormundschaftsbehördliche Verfügungen, die

Ztuvcisung in eine Familie oder Anstalt, nicht

genügen, wenn der jugendliche Rechtsbrecher derart

verwahrlost, derart mangelhaft erzogen ist, daß er

sich in die Ordnung nicht mehr einfügen kann und

eine Gefahr für seine Mitwelt bildet. Dann wäre

es nach meiner Auffassung eine ungerechte Härte,

derartige Jugendliche ins Gefängnis zu stecken, wenn

der Besserungszweck, den wir allein »vollen, auch

anders erreicht »vcrden kann. Daher sieht der Gcsctz-

enttvurf die Errichtung von Bundesanstalten für

Erziehungsbedürftige vor. Was geschieht in diesen

Anstalten mit den Zöglingen? Darüber gibt uns

der 8 4 Auskunft, der sagt, daß die Zöglinge in

diesen Anstalten Wohnung, Kleidung, Nahrung und

Unterricht erhalten und daß sie dort zu einem ihren

Fähigkeiten und »venn möglich auch ihrer bisherigen

Tätigkeit entsprechenden »md ihrem künftigen Fort¬

kommen dienlichen Berufe herangebildet »vcrden. Sie

sollen möglichst viel mit Arbeiten im Freien, nament¬

lich mit Garten- und landwirtschaftlichen Arbeiten,

beschäftigt »vcrden.

Wer führt die Aussicht über diese Anstalten?

Die Aussicht führt eine Kommission, die von: Justiz¬

ministerium gebildet wird, welches fünf Mitglieder

ehrenamtlich bestellt. In diese Kommission sollen

Vertreter des Richterstandes, des Ärztcstandes, Für¬

sorger, insbesondere Pädagogen berufen »vcrden,

und da es sich auch um die Behandlung von weib¬

lichen Zöglingen handelt, selbstverständlich auch

Frauen. Die Errichtung und Erhaltung derartiger

Anstalten »vird natürlich bedeutende Kosten ver¬

ursachen. Die Errichtung der Anstalten ist jedenfalls

Sache des Bundes, zur Ausgestaltung, beziehungs-

»veise zur Erhaltung »verden aber die Strafgelder
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und Verfallscrlöse herangezogen werden. Die Aus¬

lagen für diese Anstalten sind deswegen besonders

groß, weil für die Erziehung und Beaufsichtigung

derartiger jugendlicher Rechtsbrecher qualifizierte

Personen notwendig sind, insbesondere wenn wir

uns die Bestimmungen dcs § 53 vergegenwärtigen.

Daher werden die Auslagen für die Erhaltung

dieser Bundesanstalten bei der Zugrundelegung einer

Ziffer von- zirka 500 Zöglingen mit zirka

600.000 8 veranschlagt. Der Ertrag aus den

Strafgeldern und den Vcrfallserlösen beträgt zirka

500.000 8. Wenn man also den Gemeinden, die

bisher diese Strafgelder und Verfallserlöse be¬

kommen haben, diese nicht mehr gibt, so erleiden

sie nach meiner Auffassung einen verhältnismäßig

geringen Ausfall, absolut gering deswegen, weil

nachgewiescn werden kann, daß eine ganze Reihe

von Genieinden im Jahre kaum 100 8 aus den

Strafgeldern bekommen, und weil nachweisbar ist,

daß es ganze Bundesländer gibt, in denen mit

Ausnahme der Landeshauptstädte nicht einer ein¬

zigen Gemeinde mehr als 1000 8 im Jahre zu-

fließen.. Relativ unbedeutend ist nach meiner Auf¬

fassung der Ausfall auch bei den großen Genieinden,

iveil bei dem großen Budget dieser Gemeinden ein

solcher Betrag kaum in die Waagschale fallen kanu.

Es ist daher die Verteilung dieser Kosten in der

Weise, daß der Bund für die Errichmng aufkommt

und die Gemeinden durch den Verzicht auf die

Strafgelder und die Vcrfallserlöse an der Erhaltung

beitragen, jedenfalls gerecht, insbesondere dann,

wenn uian bedenkt, daß der Bund durch die Er¬

richtung derartiger Anstalten ohne Anspruch auf

Ersatz eine Aufgabe übernimmt, die ja letzten Endes

doch die Gemeinden zu besorgen hätten.

Ich wende niich den strafrechtlichen Bestimmungen

des Gesetzentwurfes zu, weil gerade aus diesen Bc-

stimmungen so recht der Geist des Gesetzes hervor-,

geht. Vor allem ist festzustellen, daß Unmündige

überhaupt nicht strafbar sind und daß auch Jugend¬

liche unter 18 Jahren, wenn sie noch nicht so reif

sind, daß sie sich des Unrechtes ihrer Handlungen

bewußt sind, ebenfalls straflos bleiben. Wesentlich

ist die Bestimmung, daß alle Freiheitsstrafen auf

die Hälfte herabgesetzt werden, daß die Strafe dcs

Kerkers, beziehungsweise des schweren Kerkers, nicht

mehr angewendet werden darf, sondern nur die

Strafe dcs strengen Arrestes, und daß die lebens¬

längliche Freiheitsstrafe auf zehn Jahre herabgesetzt

wird.

Die wesentlichsten und, wenn ich mich so aus-

drücken darf, die wertvollsten Bestimmungen des

Entwurfes erblicke ich in den Vorschriften des 8 12,

der von der relativ unbestimmten Verurteilung

spricht, und in den Bestimmungen des 8 13, der

von der echten bedingten Verurteilung handelt. Der

8 12 besagt: Wenn einem Jugendlichen eine längere

Freiheitsstrafe zugemessen werden müßte und nach

seiner Gemütsart, beziehungsweise nach den ganzen

Verhältnissen nicht beurteilt werden kann, welche

Zeit zu seiner Besserung erforderlich ist, so bleibt

es dem Gericht überlassen, bloß ein Mindest- und

ein Höchstausmaß der Strafdauer zu bestimmen.

Die Strafe hat dann so lange zu dauern, bis der

Straszweck erreicht ist. Das Mindest- und Höchst¬

maß der Strafdauer darf den durch das außer¬

ordentliche Milderungsrecht erweiterten Strafrahmen

nicht überschreiten. Wird der Besserungszweck erreicht,

kann die Strafe gekürzt werden, wird der Straf¬

zweck nicht erreicht, so dauert sie bis zuni Höchst¬

ausmaß.

Die echte bedingte Verurteilung besagt: Wenn

anzunchnien ist, daß der Ausspruch und die Voll¬

streckung der über einen Jugendlichen zu verhängen¬

den Geld- oder Freiheitsstrafe ohne Nachteil für

die Rechtsordnung und für ihn selbst unterbleiben

oder durch solche Maßnahmen, wie sie der 8 2

Vorsicht, ersetzt werden kann, so kann das Gericht

den Ausspruch über die Strafe für eine Probezeit

von einem bis fünf Jahren aufschiebeu. Für diese

Probezeit können dem Jugendlichen Weisungen erteilt

werden, und der Jugendliche kann unter Schutzauf¬

sicht gestellt werden. Ich hoffe, daß gerade diese

Bestimmungen, insbesondere aber auch die Bestim¬

mungen der letzten beiden Absätze des 8 12, welche

vorsehen, daß der jugendliche Rcchtsstörer der Zucht

der Schule oder der zur Erziehung berufenen Per¬

sonen überlassen bleiben kann, daß insbesondere in

leichten Fällen der Richter sich mit einer Ermahnung

begnügen kan», daß insbesondere die Bestimmungen

über die echte bedingte Verurteilung von den Ge¬

richten am öftesten zur Anwendung gebracht werden,

weil dadurch einer großen Anzahl von Jugend¬

lichen, die bis jetzt in das Gefängnis gewandert

sind, die schädlichen Wirkungen der Gefängnishaft

und der Verlust der Unbescholtenheit erspart bleiben

würden.

Es sind noch einige wesentliche Versahrenspunkte

zu besprechen. Vor allem sieht der Gesetzentwurf

die Schaffung von eigenen Jugendgerichten vor.

In den Jugendgerichten soll für schwere Fälle und

für die zweite Instanz die Schöffcngerichtsbarkeit

eingeführt werden. Ich bin vollkommen damit ein¬

verstanden. nicht allein deswegen, weil ich die Über¬

zeugung habe, daß sich die Laiengerichtsbarkeit be¬

währt hat, sondern insbesondere deswegen, weil es

eine Tatsache ist, daß bei derartigen Fällen nicht

so sehr die Auslegung gesetzlicher Bestimmungen in

Frage kommt, als insbesondere eine gewisse Menschen¬

kenntnis, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Milde,

welche verhindern soll, daß Jugendliche mit allzu

schweren Strafen belegt werden, und die Anwendung

dieser Rechtswohltaten der 88 12 und 13 gewähr¬

leisten soll.
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Der Strafvollzug ist im § 46 sehr schön um¬

schrieben, in dem gesagt wird, daß durch den Voll¬

zug der Freiheitsstrafen die jugendlichen Gefangenen

zur Selbstbeherrschung, Arbeitssamkeit und gesetz¬

mäßigem Verhalten erzogen werden sollen und, so¬

fern es die Dauer der Strafe zuläßt, zu einem

ihren Fähigkeiten und, wenn möglich, auch ihrer

bisherigen Tätigkeit entsprechenden und ihrem künf¬

tigen Fortkomnien dienlichen Berufe herangebildet

werden sollen. Sie sind mit Ernst und Güte zu

behandeln. Ihr Ehrgefühl muß geschont und ge¬

stärkt werden. Die Gefangenen erhalten regelmäßigen

Schulunterricht, und auch ihre körperliche Entwicklung

ist durch Turnübungen, Sport und Spiel zu fördern.

Diese Bestimmungen zeigen uns, meine sehr ge¬

ehrten Damen und Herren, daß sich der Straf¬

vollzug eigentlich von dem Aufenthalt in den Bundes¬

anstalten für Erziehungsbedürftige nur dadurch

unterscheidet, daß die Strafdauer von vornherein

bestimmt werden kann.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn

sie diesem Gesetzentwurf ihre Zustimmung geben, so

werden Sie dadurch nicht nur ein jahrzehntelanges

Versäumnis gutmachen, sondern Sie werden insbe¬

sondere bewirken, daß die österreichische Gesetzgebung,

die auf dem Gebiete der Jugendgerichtspflege sehr

rückständig war, wieder mit an der Spitze marschiert.

Wenn die gesetzgebenden Körperschaften Österreichs

diesem Gesetz ihre Zustimmung geben, so werden

Sie beweisen, daß Ihnen noch der Wille und die

Kraft innewohnt, große Probleme der modernen

Rechtspflege zu meistern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es geht

um unsere Jugend, es geht um unsere Zukunft, und

deshalb bitte ich Sie um die Annahme dieses Gesetz¬

entwurfes. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Dr. Eisler: Hohes Haus! Der große Wert des

neuen Rechtes, das mit dem vorliegenden Jugend-

gerichtsgesetzc geschaffen wird, soll nicht geleugnet

werden. Aber ebensowenig läßt sich leugnen, daß die

drei verschiedenen Rechtsstoffe, die hier für Jugend¬

liche neu geregelt werden, jeder für sich ein Denkmal

der Rückständigkeit, der unverantwortlichenVersäumnisse

sind, die die Justizgesetzgebung in Österreich nicht

nur Jugendlichen, sondern allen gegenüber, für die

sie besorgt zu sein hat, begangen hat. In dem vor¬

liegenden Gesetz werden, ich habe es schon angeführt,

drei Rechtsgebiete zusammengefaßt, die nicht ohne

weiteres in einem unlösbaren Zusammenhang stehen.

Dieser Zusammenhang ist in sehr hohem Maße

herbeigeführt eben durch den trostlosen Stand der

österreichischen Straf- und Jugendgesetzgebung.

Zunächst wird in dem Gesetz eine Reihe materieller

Bestimmungen unseres Strafgesetzes für Jugendliche

neu geordnet. Darüber braucht man nicht zu sprechen,

daß das, was jetzt an materiell-rechtlichen Bestim¬

mungen in unserem Strafgesetze für Jugendliche in

Geltung war, eine Schande, eine der unerhörtesten

Rückständigkeiten gebildet hat, die unsere an Rück¬

ständigkeiten nicht gerade arme Gesetzgebung aufzu¬

weisen hatte. In der ganzen Welt hat man, soweit

cs überhaupt Strafgesetze gibt, zum Beispiel die

Strafmündigkeit längst schon zum vollendeten 14. Lebens¬

jahre hinaufgesetzt, während sie bei uns noch immer

beim vollendeten 10. Lebensjahre verblieb. In der

ganzen Welt hat nian, zum Teil schon vor Jahr¬

zehnten, bei der Frage der Zurechenbarkeit einer

strafbaren Handlung auf den Stand der geistigen

Entwicklung eines Jugendlichen Rücksicht genommen,

man hat mit einem Worte für Jugendliche ein

anderes materielles Strafrecht gekannt als für Er¬

wachsene. Uckd wenn das jetzt geändert wird, so

folgen wir nur einem Beispiel, das jchon vor Jahr¬

zehnten andere Staaten, andere Strafgesetzgebungen

uns gegeben haben, und machen eine Versäumung

gut, die seit langem nicht zu rechtfertigen war, aber

eine Versäumung, die nicht etwa auf einem Zufall

beruhte, sondern ans dem völligen Versagen unserer

ganzen Justizgesetzgebung. Wenn eine der vielen

Novellen zum Strafgesetz, die im letzten Jahrzehnt

vorbereitet, zum Teil dem hohen Hause vorgelegt

wurden, auch nur hätte durchberaten werden können,

dann wäre dieser Teil des Jugendstrafgcsetzes über¬

flüssig geworden, weil dann längst die allgemeinen

Bestimmungen unseres Strafgesetzes anders aus¬

gesehen hätten, als sie heute aussehen. Aber das

Beharren auf gewissen reaktionären Bestimnmngen

des alten Strafgesetzes hat es bekanntlich unmöglich

geniacht, in diesem Hause auch nur eine Novelle

zum Strafgesetz zu beraten, hat es unmöglich ge¬

niacht, auch nur die schändlichsten Bestimmungen des

alten Strafgesetzes auszumerzen. Und wenn erst jetzt

diese unerhörte Rechtslage, die das Strafgesetz

Jugendlichen gegenüher aufrechterhalten hat, eine

bescheidene Abänderung findet, so ist das nicht etwa

'darauf zurückzuführen, daß man erst jetzt die Not¬

wendigkeit solcher Bestimmungen eingeschcn hat,

sondern darauf, daß jede Reform strafgesctzlichcr

Bestinlniungen in Österreich an reaktionären Justa-

mentswünschen scheitern nmßte.

Und ebenso steht es mit den prozessualen Bc-

stimniungen. Das, was für Jugendliche bei der

Neuregelung der prozessualen Bestimmungen für

das Verfahren gegen Jugendliche notwendig wird,

das sind zum Teil Dinge, die längst auch für alle

notwendig wären, die mit dem Strafgesetz zu tun

haben. Wenn es zum Beispiel allgemeine Über¬

zeugung war, daß man die unerhörte Art der Zu¬

ständigkeit der Oberlandesgerichte in Strafsachen

Jugendlichen gegenüber nicht aufrechtcrhalten könne —

nun, sie ist genau so unmöglich erwachsenen Rechts¬

brechern gegenüber! Und es ist ein Zeichen für den

Mangel jeder Bereitwilligkeit, eine menschliche Reform

des Strafprozesses herbeizuführen, wenn man sich
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eine solche Bestimmung für Jugendliche abringen

läßt, statt sie schon seit Jahren für alle, die mit

dem Strafgesetz in Konflikt gekommen sind, ein¬

zuführen. Ich erinnere mich daran, daß wir die

Bestimmung, die jetzt int § 21 enthalten ist, die

Bestimmung, die das Verfahren vor den Gerichts¬

höfen zweiter Instanz zu einem Schöffenverfahren

macht, in etwas anderer Form vor Jahren für

den ganzen Strafprozeß — gegen Jugendliche und

gegen Erwachsene — verlangt haben und daß

damals bei der Beratung eines solchen von uns

eingebrachtcn Antrages sogar das Eingehen in die

Spczialdebatte abgelehnt wurde, weil man sich eben

von dieser Art von Justiz durch die Oberlandcs-

gerichte, von dieser Justiz, die geheim geführt wird,

von der derjenige, gegen den sie sich richtet, nichts

erfahren kann, die ihm einfach heimsncht, ohne daß

ihm die bescheidensten prozessualen Abwehrmittel zur

Verfügung stünden, nicht trennen wollte. Es ist also

sehr ungerecht, wenn behauptet wird, es sei in diesen

Bestimmungen irgend etwas anderes enthalten als die

Korrektur alter Versäumnisse, alter Sünden der

österreichischen Strafgesetzgebung. Und diese Korrektur

ist unzulänglich, unzulänglich in ihrem Inhalt,

unzulänglich aber auch insofern, als das meiste von

dem, was hier für jugendliche Geltung hat, auch

für nichtjugendliche, für erwachsene Straffällige

Geltung zu haben hätte.

Aber das ist noch immer Strafrecht. Diesem Teil

des Gesetzes, der materiell-rechtliche und prozessuale

Bestimmungen für Jugendliche trifft, wird nun

jener Teil angefügt, der sich mit Fürsorgcmaßnahmen

beschäftigt, und hier beginnt nun natürlich das

Gebiet der großen Unterlassungen der österreichischen

Gesetzgebung. Hier wird uns selbstverständlich erzählt,

welch wundervolle humane Einrichtungen für jugend¬

liche Rechtsbrecher geschaffen werden. Aber das

meiste davon wäre überflüssig, wenn es in Österreich

entsprechende allgemein geltende Jugendfürsorgeein¬

richtungen gebe. Und es ist sonderbar, daß dieselbe

Bundesregierung, die bis zum heutigen Tag ihrer

Verpflichtung, ein Grundgesetz für die Jugend¬

fürsorge vorzulegen, nicht nachgekommen ist, uns

erzählt, welch ungeheure Leistung für die fürsorge¬

bedürftige Jugend in ein paar Bestimmungen ent¬

halten sein soll, durch die für straffällige Jugendliche

Fürsorgeeinrichtungen sehr bescheidener Art vor¬

bereitet werden.

Wenn man wirklich Jugendfürsorge machen wollte,

dann wäre der größte Teil dieser Bestimmungen voll¬

ständig überflüssig. In einem brauchbaren Jugend-

sürsorgegcsetz wäre für all das gesorgt. Aber Jugend¬

fürsorge — wir wissen es seit langen! •— gehört

nicht zu den Notwendigkeiten, die die derzeitige

Bundesregierung anerkennt. Das lehrt ein Blick in

die Staatsausgaben und ein Blick in die sonstige

Tätigkeit dieser Regierung. Und diejenigen, die

Jugendfürsorge praktisch treiben, ohne auf Jugend-

sürsorgegesetze zu warten, die finden dafür gewöhn¬

lich sehr wenig Dank. Wenn es in Österreich eine

Institution gibt, die zur Verminderung der Zahl

der straffälligen Jugendlichen mehr bcigetragen hat

als alle bisherigen Bundesregierungen, und wenn

es in Österreich eine Institution gibt, die das an

Jugendfürsorge geleistet hat, was sämtliche bisherige

Bundesregierungen unterlassen haben, so waren es

die auf freiwillige Mitarbeit beruhenden Organi¬

sationen der Arbeiter, waren es vor alleni die

„Kinderfreunde", die sich der armen Jugendlichen

angenommen haben. (Lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen.) Aber der Dank, den sie dafür geerntet

haben, er kommt ja jedes Jahr in den Flüchen zum

Ausdruck, die zu einer gewissen Zeit über die „Kinder-

frcunde" und alle, die mit ihnen zusammenhängen,

verhängt werden. Infolgedessen muß man, wenn

man gerade einen! Strafgesetz Jugendfürsorge-

bestimmungen anhängt und sie als ein Zeichen der

Einkehr und der Einsicht in die Notwendigkeit solcher

Bestimmungen preist, erstens etwas mißtrauisch

bleiben und zweitens den Wunsch haben, daß man

für die Jugendfürsorge im allgemeinen mehr Ver¬

ständnis, mehr Bereitwilligkeit zur Herbeischaffung

der Mittel und mehr Achtung aufbringen möge, und

dann wird die Bedeutung von Jugcndstrafgcsetzcn

von selbst geringer werden.

Aber, hohes Hans, wir haben auch gegen den

Teil des Gesetzes, der sich mit der Jugendfürsorge

besaßt, sehr ernste Einwände zn erheben. Der Herr

Bundesminister für Justiz hat zunächst die Frage,

was das kosten und wer es bezahlen wird, in einer

sehr einfachen Weise beantwortet. Er hat uns zunächst

gesagt, die Regierung rechne damit, daß sie

500 straffällige Jugendliche in einer Bundesanstalt

unterbringcn und dafür 600.000 8 im Jahr auf¬

bringen werde — also arm wird derHcrr Finanzminister

da nicht werden — und daß das dem Betrage an

Geldstrafen und anderen Eingängen aus den straf-

gerichtlicheu Urteilen entspricht, die bisher den Ge¬

meinden oder sonst zur Armenversorgung Berufenen

gehört haben.

Zunächst ist es auffallend, daß der Herr Justiz¬

minister, wenn er schon in Ziffern spricht, die

Neigung hat, nach unten abzurunden. Tatsächlich

haben die Beträge, die aus Geldstrafen eingegangen

sind, in den letzten Jahren immer etwas mehr aus¬

gemacht. Das ist schon ein nach unten etwas stark

abgerundeter Betrag. Aber in Wirklichkeit steht die

Sache so, daß der Bund den jugendlichen Straf¬

fälligen gegenüber seit Jahrzehnten jede Pflicht, sich

ihrer anzunehmen, versäumt hat, daß er jetzt eine

alte Unterlassung zum Teil gutmacht, aber auf dem

Standpunkt steht: mich darf das keinen Groschen

kosten, sondern das müssen wir die Gemeinden be¬

zahlen, und daß er zu einem sehr sonderbaren
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Mittel gegriffen hat, um sich die Kosten der Reforni
bezahlen zu lassen, daß er nämlich den Gemeinden

das, was ihnen gehört, weggenommen hat. Der
Herr Justizminister hat auch dafür eine Forinel
gefunden, er hat von der absoluten und relativen

Geringfügigkeit der Beträge gesprochen und gemeint,
bei einigen Gemeinden macht es nur wenig aus,

und das tut ihnen dann nicht weh, und bei anderen
Gemeinden macht es wohl mehr aus, aber dafür sind sie

tvicdcr so groß und brauchen im ganzen so viel, daß es
ihnen auch nicht weh tut. Das ist die Logik derjenigen,
mit denen sich dieses Gesetz beschäftigt (Heiterkeit),

die Logik der jugendlichen Rechtsbrecher, denn sic
wollen bei Eingriffen in fretudes Eigentum die Theorie
von der absoluten und relativen Geringfügigkeit

solcher Eingriffe predigen. (Heiterkeit.) Das hört
man dann immer aus dem Munde solcher jugend¬
licher Rechtsbrecher; es war absolut und relativ für
denjenigen nicht empfindlich, gegen den sich der
Eingriff gerichtet hat. Ich meine, cs ist eine sonder¬

bare Art, alte Versäumnisse Jugendlichen gegenüber
gutzumachen, wenn man sie mit der Konfiskation

dessen einleitet, was einem anderen gehört und was
der andere auch zu Jugcndfürsorgezwecken braucht.
Hier ist die Theorie von der Geringfügigkeit diesrr
Beiträge am schlechtesten angebracht. Die Gemeinden
sind in einer so schweren finanziellen Situation, daß
die meisten von ihnen, namentlich die Jndustrie-
genieinden und die großen Genieinden, nur mit

Mühe und Not die Mittel zur Besorgung einer
bescheidenen Jugendfürsorge aufbringen, und wenn man

ihnen die geringen Mittel, die zu dem Zwecke zur

Verfügung stehen, dadurch entzieht, daß man das,
was sie jetzt zur Deckung der Armenlasten haben,
wegnimmt, dann wird auf der einen Seite eine sehr
unzulängliche Jugendfürsorge gefördert, auf der
andern Seite aber werden viel wertvollere Jugend-
fürsorgeeinrichtungen geschädigt. Infolgedessen werden

wir Sozialdemokraten gegen alle Bestimmungen, die
die Konfiskation der Geldstrafen betreffen, stimmen,
und unsere Minderheitsanträge aufrcchtcrhalten.

Ein Skandal schlimmster Art ist das, was sich
bei der einstimmigen Annahme des Gesetzentwurfes,
soweit er sich nicht auf die Frage der Konfiskation

der Geldstrafen bezieht und soweit es sich nicht um
den § 54 handelt, in bezug aus den § 53 zu¬
getragen hat. Das ist ein wirklicher Skandal (Sehr
richtig!), und es soll doch nicht so unerörtert oder

nicht in der Beleuchtung bleiben, in die der Herr

Berichterstatter diese wenig ruhmvolle Geschichte
gerückt hat. Der 8 53 ist — das war die ein¬

hellige Auffassung des Strasrechtsausschuffes — eine

selbstverständliche Ergänzung dieses Gesetzes, denn
ein Gesetz, das auf der neuen Auffassung von der

Wertlosigkeit kurzfristiger Freiheitsstrafen beruht, ein
Gesetz, das den Jugendlichen, dessen Erziehung ver¬
nachlässigt ist, einer längerdaucrndcn Anhaltung in

einer Anstalt zum Zweck seiner Besserung unterzieht,
ein solches Gesetz muß doch die Frage entscheiden,

was mit dem Menschen in dem Moment geschehen

wird, wenn er diese Anstalt verläßt. Er muß doch

in der Anstalt zu irgend einem Berufe herangebildet
werden, wenn das Ganze nicht eine unverantwort¬

liche Grausamkeit (Sehr richtig!), wenn das Ganze
nicht das Gegenteil jedes Vernünftigen Strafvoll¬

zuges sein soll. (Lebhafter Beifall.) Und der § 53

enthielt gar nichts anderes als die selbstverständliche

Feststellung, daß derjenige Jugendliche — und wir

haben heute wieder diese schönen Redensarten von

dem idealen Ziel des neuen Strafvollzuges gehört —,
der in eine solche Anstalt gekommen ist, dort so

ausznbilden ist, daß er den Weg ins Leben hinaus
finden kann. Das bedeutet natürlich, solange unsere

Gewerbeordnung gilt, daß die Zeit, die er dort in

einer Arbeit zubringt, ihm für die nach der Gewerbe¬
ordnung zum Antritt eines Gewerbes notwendige

Lehr- und Gehilfcnzcit angercchnet wird. Darüber

hat es doch gar keine Meinungsverschiedenheit gegeben.
Aber plötzlich hat eine Agitation eingesetzt, die nicht

um ihren Ruhm gebracht werden soll: Ehre, wem
Ehre gebührt. Ich zweifle gar nicht, daß diese

gewerbliche Geschäftsstelle, die wegen ihrer besonderen
Wichtigkeit sogar in diesem Gebäude untergebracht

ist, und daß ihr ausgezeichneter Geschäftsführer,

dieser pensionierte Herr Ministerialrat, der sich so

eifrig bemüht hat, den § 53 zu verschlechtern, eine

sehr nützliche Tätigkeit besorgt haben, aber die ün-

vcrantwortlichkeit solcher Menschen sollte doch die¬

jenigen, an die sie sich wenden, davon abhalten,

solche Dinge noch zu unterstützen. Die Herrschaften

haben sich nicht gescheut — und ich hätte es nicht
geglaubt, wenn mir nicht der Beweis dafür gedruckt

Vorgelegen wäre —, den Gewerbetreibenden zu er¬

zählen, daß auf diesem Wege im Jahre 2000 kriminelle
Jugendliche den Weg in das österreichische Gelverbe

finden werden. Es war nicht schwer, zu erraten,

woher dieser pensionierte Herr Ministerialrat — es
ist schade, daß er schon pensioniert ist, utn den ist

wirklich schade — seine Weisheit hat. Die Statistik,
die das Ministerium der Regierungsvorlage bei-

gcgeben hat, weist für das Jahr 1925 im ganzen
eine Zahl von 1680 kriminellen Jugendlichen auf.

Der gute Herr hat also die Zahl nach oben ein
bißchen auigerundet und hat dann erklärt, alle die
2000, die er aus diesen 1600 gemacht hat, werden

dann ins Gewerbe kommen. Wir haben nun aus
dem Munde des Leiters des Jngcndgefangenhanses

in Wien erfahren, daß im Jahre — ich will auch
nicht wieder nach unten übertreiben, aber ich habe
das gedruckt vor mir — 4 Jugendliche aus diesem
Gefängnis zur Überleitung in ein Gewerbe reif
werden, und man schätzt die Zahl derjenigen, die
in ganz Österreich da in Betracht kommen, auf
20 bis 30. (Hört! Hört!) Das diesem Herrn zu
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sagen, die Verantwortung dafür, daß man ein paar

arme Jungen weitcrquält, abzulehnen, das wäre doch

die Pflicht der Herren gewesen. Ich habe mich sehr

darüber gewundert, daß zum Beispiel in den

Zeitungen unwidersprochen erzählt werden konnte,

daß der Herr Bundeskanzler diesen Herrschaften

gegenüber die Erklärung abgegeben habe, daß er

die Berechtigung dieser Beschwerde des Gewerbe-

staudes nicht verkenne, ihnen allerdings vorgchalten

hat, welche Erwägungen bei der Annahme des

Gesetzes maßgebend waren. Ich kann nicht finden,

daß man, wenn man die Dinge kennt, mit Recht

behaupten kann, hier liege irgendeine begründete

Beschwerde des Gewerbestandes vor, sondern ich

glaube, es hat wie in allen diesen Fällen der eine

oder andere Gschaftelhuber bei den Großdeutschen

gefunden, das Gewerbe ist gefährdet, und daraufhin

haben die Christlichsozialcn beweisen müssen, daß sic

in der Gcwcrberctterei den Großdeutschen nicht

nachstehen, und dieser Zank ist dann an den armen

Lehrbuben ausgegaugen, die infolgedessen um ein

paar Monate länger in ihrer Lehre bleiben müssen.

In Wirklichkeit ist das ein Symptom für den Geist,

aus dem solche Gesetze gemacht werden. Da werden

schöne Redensarten vorgetragcn, da wird die

Menschlichkeit, da wird der Bcsserungszweck gepriesen,

und das ist dann das Ergebnis.

Was haben Sic nun aus diesem § 53 gemacht?

Der ursprüngliche § 53 war eine konsequente, klare

Bestimmung. Er hat verfügt, daß erstens derjenige,

der seine Strafhaft in einer solchen Anstalt zubringt,

dort während der Strafhaft sein Gewerbe erlernen

kann, Lehrling sein kann. Eine sehr vernünftige

Bestimmung, denn man kann nicht in einem Atem

den Vergeltungszweck der Strafe verdammen, man

kann nicht in einem Atem beteuern, man gehe zu

einer neuen Auffassung des Zweckes der Strafe

über — um, was ich auch noch fcststellen muß,

daraus die moralische Rechtfertigung abzuleiten, an

Stelle kurzer Freiheitsstrafen lange Freiheitsstrafen

zu setzen — und gleichzeitig die Zeit der laugen

Freiheitsstrafe aus dem Leben des Menschen streichen.

Das geht nicht. Wenn Sie lange Freiheitsstrafen

geben, so tun Sie cs, weil es sich um junge

Menschen handelt, die in einem Elend aufwachsen,

in deni jede Aufsicht versagt, jede Beeinflussung auf

ihr äußeres Verhalten, auf ihren Charakter versagt,

und nehmen sie in eine strenge Zucht, Sie lassen

sie arbeiten. Nun, dann soll natürlich die Zeit auch

in ihrem weiteren Leben etwas bedeuten, dann mögen

Sie recht haben, wenn Sie sagen, kurze Freiheits¬

strafen haben keinen Sinn, da sind längere Strafen

gerechtfertigt, denn sie erfüllen dann den Zweck,

dem nach dieser Auffassung, die uns hier gepriesen

wurde, die Strafe dienen soll. Das ist aus dem

8 53 vollständig ausgcschieden worden. Der Ge¬

fangene ist in Zukunft dasselbe, was er bisher war:

er ist ein Sträfling, und wenn Sic auch auf die

Anstalt eine andere Aufschrift setzen, so bleibt er

ein Sträfling.

Aber was noch viel schlimmer ist) Bisher hat

man uns gesagt, daß man den Jugendlichen, den

man in eine Anstalt gibt, um ihn eine Strafe ver¬

büßen zu lassen, nicht anders behandeln soll als

denjenigen, der lediglich zu Besserungs-, zu Er-

ziehungszwccken in der Anstalt ist. Wir waren der

Meinung, mit dem 8 53 schaffen wir die Gewähr

dafür, daß es in Zukunft einen Unterschied zwischen

in Strafhaft und in Besserungsverwahrung befind¬

lichen Jugendlichen für das Gefühl dieses jungen

Menschen nicht geben wird. Durch die neue Formu¬

lierung schaffen Sic in diesen Anstalten die Kate¬

gorie der Sträflinge und die Kategorie der Zög¬

linge und Sie machen aus den Anstalten damit —

und das ist die Bedeutung dieser Änderung —

etwas ganz anderes als nach diesem Gesetze gedacht

war. Und das machen Sie einem ehrgeizigen, einem

vom Betätigungsdrang besessenen Pensionisten zuliebe,

der beweisen will, er verstehe auch etwas, der Sic

zum Narren hält, der Ihnen falsche Ziffern vor¬

legt, und Sie bringen damit einen schönen Ge¬

danken, einen Gedanken, der in diesem Gesetze reinen

Ansdruck finden sollte, vollständig um.

Und was tun Sic weiter? Die Herren, die mir

nicht glauben, mögen sich einmal die Dinge in

diesem Wiener Hause ansehcn und Sic werden

sehen, daß dort eine Art der Behandlung der

Jugendlichen erfolgt, die sich, soweit sic ihre Aus¬

bildung betrifft, nach einem gewissen System voll¬

zieht, und daß cs sicher zweckmäßig ist, in diese

Dinge eine gewisse Stetigkeit zu bringen. Wenn der

Jugendliche aus längere Zeit in eine Besserungs¬

anstalt kommt, so ist das überhaupt nur zu ver¬

antworten, wenn man ihm sagen kann, in der

Freiheit tvürdc gar nichts ans dir werden, ich halte

dich da, bis ich dich als einen Menschen, der zu

ettvas taugt, in das Leben entlassen kann, bis ich

dich, mit irgendeiner Fähigkeit ausgestattet, die dir

die Existenz ermöglicht, hinausschicken kann. Denn

sonst machen Sie aus den Jugendlichen mit den

schönsten Anstalten dasselbe, was heute mit den

meisten aus der Strafhast entlassenen Sträflingen

geschieht, nämlich Leute, die gezwungen sind, nach

ein paar Tagen rückfällig zu werden. Anders kann

man doch die Rückfälligkeit •— und dieses ganze

Jugendstrafgesetz hat doch den Zweck, die Menschen

davor zu bewahren, daß sie rückfällig werden —

nicht bekämpfen als dadurch, daß Sie die Menschen

mit irgendeiner Fähigkeit, mit irgendeiner beruf¬

lichen Kenntnis ausrüsten, die sie für das Leben

brauchbar macht.

Nein, das soll nicht geschehen! Und es kommt

nun ein System, in dem sich kein Mensch aus¬

kennen wird. Es wird unterschieden zwischen dem,
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der schon früher in einer Lehre war, und dem, der

in keiner Lehre war, und es wird an die Anhaltung

in einer Anstalt, an die Lehre in der Anstalt eine

Lehre bei einem Meister geknüpft. Jetzt war die

Sache einfach, jetzt hat der Jugendliche seine Strafe

abgesessen oder er hat seine bedingte Verurteilung

— in den meisten Fällen glücklicherweise das —

erfahren; das hat niemand gewußt, es hat niemanden

interessiert, er ist irgendwo in der Lehre gewesen

und hat dort ausgclernt. In Zukunft ist dieses

Ereignis in seinem Leben, vor alleni nie mehr vor

der Genossenschaft, in deren Branche er ausgcbildet

werden soll, geheim, und infolgedessen ist die Gefahr

vorhanden, daß bei jeder Genossenschaft schwarze

Listen entstehen (lebhafte Zustimmung), daß ein

Verzeichnis junger Menschen entsteht, die einnial

mit dem Gesetz in Konflikt gekomnien sind und

infolgedessen von niemandem anfgenonunen werden.

Herr Dr. Waiß hat uns erzählt, daß über diese

Schwierigkeiten das goldene Wiener Herz weghelfen

werde. Nun, bisher hat sich das goldene Wiener

Herz, soweit es von den Zünftlern vertreten wird,

bewährt in dem Kampfe gegen den § 53. Daß wir

nun glauben sollen, daß diese Formulierung des § 53,

die junge Menschen den Leuten ans Messer liefert,

nicht dazu führen wird, daß sich da einfach eine

schwarze Liste entwickelt, das werden Sic selbst nicht

verlangen.

Aber wie wollen Sie Garantien dafür finden,

daß derjenige, der in einer Anstalt lernt, von einem

Meister übernommen wird? Bisher war es so, daß

er, wenn ihn der Meister nicht nahm, in der Anstalt

lernte. Hier aber wird nicht einmal der Anstalt das

Recht gegeben, ihn weiter auszubilden, wenn ihn der

Meister nicht nimmt. Das heißt, irgendeine Gewähr

dafür, daß das, was er in der Anstalt lernt, ihm

für sein weiteres Leben nutzen wird, daß er in

einen Beruf kommen wird, fehlt in dieser Formn-

liernng des 8 53. Infolgedessen soll man darüber

nicht so leicht mit ein paar Redensarten himveggehen,

sondern lieber zugcben, daß diese Änderung den

Gerichten das moralische Recht nimmt, längere

Freiheitsstrafen zu verhängen, um junge Menschen

für längere Zeit überhaupt in Besserungsanstalten

unterzubringen. Wenn man dem jungen Menschen

nicht sagen kann, du wirst hier zu einem Berns
ausgebildet werden, dann hat man nicht das Recht,

ihn da einznsperren. (Lebhafter lieifall und Hände¬

klatschen.)

Darum, hohes Hans, werden wir für die Fassung

des Ausschusses stimmen, und ich bin so optimistisch,

zu glauben, daß noch im letzten Augenblick 'auch die

anderen Herren es sich überlegen werden, namentlich

wenn sie sich erinnern, um welche Zahlen es sich

jedes Jahr handelt, und wenn sic sich, daran erinnern,

daß man hier einem Gesetz seine Krönung, die

eigentliche Erfüllung seines Zweckes, unmöglich macht.

wenn man deni § 53 einen anderen Inhalt gibt,
als es der Ausschuß getan hat.

Wir haben schließlich einen Antrag gestellt, der

die Tilgungsfristen für Jugendliche weiter abkürzen

soll, ein Antrag, von dem ich auch heute nicht

begreifen kann, warum das Justizministerium sich

seiner Annahme widersetzt hat, warum die bürger¬

lichen Parteien ihn abgelehnt haben. Die Tilgung

setzt ja eine gewisse Zeit unbeanstandeten Ver¬

haltens voraus, und wenn alles Strafrecht für junge

Menschen einen Sinn haben soll, so liegt er doch

vor allem darin, daß jede Erinnerung an eine er¬

littene Vorstrafe in einem Alter aufhört, in dem

dem jungen Menschen noch der Weg nach allen

Seiten offensteht. Gerade in der Zeit zwischen dem

18., 19. und dem 25. Lebensjahre, gerade in diesen

Jahren, in denen die verkürzten Tilgungsfristen

dieses Gesetzes nicht wirksam werden, kommt es

darauf an, daß ein junger Mensch unbescholten sei,

und die ganze Herabsetzung der Tilgungsfristen, die

in dem Gesetz enthalten ist, verliert an Wert, wenn

sie gerade in der kritischen Zeit versagt, in der Zeit,

in der der Weg in Berufe, wo man unbescholten

sein muß, den Jugendlichen offensteht. Das heißt.

Sie haben ein Gesetz gemacht, weil die Schande,

die jetzt bestand, nicht länger bestehen konnte, aber

Sie haben — und das zeigen die Beispiele, die

ich mir anzuführen erlaubte — das Gesetz dort,

wo es am wertvollsten wirken konnte, um seine

Wirkung gebracht, durch Engherzigkeit, durch den

Mangel an Entschluß, der Jugend wirkliche Mrsorge

zuzuwenden.

Ich verkenne nicht die Fortschritte, die in dem

Gesetze liegen, aber die wertvollste Jugendfürsorge

liegt natürlich in einer Besserung der sozialen Ver¬

hältnisse, und die Zahl der jugendlichen Rechtsbrecher

wird um so geringer, die Bedeutung eines Jugend¬

strafrechtes uni so größer, je mehr zur Besserung der

sozialen Lage der Arbeiter geschieht. Wenn man

aber die Hebung des Lohnniveaus bekämpft, wenn

man alle sozialen Bestrebungen der Arbeiter bekämpft,

dann kann man natürlich die Kriminalität der Jugend

auch durch Jugendstrafgcsctze nicht dauernd beein¬

flussen, und die stärkste Probe aus die Ehrlichkeit

seines Entschlusses, |ber Jugend zu helfen, die Kri¬

minalität der Jugend zu ° bekämpfen, wird jeder

dann ablegen. wenn es sich darum handelt, für die

materielle Besserstellung der arbeitenden Menschen

überhaupt einzutreten. (Lebhafter, anhaltender Beifall

und Händeklatschen.)

Folgender genügend gezeichneter Resolntions-

antrag Heinl, Dr. Hampel, Partik u. Gen. wird

zur Verhandlung gestellt:

„Die Auswahl jener Gewerbezweige, in denen

eine Ausbildung von Zöglingen der zu errichtenden

Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige erfolgen

soll, muß sowohl^in der Richtung der Zulässigkeit
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der Unterbringung moralisch Gefährdeter in den

einzelnen Gewerbezweigen als auch aus dem

Gesichtspunkte sorgfältig erwogen werden, ob zu

erwarten ist, daß die betreffenden Personen in den

gelernten Gewerben ein günstiges Fortkommen finden

können.

Aus diesen Gründen wird es unerläßlich sein,

daß der Bundesministcr für Justiz die Auswahl

der zu lehrenden Gewerbe jeweils im engen Ein¬

vernehmen mit dem für die wirtschaftlichen Belange

des Gewerbestandes zuständigen Bundesniinister für

Handel und Verkehr trifft.

Wir stellen daher den Antrag, der Nationalrat

wolle beschließen:

Die Regierung wird aufgefordert, bei der Be¬

stimmung der in den Bundesanstalten für Erziehnugs-

bedürftige zu lehrenden Gewerbe die Notwendigkeit

des steten Einvernehmens zwischen dem Bnndes-

minister für Justiz und dem Bundesminister für

Handel lind Verkehr im Auge zu behalten." (Leb¬

hafte Zivischenrufe. — Dr. Bauer: Warum dem

Handel, warum nicht soziale Verwaltung! —

Ruf: Das ist unerhört! Packen Sie ein mit dem

Gesetz!)

Präsident: Ich bitte um Ruhe. (Lebhafte

Zivischenrufe. — Dr. Bauer: Das Handelsmini¬

sterium intrigiert in dieser Sache seit Wochen!)

Ich bitte doch um Ruhe. Ich habe noch einen

Antrag zu verkünden, der mir übergeben wurde.

(Lebhafte Zwischenrufe und Unruhe.)

Ich bitte um Ruhe. Es ist dies ein Antrag des

Abg. Dr. Eisler, ein Eventnalantrag, wenn der

Mindcrhcitsantrag III abgelehnt wird (liest):

„Dem 2. Absatz des § 54 ist als 1. Absatz vor¬

anzustellen:

(i) Die Bestimmungen des 4., 5. und 6. Absatzes

des 8 52 treten zugleich mit dem Bundesgesetz,

womit ein Strafgesetzbuch über Verbrechen und

Vergehen erlassen wird, in Kraft.

Der letzte Satz dieses Absatzes hat zu entfallen."

Dieser genügend gezeichnete Antrag wird zur Ver¬

handlung gestellt.

Frau Seidel: Hohes Haus! Der Bericht, der

dem hohen Hause zur Behandlung vorliegt, beginnt

mit den Worten (liest): „Die Behandlung junger

Rechtsbrecher in Österreich ist so ziemlich die rück¬

ständigste in der ganzen zivilisierten Welt." Der

Bericht hat mit dieser Konstatierung tatsächlich recht,

weil es gar kein Land gibt, das sich zu den Kultur¬

ländern rechnet, in dem noch eine solche Behandlung der

jugendlichen Rechtsbrecher — und dabei sind diese

Jugendlichen nach dem heutigen Strafrecht Kinder

im Alter von 10 bis zu 14 Jahren — möglich

wäre, wie bei uns. In den anderen Ländern hat

schon vor Jahrzehnten eine Bewegung eingesetzt, die

verlangt hat, daß, wenn ein Jugendlicher vor Gericht

gestellt wird, man nicht die Tat zu beurteilen habe,

sondern daß man sich den Täter ansehen und unter¬

suchen und dann beurteilen soll, ob dieser Jugend¬

liche imstande war, einzusehen, daß er sich gegen

das betreffende Gesetz vergangen hat. Nur bei uns

in Österreich ist man nicht zu dieser Auffassung

gekommen, bei uns in Österreich hat man auch Jugend¬

lichen, Kindern gegenüber den Standpunkt einge¬

nommen: Du hast irgend etwas angestellt und dafür

mußt du bestraft werden. Man hat diese Jugend¬

lichen, diese Kinder, in einer Weise bestraft, die

man nicht anders als barbarisch bezeichnen kann;

denn die Richter haben die Möglichkeit gehabt, nach

dem Strafgesetz mit Verurteilungen zu Verschließung

von einen: Tag bis zu sechs Monaten vorzugehen.

(Anhaltende Unruhe.)

Präsident (das Glockenzeichen gebend): Ich

bitte um Ruhe! Das Wort hat die Frau Abg.

Seidel.

Frau Seidel (fortfahrend): Es konnte aber,

wenn der Richter, der abzunrteilen hatte, der Meinung

war, daß der Jugendliche ein besonders hartgesottener

Sünder ist, auch noch mit Strafverschärfungen vor¬

gegangen werden, so daß cs vorgekommen ist, daß

Kinder von 12, 14 und 16 Jahren Strafen niit

Verschärfungen erhalten haben, die in hartem Lager,

in Fasten, in Einzelhaft, in Absperrung in dunkler

Zelle bestanden haben. Die Strafrechtspflege solchen

Kindern gegenüber — anders kann nian sie ja nicht

nennen — mar ganz barbarisch. (Anhaltende Un¬

ruhe.)

Präsident: Ich bitte doch um Ruhe. Das Wort

hat die Frau Abg. Seidel.

Frau Seidel (fortfahrend): Im Jahre 1885

hat man auch in Österreich einen Fortschritt auf

dem Gebiete der Straftechtspflege den Jugendlichen

gegenüber machen wollen, indem man auch bei uns

versuchte, den Jugendlichen, den Kindern, die vor

Gericht gekommen sind, eine andere Behandlung

durch das Strafrecht zu sichern. Man hat gemeint,

diese Absicht werde erreicht werden, wenn man neben

der eigentlichen Strafe noch den Zweck der Besserung

anuimnlt und diese Besserung dadurch zu erreichen

versucht, daß man die Kinder in sogenannte Besserungs¬

anstalten gegeben hat. Im Volksmund hat man sehr

bald gesagt, als Lausbuben hat man diese Kinder

in die Besserungsanstalt gegeben, aber als fertige

Gauner sind sic herausgekommcn, und zwar deshalb,

weil in diesen Besserungsanstalten eine Methode

geherrscht hat, die auf Erziehung und Einflußnahme

auf die Psyche des Kindes, das dort war, absolut

keine Rücksicht genommen hat. Auch in der Besserungs¬

anstalt hat man in dem Jugendlichen einen Menschen

gesehen, der sich gegen das Strafgesetz vergangen

hat, und die Besserung, die Einsicht in sein Vergehen,

wollte man dadurch erzwingen, daß man Prügel,

Strafen und alle möglichen Dinge angewendet hat,
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so daß so ein Kind, ein Bursche, der in einer solchen

sogenannten Besserungsanstalt war, sie mit dem

Gedanken verlassen hat, die Gesellschaft habe sich

an ihm gerächt, indem sie ihn in diese Besserungs¬

anstalt geschickt hat, und jetzt werde er, der Bursche,

sich an der Gesellschaft rächen. Es steht fest, daß

ungeheuer viele Jugendliche rückfällig geworden sind,

gerade solche, die aus den sogenannten Besserungs¬

anstalten gekommen sind, weil man sie dort in einer

Art und Weise und mit Methoden behandelt hat,

die viel eher eines Zuchthauses als einer Besserungs¬

anstalt würdig gewesen wären.

Zu der Erkenntnis, zu der man in anderen

Ländern schon längst gekommen ist, den Jugendlichen,

der sich gegen die Gesetze des Landes, gegen das Straf¬

recht vergeht, anders zu behandeln als den er¬

wachsenen Rechtsbrecher, hat man sich in Österreich

nicht aufschwingen können, weil in den achtziger

und neunziger Jahren und bis jetzt derselbe Un¬

geist geherrscht hat, der auch jetzt wieder in den

Anträgen zum Ausdrucke kommt und der den ganzen

Zweck des ganzen Gesetzes, das wir verhandeln,

illusorisch machen will. Ans der einen Seite wollen

Sie mit Recht die Leumnndsnote abschaffen, durch

solche Bestimnlungen aber, wie sie hier verlangt

werden, führen Sie die schwarze Liste ein. Wenn

man den Unterschied zwischen der früheren Leumunds¬

note und dem Zustand vergleicht, den Sie schaffen

wollen, wird man finden, daß ein großer Unter¬

schied nicht sein wird. In den anderen Ländern hat

man seit den neunziger Jahren schon eine ganz

andere Behandlung der jugendlichen Rechtsbrecher.

Ich möchte daran erinnern, daß in den neunziger

Jahren die Auffassung, daß die Jugendlichen vor

Gericht anders zu behandeln sind wie die Erwachsenen,

von Anierika ausgegangen ist, daß dann England

sofort gefolgt ist, daß sogar Ungarn ein eigenes

Strafverfahren für die Jugendlichen hat und daß

seit deni Jahre 1923 in Deutschland ein muster¬

gültiges Gesetz über die Behandlung der Jugend¬

lichen vor Gericht existiert. Und nun sollen wir in

Österreich endlich auch das sogenannte Jugendstraf¬

recht bekommen, das, wie nicht geleugnet werden

soll, einen großen Fortschritt auf dem Gebiete der

Strafrechtspflege Jugendlichen gegenüber bedeutet.

Aber wir haben doch bei diesem Gesetz vor allem

eine wichtige und prinzipielle Bemerkung zu machen.

Im Molivenbcricht, der dem Gesetz bcigegeben wurde,

steht dort, wo von dem Aufbau der Ersatzcin-

richtungen die Rede ist, darinnen, daß strafbare

Handlungen unmündiger und jugendlicher Personen

in 90 von 100 Fällen auf mangelhafte Erziehung

zurückzuführen sind. Wenn der Bericht mit diesem

Satz Recht hat — und der Bericht hat Recht —,

so würde in logischer Konsequenz nur hervor¬

gehen, daß, wenn man weiß, daß von

100 Fällen jugendlicher Personen, die da vor

Gericht kommen, 90 auf mangelnde Erziehung

zurückzuführen sind, diese jungen Rechtsbrecher dann

überhaupt nicht dem Strafrichter überantwortet

werden sollen, sondern daß man sie den Pflegschafts-

richtern zu überantworten hat, die dafür zu sorgen

haben, daß die mangelnde Erziehung, die sie im

Elternhaus, in der Familie oder in der sonstigen

Umgebung nicht haben konnten, nachgeholt wird.

Das halten wir für einen großen prinzipiellen

Fehler in diesem Gesetze.

Wir vermissen auch noch einen zweiten Faktor,

nämlich, daß in diesem Gesetze nicht die Ursache

der Rechtsbrüche Jugendlicher untersucht wird. Wir

sind auch der Meinung, daß die Rechtsbrüche der

Jugendlichen durch mangelnde Erziehung hcrvor-

gerufen werden, daß diese mangelnde Erziehung

aber in ungeheuer vielen Fällen die Wirkung der

schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse ist, unter

denen die österreichische Bevölkerung leidet. Wenn

man sich die Kriminalstatistik ansieht, findet man,

daß im Jahre 1926 ungefähr 1680 Jugendliche

insgesamt verurteilt worden sind; von diesen 1680

Jugendlichen haben sich nicht weniger als 1196

des Diebstahls in den verschiedenen Formen schuldig

gemacht. Wenn man nun fragt, wieso von dieser

Anzahl der verurteilten Jugendlichen die allermeisten

sich des Diebstahldelikts schuldig gemacht haben,

muß man darauf als Antwort sagen, daß daran

die Not schuld ist und besonders die ungeheure

Not, unter der die Jugendlichen zu leiden haben,

die durch die geradezu entsetzliche Arbeitslosigkeit

hcrvorgcrufcn wird. Arbeitslos zu sein, wenn man

arbeiten will, ist immer ein trauriges Schicksal. Ich

weiß schon, daß für den alten Arbeiter oder den

Arbeiter mit 10, 50 Jahren, wenn er arbeitslos ist, die

Arbeitslosigkeit etwas Ungeheures bedeutet; aber so

tragisch wie für den Jugendlichen ist die Arbeits¬

losigkeit überhaupt bei niemandem, und cs gibt

nichts Traurigeres, nichts Entsetzlicheres als diese

Hoffnungslosigkeit, mit der unsere jugendlichen

Arbeitslosen herumgehen. Es gibt nichts Entsetz¬

licheres als die Hoffnungslosigkeit, die diese jungen

Menschen erfüllt, die, kaum ausgelernt, dazu ver¬

urteilt sind, arbeitslos zu werden. Und Sie dürfen

nicht sagen, meine Herren, daß das nur ein paar

Hundert find. In den Statistischen Nachrichten vom

März des heurigen Jahres kann man lesen, daß es

14- bis 16 jährige Arbeitslose in einerAnzahl von!246

gibt, 17-bis 18jährige Arbeitslose in einer Anzahl

von 11.499, und 19- bis 20jährige Jugendliche

sind in einer Anzahl von 16.134 arbeitslos. Wenn

man also die Gesamtsumme der jugendlichen

Arbeitslosen berechnet, so ergibt sich, daß im Genüsse

der Arbeitslosenunterstützung unter zwölf Wochen

und über zwölf Wochen im ganzen 27.879 jugend¬

liche Arbeitslose gestanden sind. Das ist eine der

fürchterlichsten Quellen der Kriminalität der Jugend-
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liehen, und man müßte alles daransetzen, um die

Arbeitslosigkeit der Jugendlichen einzudämmcn.

Ich habe erwähnt, daß im Jahre 1925 1680

Jugendliche verurteilt wurden, von denen 1196

wegen Diebstahls kriminell wurden. Aber wenn

nian nun verfolgt, auf welches Alter sich diese

Anzahl verteilt, so findet man die geradezu erschüt¬

ternde Tatsache, daß zu diesen Verurteilten gehört

haben: 46 Schulkinder im Alter von 10bis l2 Jahren,

.99 Schulkinder im Alter von 12 bis 14 Jahren und

439 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren;

dann waren noch 824 Jugendliche im Alter von

16 bis 18 Jahren und unter denen, die wegen Dieb¬

stahls verurteilt morden sind, waren nicht weniger

als 330 Rückfällige.

Nun, meine Herren, warum werden die Jugend¬

lichen, wenn sie eine Strafe abgesessen haben und

dann in die Freiheit zurückkehren, wieder straffällig?

Ans dem ganz einfachen Grunde, weil diese Jugend¬

lichen nirgends Arbeit finden, weil sie aus einem

Milieu stammen, wo der Vater vielleicht auch

selbst arbeitslos und daher nicht in der Lage ist,

den Jugendlichen, der aus dem Arrest kommt, zu

unterstützen und zu erhalten, und weil dieseni

Jugendlichen, wenn er nicht verhungern will, nichts

anderes übrigbleibt, als irgend etwas anznstellen,

damit er wieder in einer Anstalt Aufnahme findet,

in der er wenigstens vor dem Verhungern geschützt

ist. Wenn wir diese Verhältnisse betrachten, dann

erkennen wir, daß cs nicht genügt, Anstalten zu

schaffen, in denen die Jugendlichen während der

Zeit, wo sie erzogen werden sollen, Aufnahme

finden, sondern daß man auch noch Ergänzungs¬

anstalten schaffen muß. Man muß dafür sorgen,

daß solche Jugendliche, die ans irgendeiner Anstalt

kommen — ob es jetzt die künftige Bundesanstalt

sein wird oder das jetzige Jugendgefangenhaus in

der Rüdengasse ist — irgendwohin kommen, wo sie

ein Obdach über dem Kopfe haben, wo sie nicht

denk Hunger, nicht der Verzweiflung ausgesctzt find.

Mit einem Wort, inan muß halt noch einen Schritt

weiter machen und muß solche Werkheime oder

Kolonien — nennen Sie das Ding, wie immer —

schaffen, wo man die Strafentlassenen jugendlichen

Rechtsbrecher dann unterbringen kann.

Die Errichtung einer solchen Anstalt würde für

Österreich nicht einmal ein Novum bedeuten, denn

wir hatten schon vor dem Kriege eine solche Anstalt

in Judcnau in Niederösterreich, wo der Oberlandcs-

gerichtsrat Dr. Fiala durch einige Jahre wirkte.

Diese Anstalt wurde im Jahre 1917 geschlossen.

Sie hat sich als sehr nützlich und segensreich

bewährt, und wenn Sie wollen, daß das Jugend-

gerichtsgcsetz, das wir heute beschließen, wirklich so

segensreich werde und den Erfolg haben soll, den

Sie sich von ihm versprechen, so dürfen Sie nicht

auf halbem Wege stehenbleiben, sondern müssen

auch noch solche Kolonien oder Anstalten schaffen,

wo die Jugendlichen, wenn sic aus der Haft ent¬

lassen find, Unterkommen können.

Es ist ja sehr schwer, diese Jugendlichen irgend¬

wo unterzubriugen, und ich bezweifle sehr, daß

es leichter sein wird, wenn Sie diese Bestimmung

absolut nicht fallen lassen wollen, die in letzter

Minute noch in das Gesetz eingeschmuggelt werden

soll. Manchmal scheitert jetzt die Unterbringung der

Jugendlichen auch daran, daß die Leute, die sie

aufzunehmeu bereit sind, nicht auch noch Geld aus¬

geben wollen. Sehr viele Jugendliche werden heute

schon — das muß anerkannt werden — auf dem

Lande draußen bei Bauern untergebracht. Aber

diese Unterbringung scheitert manchmal daran, daß

auf den Bahnen gar keine Fahrpreisermäßigung

gegeben wird. Das Jugendgefangenhaus in der

Rüdcngaffe verfügt nicht über so reiche Mittel, um

diesen haftentlassenen Jugendlichen die Fahrkarte

nach Steiermark oder sonstwohin zahlen zu können,

und der Landwirt, der sich den Buben aus Wien

nimmt, der damit ja wirklich eine gute Tat ver¬

richtet, der hat — das begreife ich schon — nicht

noch Lust, die für ihn beträchtliche Summe von,

ich .weiß nicht, wieviel Schilling für Fahrgeld

auszugeben.

Noch eine Sache muß, wenn dieses Gesetz in

Kraft tritt, irgendwie geregelt werden, weil cs nicht

angeht, bloß dieses Gesetz zu schaffen und nicht auch

die Einrichtungen, die diesem Gesetz erst wirklich zu

seinem segensreichen und von uns allen gewünschten

Erfolge verhelfen werden. Über diese anderen Be-

stimnmngen hat ja inein Freund Eisler schon ge¬

sprochen, und ich kann nur der Hoffnung Ausdruck

geben, daß Sie die Schwierigkeiten, die da in

letzter Minute auftauchten, aus dem Wege räumen

werden, daß Sie diesen kleinlichen Bedenken nicht

Rechnung-tragen, das Sic jenem Geist nicht Rech¬

nung tragen werden, der in jedem jugendlichen

Rechtsbrecher auch schon einen Verbrecher sieht,

gegen dessen Ausnahnie er sich wehrt. Es ist Ihre

Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Kreise, auf die

es ankommt, zu der Einsicht gelangen, daß dieses

Kind, das sich gegen das Gesetz vergangen hat, eben

ein armes, ein unglückliches Kind ist, dem man

helfen muß, ans dem geraden Wege wieder vorwärts-

zukommcn, das man aber nicht den, Elend preis¬

geben darf, indem man auf der einen Seite die

Leumundsnote abschafft, ans der anderen Seite aber

die schwarze Liste einsührt. Wenn Sie bei dieser

Ihrer Ansicht beharren, dann wird das Gesetz

niemals den Erfolg haben, den Sie wünschen und

den auch wir wollen. (Lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen.)

Berichterstatter Dr Waiß: Es liegt eine Reihe von

Minderheitsanträgen vor, und zwar zu den ZA 44,

52 und 54, sowie der letzte Antrag, der jetzt vom
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Kollegen Eisler eiugebracht worden ist. Ich spreche

mich gegen die Annahme dieser Anträge aus.

Damit ist die Aussprache beendet.

Die Resolution Heinl wird zurückgezogen.

Es wird zur Abstimmung geschritten. Die §§ I

bis 52 werden unter Ablehnung der Mindcrheits-

anträge zu den §§ 44 und 52 in der Fassung des

Ausschusses a n g e n o m m e n.

Präsident: § 53 darf ich wohl in der Fassung

des Herrn Berichterstatters der Abstimmung zugrunde

legen. Wird eine Einwendung erhoben?

Dr. Bauer: Es liegt ein Ausschußantrag vor.

Wenn auch der Herr Berichterstatter jetzt selbst für

eine Änderung des Ausschußantrages eintritt, so

stehen wir doch auf dem Standpunkt, daß der

Ausschußantrag zu beschließen ist, der den ein¬

stimmigen Beschluß des Ausschusses darstellt. Ich

tnöchte daher bitten, daß der Ausschußantrag zur

Abstimmung komme.

Präsident: Nachdem es sich um einen Antrag

des Herrn Berichterstatters handelt, muß ich doch

zuerst den Text in der Fassung des Ausschusses zur

Abstimmung stellen.

§ 53 in der Fassung des Ausschusses wird ab-

gclehnt, die vom Berichterstatter vorgcschlagene

Fassung des § 53 (S. 1519) dagegen angenommen.

§ 54 wird in der Fassung des Ausschusses an¬

genommen; damit sind die Minderheitsauträge HI

und IV erledigt.

Der Eventualantrag Dr. Eisler (S. 1527) wird

abgelehnt.

Die KZ &5 und 56 sowie Titel und Eingang

des Gesetzes werden angenommen. Damit ist die

zweite Lesung beendet.

Das Gesetz wird hierauf auch in dritter Lesung

angenommen.

Die Tagesordnung ist erledigt.

Es ist folgende Zuschrift des Bundeskanzlers ein¬

gelangt:

„Der Herr Bnndespräsidcnt hat mit Entschließung

vom 16. Juli 1928 in Anbetracht der zeitweiligen

Verhinderung des Herrn Bundesministers für Heercs-

wesen Karl Vaugoin für die Dauer dieser Verhinderung

gemäß Artikel 73 des Buudes-Verfassungsgesetzes

den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung

Dr. Josef Resch mit der Vertretung des Herrn

Bundesministers für Heercswcsen betraut."

Dient zur Kenntnis.

Präsident: Hohes Haus! Ich bin nicht in der

Lage, schon im gegenwärtigen Moment Tag, Stunde

und Tagesordnung der nächsten Sitzung bckannt-

zugeben. Ich bitte daher uni die Ermächtigung, die

nächste Sitzung im schriftlichen Wege einberufen zu

dürfen.

Voraussichtlich wird der Nationalrat in den

nächsten Wochen keine Sitzungen halten. Wir treten

somit in eine Sommerpause ein. Es liegt mir voll¬

kommen fern, von dieser Stelle aus etwa ein

politisches Werturteil über die Ergebnisse der Gesetz-

gebnngsarbeit des Nativnalrates abgeben zu wollen.

Aber ich'darf wohl, ohne Widerspruch aus Ihren

Reihen zu erfahren, auf die erfreuliche Tatsache Hin¬

weisen, daß das hohe Haus nach Überwindung

großer monatelanger Schwierigkeiten und Meinungs¬

verschiedenheiten gerade in den letzten Tagen, zum

Teil erst heute, bedeutsame, wichtige soziale Reform¬

werke und Gesetzesbeschlüsse von hoher rechtlicher

und ideeller Tragweite verabschiedet hat.

Es obliegt mir nun noch die angenehme Pflicht,

allen geehrten Mitgliedern des hohen Hauses sowie

den Mitgliedern der Bundesregierung für ihre ge¬

leisteten Arbeiten, aber auch den Beanlten des Hauses

und der Regierung für ihre Pflichterfüllung zu

danken und ihnen für die sommerliche Ruhepause

die besten Erholungswünsche auszusprechen. Nach

Ablauf der Ferien werden wir uns, hoffentlich neu

gestärkt, voraussichtlich im September, zu neuer

Gesetzgebnngsarbeit wieder zusammcnfiudcn.

Hohes Haus! Wien und Österreich stehen in

diesen Tagen im Zeichen des deutschen Liedes. Zu

vielen Zehntausenden versammeln sich deutsche Sanges¬

brüder aus nah und fern in den Mauern Wiens,

der Stadt der Lieder, der Stadt des unsterblichen

Licdcrfürsten Franz Schubert. Nicht nur aus ganz

Deutschland und Österreich eilen sie herbei, sondern

ans der ganzen Welt, der Alten und der Neuen,

wo immer die deutsche Zunge klingt und deutsche

Lieder ertönen.

Ich weiß niich Ihrer aller Zustimmung gewiß,

wenn ich auch von dieser Stelle aus die deutschen

Sänger und Gäste willkommen heiße und ihnen den

herzlichen Gruß der Deutschen Österreichs entbiete.

(Lebhafte Heil-Rufe.)

Indem wir alle dem großen X. Deutschen Sängcr-

bundesfest glückliches Gelingen wünschen, geben wir

der Erwartung Ausdruck, daß sein würdiger Verlauf

nicht nur Österreich zur Ehre gereichen, sondern auch

der ganzen Welt in Wohlklang und Frieden die

Ehre und Größe des deutschen Namens künden möge!

(Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Schluß der Sitzung: 7 Uhr abends.

Druck der Österreichischen Staatsdrnckerei in Wien, -m 28
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